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Zusammenfassung 

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG 

Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG (kurz auch 
ERGO Vorsorge oder EVL) legt den Bericht über Solva-
bilität und Finanzlage (Solvency and Financial Condi-
tion Report, kurz SFCR) für das Geschäftsjahr 2025 vor. 
Dieser Bericht ist Teil des qualitativen (beschreiben-
den) Berichtwesens, das Versicherungsunternehmen 
im Zuge von Solvency II erstellen müssen. Der Bericht 
über Solvabilität und Finanzlage richtet sich an die Öf-
fentlichkeit und ist jährlich zu veröffentlichen. Seine 
inhaltliche Struktur und die zu berichtenden Informa-
tionen sind aufsichtsrechtlich vorgegeben, beispiels-
weise in der Delegierten Verordnung (EU) 2015 / 35 
der Kommission vom 10. Oktober 2014.  

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird davon 
abgesehen, bei Fehlen einer geschlechtsneutralen 
Formulierung sowohl die männliche als auch weitere 
Formen anzuführen. Die gewählten männlichen For-
mulierungen gelten deshalb uneingeschränkt auch 
für die weiteren Geschlechter. 

Im Bericht wurde jede Zahl und Summe jeweils kauf-
männisch gerundet. Die Zahlen in Klammern weisen 
die Vorjahreszahlen aus. 

Unsere Gesellschaft verfügt über ein breit gefächertes 
Produktportfolio. Das versicherungstechnische Ergeb-
nis unserer Gesellschaft stieg im Vergleich zum Vor-
jahr auf 90.536 (59.420) Tsd. € an. Das Ergebnis aus 
Kapitalanlagen ist gegenüber dem Vorjahr auf 
174.884 (156.211) Tsd. € gestiegen. (Kapitel A „Ge-
schäftstätigkeit und Geschäftsergebnis“). 

Ein funktionierendes und wirksames Governance-Sys-
tem ist für eine effektive Unternehmenssteuerung 
und -überwachung von elementarer Bedeutung. Un-
sere Gesellschaft verfügt über ein Governance-Sys-
tem, das die unternehmensindividuelle Geschäftstä-
tigkeit (Art, Umfang und Komplexität) sowie das zu-
grundeliegende Risikoprofil in angemessener Form 
berücksichtigt. Das Governance-System umfasst da-

 

1 Gemäß Art. 297 Abs. 2 Buchstabe (a) DVO weisen wir darauf hin, dass die endgültigen Beträge der Solvenzkapitalanforderung und der Mindestkapi-

talanforderung noch der aufsichtlichen Prüfung unterliegen. 

her eine angemessene und transparente Organisati-
onsstruktur mit klar definierten Organen, Strukturen 
und Zuständigkeiten.  

Ein besonderes Augenmerk haben wir hierbei auf die 
Zuverlässigkeit und Eignung der handelnden Perso-
nen („Fit & Proper“) sowie auf die angemessene Kon-
trolle der ausgegliederten Funktionen gelegt. Eine 
hervorgehobene Bedeutung haben die vier Schlüssel-
funktionen, über die wir ausführlich berichten (Kapitel 
B „Governance-System“).  

Unsere Gesellschaft ist am stärksten gegenüber dem 
versicherungstechnischen Risiko sowie dem Marktri-
siko exponiert. Im Berichtsjahr 2025 erwiesen sich die 
vorhandenen Risikominderungstechniken als wirk-
sam, sodass wir jederzeit in der Lage sind, die einge-
gangenen Risiken zu steuern. Die durchgeführten 
Stresstests und Sensitivitätsanalysen für wesentliche 
Risiken und Ereignisse haben ergeben, dass die Aus-
stattung mit Eigenmitteln auch in diesen Situationen 
ausreichend ist (Kapitel C „Risikoprofil“). 

Die Bilanzierung von Vermögenswerten, versiche-
rungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Ver-
bindlichkeiten unterliegt nach Solvency II eigenen 
Vorschriften. Wir erläutern die wesentlichen Unter-
schiede in der Bilanzierung nach Solvency II und den 
bestehenden Vorschriften nach Handelsgesetzbuch. 
(Kapitel D „Bewertung für Solvabilitätszwecke“).  

Wir halten unsere Eigenmittelausstattung für sehr 
komfortabel. Insgesamt stehen Eigenmittel in Höhe 
von 1.248.343 (1.151.958) Tsd. € zur Deckung der Sol-
venzkapitalanforderung (Solvency Capital Require-
ment, SCR) zur Verfügung. Zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2025 erfüllten wir sowohl die Mindestkapitalan-
forderung (Minimum Capital Requirement, MCR) als 
auch die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital 
Requirement, SCR).1 Die Kapitalanforderung bemisst 
sich am SCR in Höhe von 214.023 (184.309) Tsd. € und 
am MCR in Höhe von 53.506 (46.077) Tsd. €. Die Sol-
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venzquote, das Verhältnis von Eigenmitteln zu Sol-
venzkapitalanforderung, beträgt 583 (625) % (Kapitel 
E „Kapitalmanagement“). 

Das qualitative Berichtswesen ergänzt das quantita-
tive (zahlenbasierte) Berichtswesen. Zum quantitati-
ven Berichtswesen gehören Berichtsformulare (Quan-
titative Reporting Templates, kurz QRT), die Versiche-
rungsunternehmen regelmäßig an die Aufsichtsbe-
hörde übermitteln müssen. Der Anhang dieses Be-
richts enthält ausgewählte QRT mit Angaben zum Ge-
schäftsjahr 2025.
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A  Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

A.1 Geschäftstätigkeit

Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG wird in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG) gemäß dem 
deutschen Aktiengesetz (AktG) und § 8 (2) des Geset-
zes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter-
nehmen (VAG) betrieben.  

Die ERGO Vorsorge betreibt kapitalmarktnahe Kon-
zepte mit und ohne Garantien in allen Schichten der 
Altersvorsorge sowie klassische Lebensversiche-
rungsprodukte zur Absicherung biometrischer Risiken. 
In der betrieblichen Altersversorgung bietet die Ge-
sellschaft Versorgungskonzepte an, die alle für die 
Marktbearbeitung relevanten Durchführungswege 
umfassen. 

Die ERGO Vorsorge ist seit rund 35 Jahren als Fonds-
versicherer am Markt und verfügt dadurch über große 
Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung fonds-
orientierter und kapitalmarktnaher sowie biometri-
scher Produkte. Damit können Produktwünsche ver-
schiedenartiger Vertriebe sowie die von Altersvorsor-
geeinrichtungen gut erfüllt werden. 

Die ERGO Vorsorge unterliegt der aufsichtsrechtlichen 
Überwachung durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz in Bonn. 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Hal-
ter der Gesellschaft: 

Angaben zu Haltern 

Name und Anschrift der Gesellschaft 
 

Name und Anschrift des Eigentümers der Gesell-
schaft  

Name und Anschrift des obersten Mutterunter-
nehmens 

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG  ERGO Group AG  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 

ERGO-Platz 1  ERGO-Platz 1  Königinstr. 107 

40198 Düsseldorf  40198 Düsseldorf  80802 München 

 
Die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde und des Ab-
schlussprüfers sind in der folgenden Tabelle darge-
stellt:

Finanzaufsicht  Wirtschaftsprüfer 

Anschrift der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  EY GmbH & Co. KG 

Graurheindorfer Str. 108  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

53117 Bonn  Mergenthalerallee 3-5 

  65760 Eschborn/Frankfurt (Main) 

alternativ:   
Postfach 1253   

53002 Bonn   
   
Kontaktdaten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 

 
 

Fon: 0228 / 4108 – 0   
Fax: 0228 / 4108 – 1550   

E-Mail: poststelle@bafin.de oder De-Mail: poststelle@bafin.de-
mail.de 

  

Die ERGO Group AG gehört zu dem DAX-Unternehmen 
Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversi-
cherer, der im Lebens-, Gesundheits- sowie Schaden-
/ Unfallgeschäft aktiv ist. Die Kunden der Munich Re 
profitieren insbesondere von der umfassenden Un-
derwriting-Erfahrung und dem globalen und lokalen 

Marktwissen der Gesellschaft sowie der geschäfts-
feldübergreifenden Expertise ihrer Mitarbeiter. 

Eine Einordnung der ERGO Vorsorge in die Konzern-
struktur inklusive bestehender Besitzverhältnisse ist 
dem nachfolgenden Organigramm zu entnehmen:
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Munich Re erstellt den SFCR der Gruppe und veröffent-
licht den Bericht für das Geschäftsjahr 2025 unter: 

www.munichre.com/de/ir/result-center/index.html.  

Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG ist eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der ERGO 
Group AG. Bereits seit 2009 existieren ein Beherr-
schungs- und ein Gewinnabführungsvertrag zwischen 
der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG und der 
ERGO Group AG. Seit 2016 besteht zusätzlich ein Be-
herrschungsvertrag mit der ERGO Deutschland AG. 

Unter dem Dach der ERGO Group AG steuern mit der 
ERGO Deutschland AG, ERGO International AG, und 
ERGO Technology & Services Management AG drei se-
parate Einheiten die Geschäfte der ERGO Group. Die 
ERGO Deutschland AG bündelt das Deutschlandge-
schäft. Die ERGO International AG steuert das inter-
nationale Geschäft innerhalb der Gruppe. Die ERGO 
Technology & Services Management AG hat ein län-
derübergreifendes Mandat als globaler Technologie- 
und Service-Provider für die gesamte ERGO Group. 
Darüber hinaus werden die Digitalisierungsaktivitä-
ten, das Gruppenmarketing sowie die globalen Ver-
triebspartnerschaften in der ERGO Group AG verant-
wortet. 

Die Vertriebsgesellschaft ERGO Beratung und Vertrieb 
AG vereint in Deutschland die ERGO Ausschließlich-
keitsorganisation (Agenturvertrieb), die ERGO Pro 
(Strukturvertrieb) und den Bancassurance-Kanal. 
Beim Agenturvertrieb stehen die Rundum-Beratung 
sowie die Bindung der Bestandskunden und der Aus-
bau von Neukunden im Mittelpunkt. Die ERGO Pro 
setzt insbesondere auf die Gewinnung neuer Kunden 

sowie neuer Vertriebspartner. Durch das Geschäfts-
modell „Hybrider Kunde“ der ERGO stehen dem Kun-
den über alle Online- und Offline-Kanäle dieselben 
Angebote zur Verfügung. ERGO verzahnt Kanäle wie 
persönliche Beratung, Telefon, Mail, Internet oder 
Chat. Dies wird durch die vereinheitlichte Manage-
ment-Verantwortung für den Ausschließlichkeits- 
und Direktvertrieb sichergestellt. Ergänzt wird diese 
Vertriebsstrategie durch den neu erschlossenen Ban-
cassurance-Kanal, der seit Anfang 2022 eingesetzt 
wird. 

Ein einheitlicher Innendienst – im Wesentlichen be-
stehend aus Mitarbeitern der ERGO Group AG – unter-
stützt die verschiedenen Gesellschaften und Ver-
triebsorganisationen der ERGO in Deutschland. Alle 
kundenbezogenen Serviceprozesse – die Bearbeitung 
von Anträgen, Vertragsangelegenheiten und Leis-
tungsfällen – werden im Ressort Operations aus einer 
Hand gesteuert. Auch Unternehmensfunktionen wie 
Rechnungswesen, Controlling, Finanzen und Personal 
sind zentral organisiert, ebenso die unter Solvency II 
definierten Schlüsselfunktionen: die Risikomanage-
ment-Funktion, die Compliance-Funktion, die Interne 
Revision sowie die Versicherungsmathematische 
Funktion. Da alle Unternehmensfunktionen im Rah-
men von Ausgliederungsverträgen von Mitarbeitern 
anderer Gesellschaften, insbesondere der ERGO 
Group AG, erbracht werden, hat unser Unternehmen 
keine eigenen Mitarbeiter. 

Die ITERGO Informationstechnologie GmbH (ITERGO) 
gehört als Teil der globalen Tech-Hub-Struktur zur Fa-
milie der Unternehmen der ERGO Technology & Ser-
vices Management AG (ET&SM). Im Fokus ihrer Tätig-
keit stehen hauptsächlich die ERGO Deutschland AG 
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und deren Tochtergesellschaften, jedoch auch wei-
tere Gesellschaften der ERGO Group. Mit zukunfts- 
und kundenorientierten IT-Lösungen leistet ITERGO – 
zusammen mit den weiteren Tech Hubs in Polen und 
Indien – einen wichtigen Beitrag für den Erfolg der 
ERGO Group. 

Strategische Anlageentscheidungen werden in enger 
Abstimmung mit Munich Re und ERGO von der ERGO 
Vorsorge getroffen. Die ERGO Vorsorge hat die Ver-
waltung ihrer Vermögensanlagen über die Münche-
ner Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 
zum größten Teil auf die MEAG MUNICH ERGO Asset-
Management GmbH und ihre Tochtergesellschaften 

übertragen. MEAG ist der gemeinsame Vermögens-
manager von Munich Re und ERGO. Sie gehört zu den 
bedeutenden Asset-Management-Gesellschaften 
weltweit. Das von der MEAG für Munich Re, ERGO und 
Externe verwaltete Vermögen (Assets under Manage-
ment) belief sich zum 31. Dezember 2025 insgesamt 
auf 368 (362) Mrd. €. 

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes der ERGO Vor-
sorge per 31. Dezember 2025 nach Solvency II ist der 
folgenden Tabelle zu entnehmen:  

 

     

Name und Sitz  Rechtsform  Land  Beteiligungs
Abwei-
chende

      quote nach
Stimm-
rechts-

      SII in % quote nach
      SII in %

      

Beteiligungen      

      

Inland      

Bionic General Partner GmbH, Frankfurt am Main  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Deutschland 1,98 -

Bionic GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main  
Kommanditgesellschaft mit GmbH als 
Komplementär 

 Deutschland 1,98 -

Earlybird DWES Fund VII GmbH & Co. KG, München  
Kommanditgesellschaft mit GmbH als 
Komplementär 

 Deutschland 0,71 -

Earlybird DWES Fund VIII GmbH & Co. KG, München  
Kommanditgesellschaft mit GmbH als 
Komplementär 

 Deutschland 1,27 -

ERGO Private Capital Vorsorge GmbH, Düsseldorf  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Deutschland 100,00 -

Open German Fiber GmbH & Co. KG, Berlin  
Kommanditgesellschaft mit GmbH als 
Komplementär 

 Deutschland 24,86 -

Open German Fiber Management GmbH, Berlin  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Deutschland 25,00 -

Protektor Lebensversicherungs-AG, Berlin  Aktiengesellschaft  Deutschland 0,49 -

Solarpark Fusion 3 GmbH, Düsseldorf  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Deutschland 100,00 -

wse Solarpark Spanien 1 GmbH & Co. KG, Düsseldorf  
Kommanditgesellschaft mit GmbH als 
Komplementär 

 Deutschland 9,95 -

      

Ausland      

Hirvi Silva Ky, Helsinki  Kommandiittiyhtiö  Finnland  100,00 -

Kettu Silva Oy, Helsinki  Osakeyhtiö  Finnland  100,00 -

m:editerran Power S.a.s. di welivit Solar Italia S.r.l., Bozen  Società a Responsabilità Limitata  Italien  99,97 -

Optimus Tower Holding GmbH, Wien  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Österreich  7,00 -

PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel Fund) II LP, Letterkenny  Limited Partnership  Irland  3,57 -

SAINT LEON ENERGIE S.A.R.L., Saargemünd  Société à Responsabilité Limitée  Frankreich  100,00 -

    

Die ERGO Vorsorge konzentriert sich auch weiterhin in 
der Altersvorsorge auf kapitalmarktorientierte Pro-
dukte und Biometrie-Angebote. 

Gemäß den Vorgaben von Solvency II unterscheidet 
die ERGO Vorsorge ihr Versicherungsgeschäft nach 
den folgenden Geschäftsbereichen: 

• Nach Art der Lebensversicherung betrie-
bene Krankenversicherung: Unter dieser 
Line of Business werden die Berufsunfä-
higkeits- und Grundfähigkeitsversiche-
rung ausgewiesen. 

• Überschussberechtigtes Geschäft: Unter 
dieser Line of Business werden die versi-
cherungstechnischen Rückstellungen für 
die klassischen Produkte der ERGO Vor-
sorge geführt. 

• Index- und fondsgebundene Lebensver-
sicherung: Die Line of Business umfasst 
die fondsgebundenen Produkte der 
ERGO Vorsorge inklusive der hybriden 
Fondsprodukte.  
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• Sonstige Lebensversicherung: Unter die-
ser Line of Business werden die Risikole-
bensversicherung ohne Überschussbe-
teiligung und Bausparrisikoversicherung 
ausgewiesen. 

• Lebensrückversicherung: Diese Line of 
Business umfasst aktive Rückversiche-
rung mit der ERGO Versicherung AG in 

Österreich und der ERGO Life SA Luxem-
burg. 

Deutschland ist die einzige wesentliche Region nach 
Solvency II, in der die ERGO Vorsorge tätig ist.  
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A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis 

Wir stellen in diesem Abschnitt die wesentlichen ver-
sicherungstechnischen Ergebniskomponenten dar. 
Bei einem Lebensversicherer ist das Kapitalanlageer-
gebnis, das in Abschnitt A.3 dieses Berichts darge-
stellt wird, Bestandteil und Treiber des versicherungs-
technischen Ergebnisses. 

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des versi-
cherungstechnischen Ergebnisses gemäß Berichtsfor-
mular S.05.01.02 auf das versicherungstechnische Er-
gebnis nach Handelsrecht für die Jahre 2025 und 
2024: 

  

Ausgewählte Ergebniskomponenten 2025 2024

netto Tsd. € Tsd. €

Beitragseinnahmen 1.497.838 1.259.603

Aufwendungen für Versicherungsfälle 
(ohne Regulierungsaufwendungen) -507.908 -499.181

Sonstige versicherungstechnische Erträge und Aufwendungen f.e.R. -32.894 -35.000

Angefallene Aufwendungen -239.224 -197.881

Ergebnis gemäß Berichtformular S.05.01.02 717.812 527.541

Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 57.784 42.523

Erträge aus Kapitalanlagen 197.803 176.226

Aufwendungen aus Kapitalanlagen (ohne Aufwand für deren Verwaltung) -12.392 -10.494

Saldo aus nicht realisierten Gewinnen und Verlust aus Kapitalanlagen 267.217 293.119

Aufwendungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung -166.421 -166.500

Ergebnis Sonstige Versicherungstechnik -971.265 -802.995

Versicherungstechnisches Ergebnis nach HGB 90.536 59.420

Das versicherungstechnische Ergebnis nach HGB be-
trug 90.536 (59.420) Tsd. € und enthielt Kapitalanla-
geerträge in Höhe von 197.803 (176.226) Tsd. €, Auf-
wendungen aus Kapitalanlagen in Höhe von -12.392 
(-10.494) Tsd. € (ausführliche Darstellung Kapitalan-
lageergebnis siehe Abschnitt A.3), sowie einen Saldo 
aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten von 
267.217 (293.119) Tsd. €.  

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen versiche-
rungstechnischen Ergebniskomponenten nach Han-
delsrecht in der Differenzierung nach Geschäftsberei-
chen (eine Definition der Geschäftsbereiche enthält 
Abschnitt D.2 dieses Berichts): 

                    

alle Werte in Tsd. Euro 

 

Nach Art der Le-
bensversicherung 
betriebene Kran-
kenversicherung 

 
Versicherung mit 

Überschussbeteili-
gung 

 
Index- und fonds-
gebundene Versi-

cherung 

 

Sonstige Le-
bensversiche-

rung 
 Lebensrück-

versicherung 

  2025  2024  2025  2024  2025  2024  2025  2024  2025 2024 

Beitragseinnahmen                    

Brutto  156.491  143.563  894.267  728.545  460.126  400.925  1.258  964  216 216 

 Anteil der Rückversicherer  4.954  4.445  7.577  7.731  1.988  2.435  0  0  0 0 

 Netto  151.536  139.118  886.690  720.814  458.138  398.490  1.258  964  216 216 

Aufwendungen für Versi-
cherungsfälle  

   
 

              

Brutto  129.548  12.245  302.072  317.794  80.705  174.340  131  63  172 134 

 Anteil der Rückversicherer  1.879  1.947  2.022  2.633  817  817  0  0  0 0 

 Netto  127.669  10.299  300.050  315.162  79.887  173.523  131  63  172 134 

Angefallene Aufwendungen  35.610  34.946  123.233  112.679  80.024  49.956  357  299  0 0 
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Die Beitragseinnahmen stiegen stärker als erwartet 
auf 1.512.358 (1.274.213) Tsd. €. Davon entfielen 
1.070.005 (1.001.672) Tsd. € auf laufende Beiträge. 

Die Versicherungsleistungen für unsere Kunden ver-
ringerten sich leicht im Jahr 2025 auf 517.878 
(519.210) Tsd. €. 

Von den Versicherungsleistungen entfielen 65,5 
(65,6) % auf Ablauf- und Todesfallleistungen sowie 
auf Rentenzahlungen. 

Seit dem Geschäftsjahr 2011 bildet unsere Gesell-
schaft eine sogenannte Zinszusatzreserve (ZZR). Die 
Lebensversicherer sind aufgrund einer Änderung der 
Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) hierzu 
verpflichtet. Die Zinszusatzreserve ist ein weiteres In-
strument, um auch in Niedrigzinsphasen die Erfüllung 

der eingegangenen Zinsverpflichtungen sicherzustel-
len. Diese zusätzliche Reserve führt zu einer Reduktion 
des Garantiezinsrisikos.  

Im aktuellen Berichtsjahr hat sich die ZZR um -9.054 
(-11.134) Tsd. € verringert.  

Die Abschlusskosten stiegen auf 195.876 (160.715) 
Tsd. € und entwickelten sich damit parallel zur Bei-
tragssumme des Neugeschäfts. Der Abschlusskosten-
satz, das Verhältnis der Abschlusskosten zur Beitrags-
summe des Neugeschäfts, stieg vertragsgemäß auf 
3,7 (3,5) %. Die Verwaltungskosten stiegen stärker als 
erwartet auf 30.241 (25.464) Tsd. € an. Die Verwal-
tungskostenquote, welche die Verwaltungskosten in 
Relation zu den Bruttobeiträgen zeigt, betrug unver-
ändert 2,0 (2,0) %. 
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A.3 Anlageergebnis 

Der handelsrechtliche Jahresabschluss bildet die 
Grundlage für die dargestellten Erträge und Aufwen-
dungen, das Anlageergebnis. Die Gliederungsstruktur 
der Kapitalanlageklassen nach Solvency II unter-
scheidet sich in ihrer Darstellung von der nach HGB 
bzw. der RechVersV. Die unterschiedliche Zielsetzung 
von Solvency II im Vergleich zu der von HGB bzw. der 
RechVersV führt per Definition zu unterschiedlichen 
Kapitalanlageerträgen. Unter Solvency II sind sowohl 
negative als auch positive Änderungen der Zeitwerte 
von Kapitalanlagen direkt in der Solvabilitätsübersicht 
zu berücksichtigen und fließen damit unmittelbar in 
den Überschuss der Vermögenswerte über die Ver-
bindlichkeiten ein. Nach Handelsrecht werden hinge-
gen keine Gewinne und Verluste direkt im Eigenkapi-
tal erfasst.  

Das Ergebnis aus Kapitalanlagen erhöhte sich gegen-
über dem Vorjahr auf 174.884 (156.211) Tsd. €. Die 
laufenden Erträge erhöhten sich auf 177.408 
(163.403) Tsd. €. Die Kosten der Vermögensverwal-
tung betrugen im Geschäftsjahr 10.150 (9.180) Tsd. €. 
Die Nettoverzinsung lag 2025 bei 2,97 (2,98) %. Das 
Ergebnis aus dem Abgang von Kapitalanlagen betrug 
-2.711 (-1.231) Tsd. €. Im Geschäftsjahr wurden Zu-
schreibungen in Höhe von 13.151 (7.683) Tsd. € vor-
genommen. Die Abschreibungen sanken auf  2.440 
(4.124) Tsd. €. 

Die nachfolgenden Tabellen stellen das HGB-Kapital-
anlageergebnis und die Erträge des Anlagegeschäftes 
dar, aufgeschlüsselt nach den Vermögenswertklas-
sen gemäß Solvabilitätsübersicht: 

  
Kapitalanlagen 2025 

          
Anlagenart       

   Ordentliches 
Ergebnis 

 
Außerordentliches Ergebnis 

 Kapitalanlage- 
ergebnis 

 
 

  

Abgangsge-
winne und -

verluste  

Zu- und Ab-
schreibungen 

 

   Tsd. €  Tsd. €  Tsd. €  Tsd. € 

Immobilien (außer zur Eigennutzung)  802  206  -310  698 
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteili-
gungen  4.627 

 
0  13.128  17.755 

Anleihen  79.143  1.670  -225  80.588 

Organismen für gemeinsame Anlagen  49.921  0  0  49.921 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalente  3.009  0  0  3.009 

Darlehen und Hypotheken  6.184  0  -1.882  4.302 

Depotforderungen  84  0  0  84 

Fondsgebundene Lebensversicherung  33.640  -4.586  0  29.054 

Summe  177.408* * -2.711  10.711  185.410 

Laufende Aufwendungen  -10.526  0  0  -10.526 

 davon sonstiger Kapitalanlage-Verwaltungsaufwand  -10.150  0  0  -10.150 

Kapitalanlageergebnis  166.882  -2.711  10.711  174.884 

*Summe der laufenden Erträge im ordentlichen Ergebnis 
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Kapitalanlagen 2024 

          
Anlagenart       
   

Ordentliches 
Ergebnis 

 Außerordentliches Ergebnis  
Kapitalanlage- 

ergebnis 
 

 
  

Abgangsge-
winne und -

verluste  

Zu- und Ab-
schreibungen 

 

   Tsd. €  Tsd. €  Tsd. €  Tsd. € 

Immobilien (außer zur Eigennutzung)  803  0  -350  453 
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteili-
gungen  4.017 

 
0  6.747  10.764 

Anleihen  76.137  1.354  -2.838  74.653 

Organismen für gemeinsame Anlagen  47.201  0  0  47.201 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalente  1.905  0  0  1.905 

Darlehen und Hypotheken  4.928  0  0  4.928 

Depotforderungen  82  0  0  82 

Fondsgebundene Lebensversicherung  28.331  -2.584  0  25.747 

Summe  163.403* * -1.231  3.559  165.732 

Laufende Aufwendungen  -9.521  0  0  -9.521 

 davon sonstiger Kapitalanlage-Verwaltungsaufwand  -9.180  0  0  -9.180 

Kapitalanlageergebnis  153.882  -1.231  3.559  156.211 

*Summe der laufenden Erträge im ordentlichen Ergebnis 

Zum 31. Dezember 2025 war unsere Gesellschaft 
nicht in Verbriefungen investiert.   

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten

Unsere Gesellschaft wies im Berichtsjahr einen Saldo 
aus sonstigen Erträgen und Aufwendungen in Höhe 

von -38.772 (-14.889) Tsd. € aus. Der Anstieg der Auf-
wendungen ist im Wesentlichen auf gestiegene Kos-
ten aus der Kostenverteilung zurückzuführen. 

A.5 Sonstige Angabe

Alle wesentlichen Informationen zu Kapitel A „Ge-
schäftstätigkeit und Geschäftsergebnis“ sind den vor-
hergehenden Abschnitten zu entnehmen. 

Für das Berichtsjahr hat unsere Gesellschaft keine 
weiteren wesentlichen Angaben zu machen.  
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B  Governance-System 

Unsere Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keine 
wesentlichen Änderungen an ihrem Governance-Sys-
tem vorgenommen.  

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-Sys-
tem 

Ein funktionierendes und wirksames Governance-Sys-
tem ist für eine effektive Unternehmenssteuerung 
und -überwachung von elementarer Bedeutung. Un-
sere Gesellschaft verfügt über ein Governance-Sys-
tem, das die unternehmensindividuelle Geschäftstä-
tigkeit (Art, Umfang und Komplexität) sowie das zu-
grunde liegende Risikoprofil in angemessener Form 
berücksichtigt. Das Governance-System umfasst da-
her eine angemessene und transparente Organisati-
onsstruktur mit klar definierten Organen, Strukturen 
und Zuständigkeiten. Eine hervorgehobene Bedeu-
tung haben die vier Schlüsselfunktionen.   

Struktur und Zuständigkeiten der Organe 

Unsere Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft, die 
durch ihre Organe handelt. Die Organe sind der Vor-
stand, der Aufsichtsrat sowie die Hauptversammlung. 

Vorstand: Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten 

Der Vorstand leitet unser Unternehmen in eigener 
Verantwortung. Er ist dabei an das Unternehmensin-
teresse gebunden. Zudem ist er angehalten, den Un-
ternehmenswert langfristig zu steigern. Der Vorstand 
hat dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen und die unternehmensinternen Richtlinien 
eingehalten werden. Er ist für ein angemessenes Risi-
komanagement und Risikocontrolling im Unterneh-
men verantwortlich. 

Der Vorstand bestand zum Stichtag 31. Dezember 
2025 aus fünf Mitgliedern. Unbeschadet der Leitungs-
verantwortlichkeit des Gesamtvorstands sind die Ge-
schäfte unter den einzelnen Vorstandsmitgliedern 
verteilt. Der Vorstand setzte bzw. setzt sich aus 
folgenden Personen zusammen: 

Dr. Dr. Michael Fauser (bis 31. Dezember 2025),  
Vorstandsvorsitzender, 
verantwortlich für IT (mit Ausnahme des Verwal-
tungssystem ICIS), Beteiligungen, Aufsichtsbehörden 
und Verbände, Revision (Ausgliederungsbeauftrag-
ter), Datenschutz, Geldwäsche-Risikomanagement 
sowie für Strategische Geschäftsfeldentwicklung und 

Portfoliosteuerung Leben, Produktmanagement Le-
ben und Angebotsmanagement und Vertriebsunter-
stützung bAV (bis 31. März 2025) 

Dr. Oliver Horn,  
Vorstandsvorsitzender (seit 1. Januar 2026) 
verantwortlich für IT (ICIS bis 30. Juni 2025), Aktuari-
elle Steuerung Leben (bis 31. Dezember 2025), Aktua-
rielle Tarifentwicklung Leben (bis 31. Dezem-
ber 2025), Versicherungsmathematische Funktion 
(Ausgliederungsbeauftragter), seit 1. Januar 2026: 
Beteiligungen, Aufsichtsbehörden und Verbände, Re-
vision (Ausgliederungsbeauftragter), Datenschutz, 
Strategische Geschäftsfeldentwicklung und Portfo-
liosteuerung Leben, Produktmanagement Leben und 
Aktuariat Leben und Maklervertrieb Leben [(Makler bis 
31. Dezember 2025), Pools und Finanzvertriebe (bis 
31. Dezember 2025), Vertriebsdirektion Makler (seit 
1. Januar 2026), Organisationsdirektion)] 

Dr. Sebastian Rapsch, 
verantwortlich für Operations (Eingangsmanage-
ment, Betrieb und Leistung Leben Vorsorge und Com-
pliance [Ausgliederungsbeauftragter]) 

Heiko Stüber (bis 30. Juni 2025), 
Chief Financial Officer, verantwortlich für Rechnungs-
legung, Controlling, Credit- und Cashmanagement, 
Steuern, Risikomanagement (Ausgliederungsbeauf-
tragter) 

Christine Voß (seit 1. Juli 2025), 
Chief Financial Officer, verantwortlich für Rechnungs-
legung, Controlling, Credit- und Cashmanagement, 
Steuern, Risikomanagement (Ausgliederungsbeauf-
tragte) 

Marc Robert Braun (seit 1. April 2025), 
verantwortlich für betriebliche Altersversorgung (bis 
31. Dezember 2025: Produktmanagement bAV, Ange-
botsmanagement und Vertriebsunterstützung bAV; 
seit 1. Januar 2026: Geldwäsche-Risikomanagement, 
Grundsatz, Großkunden & Vertriebsunterstützung 
Vertriebe, Angebots- und Schnittstellenmanagement) 
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Vorstand: Innere Ordnung 

Jedes Vorstandsmitglied leitet sein Ressort selbst-
ständig und unter eigener Verantwortung. Dies koor-
diniert der Vorsitzende des Vorstands. Angelegenhei-
ten von grundsätzlicher Bedeutung sind dem Gesamt-
vorstand zur Entscheidung vorzulegen. Ebenso sind 
dem Gesamtvorstand Angelegenheiten mit Auswir-
kungen auf andere Geschäftsbereiche zur Entschei-
dung vorzulegen, sofern sich die betroffenen Vor-
standsmitglieder nicht einigen. Sämtliche Mitglieder 
des Vorstands unterrichten den Vorsitzenden und sich 
gegenseitig fortlaufend über alle wichtigen Ge-
schäftsereignisse. 

Die Arbeit des Gesamtvorstands wird durch eine Ge-
schäftsordnung geregelt. Diese hat der Aufsichtsrat 
erlassen. Die Geschäftsordnung legt vor allem die fol-
genden Abläufe fest: Das Verfahren bei Sitzungen des 
Gesamtvorstands, die erforderliche Mehrheit bei Vor-
standsbeschlüssen sowie diejenigen Rechtsge-
schäfte, bei denen der Vorstand die Zustimmung des 
Aufsichtsrats einzuholen hat. 

Ausschüsse hat der Vorstand nicht. 

Aufsichtsrat: Aufgaben und Verantwortlich-
keiten 

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des 
Vorstands und berät ihn. In der Geschäftsordnung für 
den Vorstand ist festgelegt, bei welchen Angelegen-
heiten die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen 
ist. Der Aufsichtsrat ist jedoch weder berechtigt noch 
verpflichtet, Maßnahmen der Geschäftsführung zu er-
greifen. In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung 
gehören dem Aufsichtsrat drei Mitglieder an. Sie wer-
den von der Hauptversammlung gewählt. Der Auf-
sichtsrat setzte bzw. setzt sich aus folgenden Mitglie-
dern zusammen: 

Edward Ler 
Vorsitzender  
 
Dr. Ulf Mainzer (bis 31. Dezember 2025) 
stellv. Vorsitzender 

Dr. Oliver Willmes  
stellv. Vorsitzender (seit 10. Januar 2026)  

Dr. Lena Lindemann (seit 1. Januar 2026) 

Aufsichtsrat: Innere Ordnung 

Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat regelt die 
Arbeit des Aufsichtsrats. Dazu gehören Bestimmun-
gen zum Ablauf der Sitzungen des Aufsichtsrats und 
des Abstimmungsverfahrens, zur Vertraulichkeit, zur 

Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats und 
des Vorstands sowie zum Prüfungsausschuss. 

Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung ist das oberste Organ einer 
Aktiengesellschaft. Sie bestellt den Aufsichtsrat und 
nimmt im Übrigen die nach dem Aktiengesetz vorge-
sehenen Aufgaben wahr. 

Schlüsselfunktionen 

Unter Solvency II sind folgende vier Schlüsselfunktio-
nen definiert, die Versicherungsunternehmen einrich-
ten müssen: 

• Risikomanagement-Funktion 

• Compliance-Funktion 

• Interne Revision 

• Versicherungsmathematische Funktion 

Diese vier Schlüsselfunktionen nach Solvency II sind 
Bestandteil des Systems der drei Verteidigungslinien 
(„three lines of defence“). Dieses System bezieht sich 
auf die Annahme oder Ablehnung von Risiken. In der 
sogenannten ersten Linie sind die operativen Ge-
schäftseinheiten für die erste Akzeptanz oder Ableh-
nung eines Risikos verantwortlich. Die Risikomanage-
ment-Funktion, die Versicherungsmathematische 
Funktion und die Compliance-Funktion in der zweiten 
Linie führen ein regelmäßiges Monitoring sowie die 
Steuerung aller Risiken auf aggregierter Ebene durch. 
In der dritten Verteidigungslinie überprüft die Interne 
Revision regelmäßig das gesamte Governance-Sys-
tem sowie alle weiteren Aktivitäten im Unternehmen. 

Unsere Gesellschaft sowie die ERGO Group AG sind in-
tegrale Bestandteile von Munich Re und im Rahmen 
aufsichts- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben in 
wesentliche Konzernprozesse integriert. Die „Sol-
vency II: Munich Re Group Directive“ regelt die Verant-
wortlichkeiten und Kompetenzen zwischen der Kon-
zernführung von Munich Re und ERGO bei maßgebli-
chen Entscheidungen. Sie legt die Rechte und Pflich-
ten für die Konzernfunktionen fest. 

In dieser Directive ist vorgesehen, dass die Schlüssel-
funktionen Risikomanagement, Compliance, Interne 
Revision und Versicherungsmathematische Funktion 
gruppenweit organisiert sind und weitergehende 
Rechte und Pflichten als die übrigen Konzernfunktio-
nen der Munich Re Group besitzen. 

Die Prinzipien und Regelungen zur Organisationsge-
staltung und somit auch zur Gestaltung der Schlüssel-
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funktionen in der ERGO finden sich zudem in der „Sol-
vency II: Munich Re Group Organisation Directive“. 
Diese umfasst auch die ERGO Group AG mit allen Ge-
sellschaften im In- und Ausland, ausgenommen Fi-
nanzbeteiligungen und Beteiligungen kleiner oder 
gleich 50,00 %.  

Unsere Gesellschaft hat die vier Schlüsselfunktionen 
auf die ERGO Group AG ausgegliedert (siehe Absatz 
„Angemessenheit des Governance-Systems“). 

Die Themen der vier Schlüsselfunktionen überschnei-
den sich an manchen Stellen. Dennoch wollen wir 
doppelte Zuständigkeiten und Tätigkeiten vermeiden. 
Zudem soll es keine Themen geben, die unberücksich-
tigt bleiben. Daher haben wir feste Schnittstellen zwi-
schen den Schlüsselfunktionen definiert. Hierzu gehö-
ren Aufgabenabgrenzungen, Unterstützungstätigkei-
ten und eine wechselseitige Berichterstattung ein-
schließlich eines Austauschs von Dokumenten zwi-
schen den Schlüsselfunktionen. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Schlüssel-
funktionen sind in diesem Bericht in jeweils eigenen 
Abschnitten zu finden: 

• Risikomanagement-Funktion im Ab-
schnitt B.3 

• Compliance-Funktion im Abschnitt B.4 

• Interne Revision im Abschnitt B.5 

• Versicherungsmathematische Funktion 
im Abschnitt B.6 

Vergütungsleitlinien und -praktiken 

Die Grundsätze der Vergütung unserer Gesellschaft 
sind in der Leitlinie „Solvency II: Compensation Policy 
of ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG“ und in der 
„Vergütungsrichtlinie der ERGO Group AG und ihrer 
Tochtergesellschaften“ beschrieben. 

Das Vergütungssystem unserer Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2025 basiert auf den gesetzlichen Vor-
gaben und Regelungen sowie den regulatorischen 
Anforderungen und orientiert sich an den Marktanfor-
derungen. 

Grundsätzlich ist unser Vergütungssystem so ausge-
staltet, dass es 

• die in der Strategie unseres Unternehmens nie-
dergelegten Ziele erreicht, und - in Verbindung 
mit individuellen, nicht-monetären Zielvereinba-
rungen - eine insoweit wirksame Steuerungs-
funktion erfüllt; 

• negative Anreize vermeidet, insbesondere Inte-
ressenkonflikte und das Eingehen unverhältnis-
mäßig hoher Risiken; 

• die wesentlichen Risiken und deren Zeithorizont 
angemessen berücksichtigt. 

Vorstand 

Die Vergütung für den Vorstand besteht aus einer rei-
nen Fixvergütung (jährliche Grundvergütung). 

Der Vorstand unterliegt bezüglich der Höhe der Ver-
gütung einem Gesamtvergütungsansatz. In die Be-
trachtung fließen neben der jährlichen Grundvergü-
tung auch die Altersversorgung und sonstige Neben-
leistungen ein.  

Die Gesamtvergütungshöhe ist abhängig von der indi-
viduellen Verantwortung sowie der individuellen Er-
fahrung des Vorstandmitglieds. Die feste Grundvergü-
tung wird als monatliches Gehalt ausgezahlt.  

Der Vorstand erhält im Marktvergleich angemessene 
Nebenleistungen. Dabei wird sichergestellt, dass Ne-
benleistungen im Verhältnis zur Vergütung nicht un-
angemessen hoch sind. 

Eine Altersversorgung wird als beitragsorientierte 
Pensionszusage gewährt. Die Beiträge werden in Re-
lation zur Höhe der Vergütung gezahlt. Eine Zusatz-
rente oder eine Vorruhestandsregelung gibt es für 
den Vorstand nicht. 

Für einige Vorstandsmitglieder unserer Gesellschaft 
erfolgte die Vergütung und Altersversorgung im Be-
richtsjahr ausschließlich über den Hauptanstellungs-
vertrag, der für das jeweilige Vorstandsmitglied bei ei-
ner anderen Gesellschaft der ERGO Group besteht. 
Maßgeblich war dabei das Vergütungssystem dieser 
anderen Gesellschaft. 

Aufsichtsrat 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der 
Satzung geregelt, wird also vom Aktionär festgelegt. 
Danach erhalten die Aufsichtsratsmitglieder neben 
dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche Vergü-
tung. Diese feste Vergütung erhöht sich für den Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats auf das Doppelte und für 
dessen Stellvertreter auf das Eineinhalbfache.  

Beschäftigte  

Unsere Gesellschaft hat keine eigenen Beschäftigten. 
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Informationen über wesentliche Transaktio-
nen 

Im Berichtszeitraum wurden keine wesentlichen 
Transaktionen mit Anteilseignern, Personen, die maß-
geblichen Einfluss auf unser Unternehmen ausüben, 
sowie mit Mitgliedern des Vorstands und des Auf-
sichtsrats abgeschlossen.  

Angemessenheit des Governance-Systems 

Wir haben sichergestellt, dass wir über eine Organisa-
tion verfügen, die einen wirksamen Betrieb unseres 
Governance-Systems ermöglicht und unterstützt. Ins-
besondere sind die Voraussetzungen für ein ange-
messenes Governance-System zu folgenden Kernthe-
men erfüllt: 

• Angemessene und transparente Organisations-
struktur (Geschäftsorganisation) 

- Festlegung von Aufgaben, Verantwortlichkei-
ten und Berichtslinien 

- Angemessene Trennung der Zuständigkeiten 

- Festlegung ablauforganisatorischer Regelun-
gen 

- Dokumentation der Aufbau- und Ablauforga-
nisation 

• Interne Überprüfung der Geschäftsorganisation 
gem. § 23 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) 

• Aufstellen von schriftlichen Leitlinien, Überprü-
fung auf Notwendigkeit der Aktualisierung und 
Maßnahmen zur Einhaltung 

• Angemessene Interaktion von Vorstand und Auf-
sichtsrat mit Ausschüssen, Führungskräften und 
Schlüsselfunktionen 

• Einrichtung von Schlüsselfunktionen und Über-
wachung bei Outsourcing von Schlüsselfunktio-
nen 

• Erstellen und Implementierung von Notfallplä-
nen 

Die letzte Bewertung unseres Governance-Systems 
durch den Vorstand (gem. § 23 Abs. 2 VAG) im Ge-
schäftsjahr 2024 sowie der fehlende Bedarf an einer 
Ad-hoc-Überprüfung des Governance-Systems im 
Jahr 2025 haben ergeben, dass unser Governance-
System in Bezug auf Art, Umfang und Komplexität un-
seres Geschäfts angemessen ist.  

Da unsere Gesellschaft eine mitarbeiterlose Gesell-
schaft ist, werden sämtliche Ressourcen und Kompe-
tenzen für wichtige Funktionen und Versicherungstä-
tigkeiten sowie für Funktionen und Versicherungstä-
tigkeiten ausgegliedert und überwiegend2 in der 
ERGO Group AG gebündelt. Der Vorstand hat sich da-
von überzeugt, dass die Dienstleister über angemes-
sene Organisationstrukturen verfügen und bei der 
Dienstleistung die Besonderheiten unserer Gesell-
schaft angemessen berücksichtigen. Ein System zur 
Beaufsichtigung und Kontrolle unserer Dienstleister 
haben wir eingerichtet. 

Zu den ausgegliederten Funktionen gehören auch die 
vier Schlüsselfunktionen Risikomanagement, Compli-
ance, Interne Revision und Versicherungsmathemati-
sche Funktion. Für jede dieser Schlüsselfunktionen hat 
unsere Gesellschaft jeweils ein Vorstandsmitglied 
zum Ausgliederungsbeauftragten im Sinne der auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben der BaFin bestellt. Dieser 
ist überwachend tätig und trägt die Verantwortung 
dafür, dass die Ausgliederung ordnungsgemäß ver-
läuft. Die Berichtspflichten der beim Dienstleister 
ERGO Group AG zuständigen Personen sind festgelegt 
und werden erfüllt. Gleichzeitig sind die Überwa-
chungsinstrumente des Ausgliederungsbeauftragten 
klar definiert. Beim Dienstleister ERGO Group AG be-
sitzt jede Schlüsselfunktion eine angemessene Stel-
lung innerhalb der Aufbauorganisation. Es ist gewähr-
leistet, dass die bei der ERGO Group AG zuständigen 
Personen über die Befugnisse verfügen, die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendig sind.  
    

 

2 Eine detaillierte Übersicht der Ausgliederungen wichtiger Funktionen und Versicherungstätigkeiten befindet sich in Abschnitt B.7 dieses Berichtes. 
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B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifika-
tion und persönliche Zuverlässigkeit 

Alle Personen, die unser Unternehmen tatsächlich lei-
ten oder andere Schlüsselaufgaben im Unternehmen 
verantwortlich innehaben (Schlüsselpersonen), müs-
sen jederzeit die Anforderungen an die fachliche Eig-
nung und Zuverlässigkeit im Einklang mit den Rechts-
vorschriften erfüllen. Die hierfür verbindlichen Krite-
rien haben wir in der schriftlichen Leitlinie zur fachli-
chen Eignung und Zuverlässigkeit („Fit & Proper“) wie 
folgt festgelegt. 

Anforderungen an die fachliche Eignung: 

Die Mitglieder des Vorstands müssen in ihrer Gesamt-
heit über angemessene Qualifikationen, Erfahrungen 
und Kenntnisse in zumindest folgenden Bereichen 
verfügen und diese aufrechterhalten: 

• Versicherungs- und Finanzmärkte 

• Geschäftsstrategie und Geschäftsmodell 

• Governance-System 

• Finanzanalyse 

• Versicherungsmathematische Analyse 

• Regulatorischer Rahmen und regulatorische An-
forderungen 

• Internes Modell (Risikomodell), falls vorhanden 
und 

• Führung 

Jedes einzelne Mitglied des Vorstands muss über aus-
reichende Kenntnisse aller Bereiche verfügen, um 
eine gegenseitige Kontrolle zu gewährleisten. Auch 
bei einer ressortbezogenen Spezialisierung bleibt die 
Gesamtverantwortung des Vorstands unberührt. Eine 
Aufgabendelegation innerhalb des Vorstands oder 
auf nachgeordnete Mitarbeiter lässt die Gesamt- und 
Letztverantwortung nicht entfallen. Bei personellen 
Änderungen im Vorstand soll das kollektive Wissen 
stets auf einem angemessenen Niveau gehalten wer-
den. 

Bei der Beurteilung, ob Mitglieder des Vorstands fach-
lich qualifiziert sind, werden die den einzelnen Mitglie-
dern jeweils übertragenen Aufgaben berücksichtigt, 
um eine angemessene Vielfalt der Qualifikationen, 
Kenntnisse und einschlägigen Erfahrungen des Ge-
samtorgans zu gewährleisten und sicherzustellen, 

dass die Gesellschaft professionell geführt wird. Im 
Ergebnis liegt eine fachliche Eignung dann vor, wenn 
die beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse und Erfah-
rungen der Mitglieder des Vorstands eine solide und 
umsichtige Leitung der Gesellschaft gewährleisten. 

Ein Mitglied des Aufsichtsrats muss jederzeit fachlich 
in der Lage sein, den Vorstand der Gesellschaft ange-
messen zu kontrollieren, zu überwachen und die Ent-
wicklung des Unternehmens aktiv zu begleiten. Dazu 
muss das Mitglied des Aufsichtsrats die vom Unter-
nehmen getätigten Geschäfte verstehen und deren 
Risiken für das Unternehmen beurteilen können. Das 
Mitglied des Aufsichtsrats muss mit den für das Un-
ternehmen wesentlichen gesetzlichen Regelungen 
vertraut sein. Der Aufsichtsrat als Gesamtorgan muss 
mindestens über Kenntnisse in den Themenfeldern 
Kapitalanlage, Versicherungstechnik und Rechnungs-
legung, Abschlussprüfung und bezüglich des Internen 
Modells (falls vorhanden) verfügen. Um der Aufsichts-
funktion wirksam nachkommen zu können, sind ver-
sicherungsspezifische Grundkenntnisse im Risikoma-
nagement dienlich. 

Die fachliche Eignung schließt stetige Weiterbildung 
ein, sodass die Mitglieder des Aufsichtsrats imstande 
sind, sich wandelnde oder steigende Anforderungen 
in Bezug auf ihre Aufgaben im Unternehmen zu erfül-
len. 

Unbeschadet hiervon muss jedes einzelne Mitglied 
des Aufsichtsrats über ausreichende theoretische und 
praktische Kenntnisse aller Geschäftsbereiche verfü-
gen, um eine entsprechende Kontrolle zu gewährleis-
ten. Die Kenntnisse und Erfahrungen der anderen Or-
ganmitglieder ersetzen nicht eine angemessene fach-
liche Eignung des jeweiligen Mitglieds des Aufsichts-
rats. Ein Mitglied des Aufsichtsrats muss grundsätz-
lich nicht über Spezialkenntnisse verfügen, jedoch 
muss es in der Lage sein, gegebenenfalls seinen Bera-
tungsbedarf zu erkennen. 

Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss aber 
über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungsle-
gung oder Abschlussprüfung verfügen. Gem. § 100 
Abs. 5 AktG n.F. muss bei Bestellungen seit dem 1. Juli 
2021 mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über 
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und 
ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Ge-
biet Abschlussprüfung verfügen. 



ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG Governance-System 22 
Bericht über Solvabilität und Finanzlage 2025 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und 

persönliche Zuverlässigkeit
 

 

 

In ihrer Gesamtheit müssen die Mitglieder des Auf-
sichtsrats mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tä-
tig ist, vertraut sein. 

Die zur Ausübung der Aufsichtsfunktion erforderli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen kön-
nen auch durch (Vor-)Tätigkeiten in anderen Bran-
chen, in der öffentlichen Verwaltung oder aufgrund 
von politischen Mandaten erworben werden, wenn 
diese über einen längeren Zeitraum maßgeblich auf 
wirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen ausge-
richtet und nicht rein nachgeordneter Natur waren 
oder sind. 

Die fachlichen Anforderungen an die Personen, die die 
Schlüsselfunktionen Risikomanagement, Compliance, 
Interne Revision und Versicherungsmathematische 
Funktion in den Gesellschaften der ERGO Group wahr-
nehmen, richten sich nach den für die jeweilige 
Schlüsselfunktion in den Abschnitten B.3 bis B.6 be-
schriebenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Die 
Schlüsselpersonen müssen aufgrund nachweislich 
langjähriger einschlägiger Berufs- und Führungser-
fahrung in der Lage sein, die Erfüllung der dort be-
schriebenen Aufgaben sicherzustellen und ihrer da-
mit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden. 
In ihrer Gesamtheit müssen die Schlüsselfunktionen 
die Wirksamkeit des Governance-Systems im Unter-
nehmen gewährleisten können. 

Unsere Gesellschaft hat die Schlüsselfunktionen Risi-
komanagement, Compliance, Interne Revision und 
Versicherungsmathematische Funktion auf die ERGO 
Group AG ausgegliedert. Die fachliche Eignung der 
Ausgliederungsbeauftragten richtet sich nach der je-
weiligen Schlüsselfunktion. Die Ausgliederungsbeauf-
tragten müssen über ausreichende Kenntnisse verfü-
gen, um ihrer Überwachungsfunktion gerecht zu wer-
den. 

Anforderungen an die persönliche Zuverläs-
sigkeit: 

Unsere Gesellschaft unterstellt Zuverlässigkeit, wenn 
keine Tatsachen erkennbar sind, die Unzuverlässigkeit 
begründen. 

Unzuverlässigkeit ist anzunehmen, wenn persönliche 
Umstände nach der allgemeinen Lebenserfahrung die 
Annahme rechtfertigen, dass diese die sorgfältige 
und ordnungsgemäße Ausübung des Mandats oder 
der Funktion beeinträchtigen können. Berücksichtigt 
werden dabei das persönliche Verhalten sowie das 
Geschäftsgebaren der betroffenen Person hinsichtlich 
strafrechtlicher, finanzieller, vermögensrechtlicher 
und aufsichtsrechtlicher Aspekte. Hier sind Verstöße 
gegen Straftat- und Ordnungswidrigkeitstatbestände 

– insbesondere solche, die in Zusammenhang mit Tä-
tigkeiten bei Unternehmen stehen – von besonderer 
Relevanz. 

Kriterien für mangelnde Zuverlässigkeit kön-
nen beispielsweise sein: 

• Aufsichtsrechtliche Maßnahmen der BaFin, die 
gegen die betroffene Person oder ein Unterneh-
men, in dem die betroffene Person als Geschäfts-
leiter oder Mitglied des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsrats tätig war oder ist, gerichtet sind oder 
waren 

• Straftaten im Vermögensbereich und im Steuer-
bereich oder besonders schwere Kriminalität und 
Geldwäschedelikte 

• Verstöße gegen Ordnungsvorschriften 

• Interessenkonflikte. 

Die Beurteilung, ob eine betroffene Person zuverlässig 
ist, umfasst eine Bewertung ihrer Redlichkeit sowie 
der Solidität ihrer finanziellen Verhältnisse auf der 
Grundlage von Nachweisen, die ihren Charakter, ihr 
persönliches Verhalten und ihr Geschäftsgebaren be-
treffen, einschließlich etwaiger strafrechtlicher, finan-
zieller und aufsichtsrechtlicher Aspekte, die für die 
Zwecke der Bewertung relevant sind. 

Frühere Verstöße schließen nicht aus, dass die be-
troffene Person als zuverlässig beurteilt wird. Sie müs-
sen im Einklang mit lokalen rechtlichen Anforderun-
gen beurteilt werden. Die Dauer der Vorwerfbarkeit 
von Verstößen, die in Registern erfasst sind, richtet 
sich nach den jeweiligen Löschungs- und Tilgungsfris-
ten für die Eintragungen. 

Durchführung der Beurteilung der fachli-
chen Qualifikation und persönlichen Zuver-
lässigkeit: 

Eine interne Beurteilung wird durchgeführt bei 

• einer erstmaligen Bestellung, Wahl oder Aufga-
benzuweisung 

• einer erforderlichen Neubeurteilung. 

Bei einer erstmaligen Bestellung, Wahl oder Aufga-
benzuweisung wird die Beurteilung vor der Bestel-
lung, Wahl oder Aufgabenzuweisung durchgeführt. 
Eine Neubeurteilung der betroffenen Personen wird 
spätestens nach Ablauf von fünf Jahren vorgenom-
men, sofern keine Gründe für eine frühere Neubeur-
teilung vorliegen. 
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Eine Neubeurteilung wird insbesondere dann unver-
züglich durchgeführt, wenn 

• Tatsachen und Umstände Grund zu der Annahme 
geben, dass 

- eine betroffene Person die Anforderungen an 
die fachliche Eignung oder Zuverlässigkeit 
möglicherweise nicht mehr erfüllt 

- eine betroffene Person die Gesellschaft daran 
hindert, ihrer Geschäftstätigkeit in einer mit 
den geltenden Rechtsvorschriften in Einklang 
stehenden Weise nachzugehen 

- durch eine betroffene Person die Gefahr von 
Finanzstraftaten (z.B. Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung) steigt 

- die solide und vorsichtige Führung der Gesell-
schaft gefährdet ist 

• sich die Verantwortlichkeiten der betroffenen 
Person wesentlich ändern 

• für ein Mitglied des Vorstands eine Verlängerung 
der Bestellung ansteht 

• für ein Mitglied des Aufsichtsrats eine Wieder-
wahl ansteht 

• sich die gesetzlichen oder regulatorischen Anfor-
derungen an die Funktion signifikant ändern. 

Die Beurteilung der fachlichen Eignung wird anhand 
geeigneter Unterlagen vorgenommen. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um 

• einen detaillierten Lebenslauf (mit Monats- und 
Jahresangaben) 

• Arbeitszeugnisse 

• Fortbildungsnachweise. 

Bei der Beurteilung der fachlichen Eignung wird be-
rücksichtigt, ob eventuell festgestellte fachliche Defi-
zite durch zeitnahe berufliche Fortbildungsmaßnah-
men ausgeglichen werden können.  

Die Beurteilung der Zuverlässigkeit wird anhand ge-
eigneter Unterlagen vorgenommen. 

Dabei handelt es sich beispielsweise um 

• das BaFin-Formular „Persönliche Erklärung mit 
Angaben zur Zuverlässigkeit“ 

• ein Führungszeugnis für private Zwecke 

• einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister. 
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B.3 Risikomanagement-System einschließlich 
der unternehmenseigenen Risiko- und Sol-
vabilitätsbeurteilung 

Strategie  

Die Risikostrategie greift die aus der Geschäftsstrate-
gie resultierenden Risiken auf. Sie ist eine wichtige 
Grundlage für die strategische und operative Planung. 
Der Vorstand der Gesellschaft prüft und verabschie-
det die Risikostrategie jährlich. Zusätzlich wird sie mit 
dem Aufsichtsrat besprochen. 

Die Risikostrategie definiert die Risikoobergrenzen auf 
Basis der Risikotragfähigkeit der Gesellschaft. Die Ein-
haltung der Risikoobergrenzen überwachen wir an-
hand fester Schwellenwerte (Grenzen) und Frühwarn-
mechanismen in einer Ampel-Logik (Trigger). Diese 
Toleranzen orientieren sich an der Kapital- und Liqui-
ditätsausstattung sowie der Ertragsvolatilität. Eine 
ausreichende Risikotragfähigkeit veranschaulicht die 
Fähigkeit des Unternehmens, Verluste aus identifi-
zierten Risiken zu absorbieren. Aus diesen darf keine 
Gefahr für die Existenz der Gesellschaft resultieren. 

Prozesse und Berichtsverfahren 

Die operative Umsetzung des Risikomanagements 
umfasst die Identifikation, Analyse, Bewertung und 
Steuerung von Risiken. Dazu gehört auch die daraus 
abgeleitete Risikoberichterstattung. Bei der Betrach-
tung der Risiken analysieren und bewerten wir die Ri-
sikolage auch mit Blick auf Kumulrisiken und wechsel-
seitige Abhängigkeiten. Die Steuerung erfolgt anhand 
der in der Risikostrategie definierten qualitativen und 
quantitativen Größen. Die Betrachtung umfasst auch 
die ausgelagerten Prozesse und die damit verbunde-
nen Risiken. Mit unseren Risikomanagement-Prozes-
sen stellen wir sicher, dass wir Risiken kontinuierlich 
überwachen und bei Trigger- und Limitverletzungen 
bzw. Veränderungen des Risikoprofils Gegenmaßnah-
men einleiten können. 

• Risikoidentifikation: Die Risikoidentifikation er-
folgt in den Geschäftsprozessen über geeignete 
Systeme und Kennzahlen. Unser Ad-hoc-Mel-
deprozess ermöglicht es den Mitarbeitern, Risi-
ken an den Bereich Integrated Risk Management 

 
3 Im folgenden Bericht ist mit der Bezeichnung „IRM“ ERGO IRM ge-

meint. Sollte von IRM im Zusammenhang mit Munich Re gesprochen 

werden, so wird die Bezeichnung Munich Re IRM verwendet. 

(Integriertes Risikomanagement IRM)3
 zu mel-

den. Expertenmeinungen ergänzen diese Mel-
dungen. 

• Risikoanalyse und -bewertung: Die Risikoanalyse 
und -bewertung erfolgt sowohl im Fachbereich 
als auch im Bereich IRM. Dies geschieht im Aus-
tausch mit einer Vielzahl von Experten aus ver-
schiedenen Bereichen. So gelangen wir zu einer 
quantitativen und qualitativen Bewertung durch 
den Fachbereich und zu einer unabhängigen Risi-
kobewertung durch IRM. Dadurch können wir 
auch eventuelle Interdependenzen zwischen den 
Risiken berücksichtigen. 

• Risikoüberwachung: Bei der Risikoüberwachung 
unterscheiden wir zwischen Risiken, die wir ent-
weder quantitativ oder qualitativ bewerten. Ers-
tere überwachen wir an zentralen Stellen in IRM. 
Letztere überwachen wir bei IRM in enger Ab-
stimmung mit den risikosteuernden Einheiten, je 
nach Wesentlichkeit und Zuordnung der Risiken. 

• Risikolimitierung: Die Risikolimitierung fügt sich in 
die Risikostrategie und das konzernweit geltende 
Risk Limit and Trigger Manual (RLTM) ein. Wir be-
schließen, ausgehend von der definierten Risiko-
obergrenze, risikoreduzierende Maßnahmen und 
setzen diese um. 

• Risikoberichterstattung: Mit der Risikoberichter-
stattung erfüllen wir nicht nur aktuelle rechtliche 
Anforderungen, sondern stellen auch intern 
Transparenz für das Management, den Aufsichts-
rat sowie den Ausgliederungsbeauftragten unse-
rer Gesellschaft und den Prüfungsausschuss des 
ERGO Aufsichtsrates her. Darüber hinaus infor-
mieren wir die Aufsicht und die Öffentlichkeit. Die 
interne Risikoberichterstattung informiert das 
Management regelmäßig über die Risikolage in 
den einzelnen Kategorien. Mit unserer externen 
Risikoberichterstattung wollen wir einen ver-
ständlichen Überblick über die Risikolage der Ge-
sellschaft geben. 
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Innerhalb der Munich Re Group liegt die Verantwor-
tung für das konzernweite Risikomanagement (ge-
mäß Solvency II) bei Munich Re selbst. Hierfür hat der 
Bereich Integrated Risk Management bei Munich Re 
(Munich Re IRM) die Risikomanagement-Funktion 
(RMF) inne. Sie ist für die Festlegung der konzernwei-
ten Risikomanagement-Standards und -Richtlinien 
verantwortlich. Für das Geschäftsfeld ERGO hat Mu-
nich Re IRM die Verantwortung für die Risikomanage-
ment-Funktion an ERGO IRM delegiert. Die Verantwor-
tung für ein adäquates Risikomanagement auf Gesell-
schaftsebene trägt unser Vorstand. Die operative 
Ausgestaltung der Risikomanagement-Funktion ha-
ben wir an IRM ausgegliedert. Für unsere Gesellschaft 
legt IRM die entsprechenden Methoden, Standards, 
Prozesse und Richtlinien in Übereinstimmung mit 
dem allgemeinen Rahmen der Munich Re Group fest. 
An der Spitze der Risikomanagement-Organisation 
der ERGO Group steht der Chief Risk Officer (CRO), der 
disziplinarisch dem CFO unterstellt ist. Zusätzlich hat 
der CRO eine zweite, indirekte Berichtslinie (eine soge-
nannte „dotted reporting line“) zum CRO der Mu-
nich Re.  

IRM verfügt über angemessene Ressourcen, um seine 
Aufgaben zu erfüllen. Die Unabhängigkeit des Risiko-
managements ist organisatorisch gewährleistet, was 
eine ganzheitliche Betrachtung aller Risiken ermög-
licht. 

Zu den Kernaufgaben der Risikomanagement-Funk-
tion zählen insbesondere: 

• Koordinationsaufgaben: Die Risikomanagement-
Funktion koordiniert die Risikomanagement-Akti-
vitäten auf allen Ebenen und in allen Geschäfts-
bereichen, was auch dezentrale Risikomanage-
ment-Einheiten einschließt. In dieser Rolle ist sie 
für die Entwicklung von Strategien, Methoden, 
Prozessen und Verfahren zur Identifikation, Be-
wertung, Überwachung und Steuerung von Risi-
ken zuständig und stellt die korrekte Implemen-
tierung von Risikomanagement-Leitlinien sicher. 

• Risikokontrollaufgaben: Die Risikomanagement-
Funktion ist für die Abbildung der Gesamtrisikosi-
tuation des Unternehmens zuständig. Zu ihren 
Aufgaben zählen auch die adäquate Berücksich-
tigung gegenseitiger Wechselwirkungen zwi-
schen einzelnen Risikokategorien, die Erstellung 
eines aggregierten Risikoprofils sowie insbeson-
dere die Identifikation bestandsgefährdender Ri-
siken. 

• Frühwarnaufgaben: In der Verantwortung der Ri-
sikomanagement-Funktion liegt auch, ein Sys-

tem zu implementieren, das die frühzeitige Er-
kennung von Risiken sicherstellt und Vorschläge 
für geeignete Gegenmaßnahmen erarbeitet. 

• Beratungsaufgaben: Die Risikomanagement-
Funktion berät den Vorstand in Risikomanage-
ment-Fragen und unterstützt beratend bei stra-
tegischen Entscheidungen. 

• Überwachungsaufgaben: Die Risikomanage-
ment-Funktion überwacht die Effektivität des Ri-
sikomanagement-Systems, identifiziert mögliche 
Schwachstellen, berichtet darüber an die Ge-
schäftsleitung und entwickelt Verbesserungsvor-
schläge. 

Um den erforderlichen regelmäßigen Informations-
austausch zwischen den Schlüsselfunktionen der 
Gruppe sicherzustellen, informieren sich die Leiter der 
Schlüsselfunktionen regelmäßig über wichtige Er-
kenntnisse (z. B. in Form von Berichten). 

Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 

Die Risikomanagement-Funktion sorgt zusätzlich für 
eine umfassende Berichterstattung an die Geschäfts-
leitung. Sie beinhaltet neben der Darstellung der ak-
tuellen Risikosituation auch die Ergebnisse der unter-
nehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 
(auch Own Risk and Solvency Assessment genannt) 
sowie die Beurteilung der Qualität des Risikomanage-
ment-Systems. 

ORSA ist ein zentraler Bestandteil unseres Risikoma-
nagement-Systems. ORSA umfasst alle Prozesse und 
Verfahren zur Identifikation, Bewertung, Überwa-
chung und Steuerung von kurz- und langfristigen Risi-
ken einschließlich der Berichterstattung. ORSA um-
fasst sämtliche qualitativen und quantitativen Risiko-
management-Themen und verknüpft die Geschäfts-
strategie mit der Risikostrategie sowie dem Kapital-
management. Implikationen aus der Geschäftsstra-
tegie für ORSA werden insbesondere im Risikoprofil 
und in der vorausschauenden Perspektive des Be-
richts berücksichtigt. Dies erfolgt entsprechend dem 
Planungshorizont für aktuelle und zukünftige Stich-
tage. 

Der Vorstand hat die Gesamtverantwortung für ORSA. 
Er hat eine aktive Rolle, ORSA zu gestalten, die Ergeb-
nisse zu hinterfragen und zu entscheiden, ob gegebe-
nenfalls weitere Maßnahmen erforderlich sind. Der 
Vorstand berücksichtigt kontinuierlich die Ergebnisse 
des ORSA bei der strategischen Geschäftsplanung. Die 
Ergebnisse werden diskutiert, formell verabschiedet 
und für Zwecke der Steuerung aktiv eingesetzt. Wei-
terhin werden die Ergebnisse des ORSA im Aufsichts-
rat vorgestellt. 
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Die Tätigkeiten des regulären ORSA sind mit dem Pla-
nungsprozess verbunden. Sie werden jährlich oder bei 
Bedarf auch häufiger durchgeführt.  

Anlässe für einen Ad-hoc-ORSA können sein: 

• eine wesentliche Kapitalmanagementmaß-
nahme; 

• ein Kauf, ein Verkauf oder eine Fusion, was das 
Geschäfts- oder Risikoprofil oder die Solvenzsitu-
ation wesentlich beeinflusst; 

• eine wesentliche Veränderung des SCR, des Risi-
koprofils oder der Eigenmittel (z. B. durch Markt-
eintritt oder -austritt, neue oder eingestellte Pro-
dukte bzw. Sparten, wichtige externe Ereignisse, 
einen Portfoliotransfer oder eine wesentliche 
Veränderung in der Kapitalanlage); 

• Eingehen eines höheren Risikos (z. B. wegen einer 
geänderten Rückversicherungsstrategie). 

Eine regelmäßige Überwachung der signifikanten Ri-
siken sowie der Ad-hoc-Berichterstattung ist etabliert. 

Im regulären Planungsprozess werden Risiko- und 
Solvabilitätskennzahlen ermittelt. Diese dienen als 
Basis für die Analyse und Erstellung des ORSA. Die Er-
örterung des Risikoprofils ist ebenso ein fundamenta-
ler Bestandteil des ORSA-Prozesses. Die Beurteilung 
des Gesamtsolvabilitätsbedarfs erfolgt auf Grundlage 
des Risikoprofils mit Darstellung und Quantifizierung 
aller materiellen Risiken. Im Rahmen des ORSA wird 
zudem analysiert, ob zusätzliche Kapitalmanage-
ment-Maßnahmen erforderlich sind. Diese werden 
nach Bedarf ermittelt und angestoßen. Zusätzlich 
entscheidet der Vorstand, ob weitere Maßnahmen 
notwendig sind.  

Risikomanagement beinhaltet die Erfassung, Mes-
sung, Steuerung sowie das Monitoring und Reporting 
von Risiken. Der Risikoappetit für die ERGO Group wird 
in der „Risikostrategie der ERGO Group“ definiert. Aus 
der Risikostrategie der ERGO Group bzw. der jeweili-
gen Zwischenholding wird unsere Risikostrategie in 
Form eines unternehmensspezifischen Anhangs ab-
geleitet und verabschiedet. Durch Überwachung ver-
schiedener Kennzahlen erfolgt das Monitoring der 
einzelnen Risiken, sodass eine Schwächung der Fi-
nanzstärke frühzeitig erkannt wird. Im Kapitalma-
nagementprozess werden die im RLTM festgehalte-
nen Kennzahlen der ERGO Group AG sowie ihrer Toch-
terunternehmen bezüglich der Kapitalausstattung 
überwacht und Kapitalengpässe anhand eines Trig-
ger-Systems frühzeitig identifiziert. Geeignete Gegen-
maßnahmen zur Sicherung einer regulatorisch und 
ökonomisch ausreichenden Kapitalausstattung wer-
den geprüft und von den jeweiligen Vorständen fest-
gelegt. 

Der Vorstand der ERGO Group AG (ERGO Vorstand) de-
finiert die Strategie und Risikotoleranz für die ge-
samte ERGO Group im Rahmen der strategischen und 
operativen Planung. Hierzu beachtet er die Konzern-
leitlinie sowie die einschlägigen Richtlinien.  

Der ERGO Risikoausschuss ist ein ständiger Ausschuss 
des ERGO Vorstands. Er übernimmt in dieser Funktion 
Aufgaben des ERGO Vorstands und unterstützt ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Unbeschadet 
der Gesamtverantwortung des ERGO Vorstands ent-
scheidet der Risikoausschuss über die vom ERGO Vor-
stand nach der Geschäftsordnung übertragenen An-
gelegenheiten. Entscheidungen auf Ebene der 
ERGO Group, die unsere Gesellschaft tangieren, über-
prüft und ratifiziert der Vorstand unserer Gesellschaft.
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B.4 Internes Kontrollsystem

Beschreibung des Operational Risk Control 
System (ORCS) 

Unser Operational Risk Control System (ORCS) ist ein 
System zum Management von operationellen Risiken, 
und bildet gemeinsam – mit dem Compliance Ma-
nagement System (CMS) – eines der Kernelemente 
des gruppenweit integrierten internen Kontrollsys-
tems. Die Risiken werden hierbei sowohl prozessba-
siert als auch prozessunabhängig einheitlich auf 
Fachbereichsebene identifiziert und bewertet. Die 
Verantwortung für das ORCS und seine Bestandteile 
liegt beim Vorstand der Gesellschaft. Der Bereich IRM 
ist für das ORCS organisatorisch und methodisch zu-
ständig. Eine Einbindung aller relevanten Fachberei-
che schafft ein einheitliches Risikoverständnis. Die 
Verantwortung für die Risiken und Kontrollen liegt bei 
den risikoverantwortlichen Bereichen. Dazu gehören 
eine regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Ri-
siken und der zugehörigen Schlüsselkontrollen sowie 
eine entsprechende Steuerung durch die Prozess-/Ri-
sikoverantwortlichen aus den jeweiligen Fachberei-
chen. 

Die Ergebnisse fließen in die regelmäßige ORCS-Be-
richterstattung ein. Die ORCS-Berichterstattung bein-
haltet auch die gruppenintern ausgegliederten Pro-
zesse samt ihren Risiken und Kontrollen. 

Die einheitliche Methodik wird technisch unterstützt 
und ist in den Versicherungsgesellschaften sowie bei 
den wesentlichen gruppeninternen Dienstleistern der 
ERGO in Deutschland umgesetzt. Die methodischen 
sowie technischen Elemente des ORCS werden fort-
laufend überprüft und bei Bedarf angepasst. 

Die Revisionseinheit ERGO Group Audit (GA) bewertet 
bei ihren risikobasiert ausgewählten Prüfungen je 
nach Schwerpunkt der jeweiligen Prüfung u. a. die An-
gemessenheit der involvierten ORCS-Elemente. Dies 
tut sie, indem sie das Design und die Funktionsfähig-
keit der entsprechenden Kontrollen in den geprüften 
Prozessen und Anwendungen einschätzt. Dabei sind 
Prozesse des Risikomanagement-Systems regelmä-
ßig und in jedem Jahr Bestandteil des jährlichen Prü-
fungsplans und der damit verbundenen Risikoanalyse 
und -bewertung von GA. Jährlich und im Rahmen der 
GA-Berichterstattung beurteilt GA auf Basis der Revi-
sionsergebnisse in der zurückliegenden Prüfungsperi-
ode und der sonstigen Beobachtungen die Angemes-
senheit des IKS und nimmt Stellung zu den wesentli-
chen Prüfungsergebnissen auch im Bereich des Risi-
komanagement-Systems. 

Umsetzung der Compliance-Funktion 

ERGO Compliance ist ein eigenständiger Bereich unter 
Leitung des Chief Compliance Officers (CCO). Zum 1. 
Januar 2025 erfolgte ein Wechsel in der Person des 
Chief Compliance Officers. Dieser berichtete im Ge-
schäftsjahr 2025 bis zum 1. Oktober 2025 direkt an 
das für das Ressort „Legal, Compliance, Procurement 
& Corporate Organisation“ zuständige Mitglied des 
Vorstandes der ERGO Group AG und seitdem aufgrund 
eines veränderten Ressortzuschnittes direkt an das 
für das Ressort „HR, Compliance, Procurement, Legal, 
Governance & Services“ zuständige Mitglied des Vor-
standes der ERGO Group AG.   

ERGO Compliance übernimmt die Compliance-Funk-
tion für unsere Gesellschaft im Wege der Ausgliede-
rung und bedient sich dabei verschiedener Schnitt-
stellen, die sie überwacht. Im Berichtszeitraum haben 
sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass ERGO Compli-
ance für die Ausübung der Compliance-Funktion nicht 
über ausreichende Ressourcen verfügt. 

Die Compliance-Funktion ist Bestandteil des IKS. Zu 
den Aufgaben der Compliance-Funktion, die diese für 
alle inländischen Versicherungsgesellschaften der 
ERGO Group und somit auch für unsere Gesellschaft 
erbringt, gehören im Wesentlichen: 

Beratungsaufgabe: Beratung des Vorstands in Bezug 
auf die Einhaltung der Gesetze und Verwaltungsvor-
schriften, die für den Betrieb des Versicherungsge-
schäfts gelten. 

Frühwarnaufgabe: Beurteilung, welche Auswirkungen 
Änderungen des Rechtsumfelds auf die Tätigkeit des 
betreffenden Unternehmens haben können (Rechts-
änderungsrisiko). 

Risikokontrollaufgabe: Die Compliance-Funktion soll 
das Risiko, das mit der Verletzung rechtlicher Vorga-
ben verbunden ist, identifizieren und beurteilen (Com-
pliance-Risiko). 

Überwachungsaufgabe: Die Compliance-Funktion hat 
die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen zu 
überwachen. 

Darüber hinaus ist die Compliance-Funktion für die 
Betreuung des gruppenweiten Compliance-Manage-
ment-Systems in der ERGO Group verantwortlich. Das 
Compliance-Management-System bezeichnet jene 
Grundsätze und Maßnahmen, die auf den Zielen ba-
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sieren, welche die gesetzlichen Vertreter unseres Un-
ternehmens festgelegt haben, und die ein regelkon-
formes Verhalten sicherstellen sollen. 

Schwerwiegende Compliance-Verstöße werden ad 
hoc an den Vorstand berichtet. Mindestens einmal 
jährlich berichtet ERGO Compliance an den Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrates der ERGO Group AG, an 

den Vorstand der ERGO Group AG und an den Vor-
stand beziehungsweise Ausgliederungsbeauftragten 
unserer Gesellschaft.  

ERGO Compliance berichtet konzernintern halbjähr-
lich an den Group Chief Compliance Officer der Munich 
Re. Schwerwiegende Compliance-Verstöße werden 
ad hoc an diesen berichtet. 
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B.5 Funktion der Internen Revision 

Die Interne Revision der ERGO Group AG unterstützt 
den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Überwa-
chungsaufgaben. Sie ist insbesondere dafür zustän-
dig, das System der internen Governance zu prüfen. 
Dazu gehören das Risikomanagement-System, das 
IKS sowie die drei Schlüsselfunktionen Compliance, 
Risikomanagement und Versicherungsmathemati-
sche Funktion. 

Organisation 

ERGO Group Audit ist ein eigenständiger Bereich. Er 
arbeitet im Rahmen der Standards, die in der gesam-
ten Munich Re Group gelten. Rechtlich ist er der ERGO 
Group AG zugeordnet. Der Leiter ERGO Group Audit 
berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden (CEO) 
der ERGO Group AG und hat zudem eine zweite indi-
rekte Berichtslinie (eine sogenannte „dotted reporting 
line“) zum Leiter von Munich Re Group Audit. 

Unsere Gesellschaft hat mit der ERGO Group AG einen 
Ausgliederungsvertrag geschlossen, über den u.a. die 
Revisionsfunktion ausgelagert ist. Ein Ausgliede-
rungsbeauftragter für die Interne Revision ist bestellt. 
Dieser überwacht, ob die Revisionsfunktion für unsere 
Gesellschaft angemessen wahrgenommen wird 
(siehe dazu Abschnitt B.1 dieses Berichts).  

Die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten des Vor-
stands unserer Gesellschaft waren im Berichtszeit-
raum durch die Auslagerung der Revisionsaufgaben 
nicht beeinträchtigt. Gleichfalls sind uns keine Um-
stände bekannt, unter denen die Prüfungsrechte und 
Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden beein-
trächtigt waren. 

Kernaufgaben von ERGO Group Audit 

Zu den Kernaufgaben von ERGO Group Audit zählen: 

• Prüfungsaufgaben: ERGO Group Audit prüft im 
Rahmen einer risikoorientierten Planung das 
Governance-System, mithin die Geschäftsorgani-
sation und insbesondere das IKS auf deren Ange-
messenheit und Funktionstüchtigkeit (siehe dazu 
Abschnitt B.4 dieses Berichts). Die Prüfungstätig-
keit erfolgt dabei objektiv, jederzeit unabhängig 
und eigenständig. Sie erstreckt sich grundsätzlich 
auf sämtliche Aktivitäten und Prozesse des 
Governance-Systems. Dies schließt ausdrücklich 
die anderen Governance-Funktionen ein. Der 
Prüfauftrag umfasst grundsätzlich insbesondere 
folgende Bereiche: 

- Effektivität und Effizienz von Prozessen und 
Kontrollen 

- Einhaltung von externen und internen Vorga-
ben, Richtlinien, Geschäftsordnungen und 
Vorschriften 

- Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz 
und zeitliche Angemessenheit des externen 
und internen Berichtswesens 

- Zuverlässigkeit der Systeme der Informati-
onstechnologie (IT) 

- Art und Weise der Aufgabenerfüllung durch 
die Mitarbeiter 

- Im Follow-up-Prozess ist ERGO Group Audit 
zudem dafür verantwortlich, die ordnungsge-
mäße Mängelbeseitigung aus Revisionsfest-
stellungen zu überprüfen. 

• Reportingaufgaben: Über jede Prüfung wird zeit-
nah in schriftlicher Form berichtet. ERGO Group 
Audit erstellt darüber hinaus einmal jährlich ei-
nen Bericht für unsere Gesellschaft, in dem die 
wesentlichen Prüfungsfeststellungen des ver-
gangenen Geschäftsjahres aufgeführt sind. 

Unabhängigkeit und Objektivität 

Die Führungskräfte und Mitarbeiter von ERGO Group 
Audit kennen und beachten bei ihrer Tätigkeit die na-
tionalen und internationalen Standards für die beruf-
liche Praxis der Internen Revision.  

Das gilt auch für die Grundsätze und Regeln zur Wah-
rung der Unabhängigkeit und Objektivität der Inter-
nen Revision. Zahlreiche Maßnahmen (u. a. zur ange-
messenen Positionierung in der Aufbauorganisation 
und konsequenten Funktionstrennung) stellen sicher, 
dass die Unabhängigkeit und Objektivität der Revisi-
onsfunktion gewährleistet sind. Der Leiter der Inter-
nen Revision trägt durch sein Verhalten zur Unabhän-
gigkeit und Objektivität der Revisionsfunktion bei. 

Um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, überneh-
men die in ERGO Group Audit beschäftigten Mitarbei-
ter grundsätzlich keine revisionsfremden Aufgaben. 
Mitarbeiter, die in anderen Bereichen unseres Unter-
nehmens beschäftigt sind, sollen grundsätzlich nicht 
mit Aufgaben von ERGO Group Audit betraut werden.  

Im Laufe des Berichtsjahres ist es zu keiner unange-
messenen Einflussnahme bei der Prüfungsplanung, 
der Durchführung von Prüfungen, der Bewertung von 
Prüfungsergebnissen und der Berichterstattung von 
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ERGO Group Audit gekommen, welche die Unabhän-
gigkeit und Objektivität bei der Erledigung der Aufga-
ben beeinträchtigt hat.  

Der Leiter ERGO Group Audit hat direkten und unein-
geschränkten Zugang zum Vorstand der ERGO Group 
AG und allen Tochtergesellschaften. Als Dienstleister 

für unsere Gesellschaft ist er von allen übrigen Funk-
tionen des Unternehmens unabhängig. 

Insgesamt ermöglichten Budget bzw. Ressourcen, die 
über den Berichtszeitraum zur Verfügung standen, zu 
jedem Zeitpunkt die Ausübung einer angemessenen 
Revisionsfunktion. 
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion 

Unsere Gesellschaft hat die Versicherungsmathema-
tische Funktion (VmF) eingerichtet und mit den fol-
genden Aufgaben betraut, die sich aus dem Auf-
sichtsrecht ergeben: 

• Bewertung der versicherungstechnischen Rück-
stellungen nach Solvency II koordinieren; 

• Angemessenheit der verwendeten Daten, An-
nahmen, Methoden und Modelle zur Bewertung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen 
gewährleisten; 

• den Vorstand über die Angemessenheit der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen informie-
ren; 

• Stellungnahme abgeben zur Angemessenheit 
der Zeichnungspolitik und der Rückversiche-
rungsvereinbarungen; 

• wirksame Umsetzung des Risikomanagements 
unterstützen, u.a. bezogen auf die Entwicklung 
von Risiko- und Solvenzkapitalmodellen; 

• mindestens einmal jährlich einen Bericht für den 
Vorstand erstellen. 

In Abgrenzung zur VmF, welche die versicherungs-
technischen Rückstellungen nach Solvency II bewer-
tet, bestätigt der Verantwortliche Aktuar die De-
ckungsrückstellung nach HGB. Er oder sie macht Vor-
schläge für eine angemessene Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer. 

Die VmF ist von Personen auszuüben, die über ange-
messene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungs-
mathematik verfügen. Auch müssen die Personen 
über eine angemessene Kenntnis von fachlichen 
und sonstigen Standards zur Ausübung der Tätigkeit 
verfügen. 

Der Vorstand der ERGO Group AG hat eine Leitlinie zur 
Einrichtung der Prozesse der VmF verabschiedet. Die 
Leitlinie ist für alle Gesellschaften der ERGO Group 
einheitlich anzuwenden. 

Unsere Gesellschaft hat mit der ERGO Group AG einen 
Ausgliederungsvertrag geschlossen, über den u.a. die 
VmF ausgelagert ist. Dementsprechend ist ein Aus-
gliederungsbeauftragter für die VmF bestellt. Dieser 
überwacht, ob die VmF für unsere Gesellschaft ange-
messen wahrgenommen wird (siehe dazu Abschnitt 
B.1 dieses Berichts). Die Ausgliederung ist im Ausglie-
derungsbericht dokumentiert. 

Die zuständige Person für die VmF ist Leiterin des Be-
reichs Aktuarielle Steuerung Leben und verantwortli-
che Aktuarin für unsere Gesellschaft. Diese ist diszip-
linarisch dem Vorstandsbereich Mathematik und IT 
Leben unterstellt und im Ressort Leben Deutschland 
eingerichtet. Für die VmF ist eine direkte Berichtslinie 
an den Vorstand etabliert. 

Der Ausgliederungsbeauftragte verfügt über ausrei-
chende Kenntnisse der ausgelagerten Funktion und 
die zuständige Person erfüllt die Anforderungen an 
die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverläs-
sigkeit („Fit & Proper“-Anforderungen). Durch die Zu-
ordnung in der Aufbauorganisation ist die Unabhän-
gigkeit der VmF als Teil der Risikoüberwachung ge-
währleistet. 

Die VmF verfügt über ausreichende Ressourcen, um 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus hat die VmF 
jederzeit uneingeschränkten Zugang zu Informatio-
nen, die für die VmF-Tätigkeit notwendig sind. Alle 
Mitarbeiter, die Aufgaben der VmF übernehmen, er-
füllen die Anforderungen an die fachliche Qualifika-
tion ebenfalls. 
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B.7 Outsourcing

Die Delegation von Dienstleistungen an Dritte und ins-
besondere Outsourcing bzw. Ausgliederungen erfor-
dern eine abgestimmte Ausgliederungspolitik. Auch 
im Fall einer Übernahme von Funktionen und Tätigkei-
ten durch Dritte sollen die jeweiligen Prozesse und 
Strategien weiterhin geeignet sein, die Erwartungen 
der Versicherungsnehmer und die gesetzlichen Aufla-
gen zu erfüllen. Gleichzeitig müssen die Gesellschaf-
ten der ERGO Group beachten: Auch im Fall einer De-
legation behalten sie die Verantwortung für die Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen. 

Vor diesem Hintergrund hat unsere Gesellschaft die 
von ERGO und Munich Re gemeinsam erstellte Grup-
penleit- und -richtlinie für das Risikomanagement von 
Drittparteien verabschiedet, in welchen Mindestan-
forderungen an die Risikobewertung und Überwa-
chung von Drittparteien definiert werden. Wenn eine 
Aufgabe, die für unsere Gesellschaft erheblich ist, de-
legiert wird, regeln Leit- und Richtlinie die Zuständig-
keiten, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der 
Fachbereiche innerhalb der ERGO Group. Gemeint sind 
damit insbesondere die ERGO Group AG und die Versi-
cherungsunternehmen, an denen die ERGO Group AG 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. 
Die Regelungen sind verbindlich und einheitlich. 

Bei der Umsetzung der Gruppenleit- und -richtlinie für 
das Risikomanagement von Drittparteien beachten 
wir den Grundsatz der Proportionalität. Dies bedeutet: 
Wir müssen die Anforderungen stets so erfüllen, dass 
wir den Risiken gerecht werden, die sich aus unserer 
Geschäftstätigkeit ergeben. Die Bewertungs- und Ge-
staltungsräume sind nicht statisch. Wir bewerten die 
Risiken regelmäßig neu und aktualisieren sie bei Be-
darf.  

Der Vorstand unserer Gesellschaft ist auch im Fall ei-
ner Delegation für die übertragene Aufgabe verant-
wortlich. Er muss sicherstellen, dass unsere Gesell-
schaft die Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement von internen und externen Drittparteien 
einhält. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, findet 
eine strukturierte Risikobewertung und Überwachung 
der ausgegliederten Funktionen statt. Der Vorstand 
stellt sicher, dass er regelmäßig die Informationen er-
hält, die für die belastbare Bewertung der Ausgliede-
rungen und der hiermit einhergehenden Risiken erfor-
derlich sind. 

Die Berichterstattung an den Vorstand oder gegebe-
nenfalls an den zuständigen Ausgliederungsbeauf-

tragten erfolgt bei sämtlichen Ausgliederungen zu-
nächst in der regulären Geschäftsführungsarbeit 
durch Vorstandssitzungen, Gremiensitzungen, Ar-
beitsunterlagen, Rücksprachen und Abstimmungen. 
Daneben werden dem jeweils zuständigen Vorstand 
oder dem zuständigen Ausgliederungsbeauftragten 
im Hinblick auf die Schlüsselfunktionen die Standard-
berichte zum Risikomanagement, zu Compliance, zur 
Internen Revision und zur Versicherungsmatheti-
schen Funktion zur Verfügung gestellt.  

Die zentrale Berichterstattung zum Ausgliederungs-
controlling findet grundsätzlich jährlich im Rahmen 
der ORCS-Berichterstattung insbesondere hinsichtlich 
der operativen Risiko- und Kontrollsituation pro Pro-
zess statt. Dafür ist die Risikomanagement-Funktion 
der ERGO Group AG zuständig (siehe dazu Abschnitt 
B.4 dieses Berichts). Diese stellt sicher, dass ORCS-Be-
richte so gestaltet sind, dass sie dem Vorstand und 
gegebenenfalls dem zuständigen Ausgliederungsbe-
auftragten auch als Ausgliederungscontrolling-Be-
richt im Hinblick auf die Risiko- und Kontrollsituation 
bezüglich der ausgegliederten Funktionen dienen 
können. Darüber hinaus unterstützt die Outsourcing 
Controlling Funktion die Vorstände der inländischen 
mitarbeiterlosen Konzerngesellschaften bei der 
Wahrnehmung von deren Kontrollpflichten in Bezug 
auf die konzerninterne Auslagerung von Schlüssel-
funktionen und weiteren wichtigen Funktionen. 

Soweit unterjährig durch die Risikomanagement-
Funktion Sachverhalte erkannt werden, die eine Be-
wertung der Leistungsqualität der ausgegliederten 
Tätigkeit, die Eignung des Dienstleisters und die mit 
der Ausgliederung einhergehende Risikosituation we-
sentlich verändert erscheinen lassen, wird der Vor-
stand oder gegebenenfalls der zuständige Ausgliede-
rungsbeauftragte unverzüglich informiert. Der Vor-
stand ist sodann dafür verantwortlich, dass geeignete 
Maßnahmen zur weiteren Sachverhaltsklärung und 
gegebenenfalls zur Abhilfe getroffen werden.  

Der Vorstand darf zur Wahrnehmung seiner Auf-
sichts- und Kontrollrechte die Revisionsfunktion mit 
entsprechenden Prüfungen bei der Gesellschaft, die 
Aufgaben übernommen hat, beauftragen.  

Eine Ausgliederung darf folgende Tätigkeiten nicht 
beeinträchtigen:  

• die ordnungsgemäße Ausführung der ausgeglie-
derten Aufgaben und Tätigkeiten; 

• die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der 
Geschäftsführung; 
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• die Prüfungs- und Kontrollrechte der Aufsichtsbe-
hörde. 

Dienstleister kann in gleicher Weise ein externer An-
bieter oder ein Unternehmen der Munich Re Group 
sein. 

Ausgliederung 

Eine Ausgliederung liegt vor, wenn unsere Gesell-
schaft einen Dienstleister beauftragt, bestimmte Ak-
tionen und Prozesse wahrzunehmen. Diese Aktionen 
und Prozesse müssen mit Versicherungs-, Finanz- 
oder sonstigen Dienstleistungen zusammenhängen. 
Sie müssen darüber hinaus 

• ansonsten von unserer Gesellschaft als Versiche-
rungsunternehmen selbst erbracht werden (ver-
sicherungsspezifisch) und 

• für unsere Gesellschaft erheblich sein. 

Versicherungsspezifisch ist eine Tätigkeit nur, wenn 
es einen Bezug der ausgegliederten Tätigkeit zum ori-
ginären Versicherungsgeschäft gibt. Eine übertragene 
Aufgabe ist für unser Unternehmen erheblich, wenn 
sie auf Dauer angelegt ist bzw. mit einer gewissen 
Häufigkeit erfolgt. Einmalgeschäfte gehören nicht 
dazu. Zudem muss die Tätigkeit für unsere Gesell-
schaft von Bedeutung sein. Hilfs-, Vorbereitungs- oder 
untergeordnete Aufgaben gehören nicht dazu. 

Ausgliederung wichtiger Funktionen oder 
Versicherungstätigkeiten 

Die Ausgliederung einer wichtigen Funktion oder Ver-
sicherungstätigkeit liegt vor, wenn unsere Gesell-
schaft ohne diese nicht in der Lage ist, Leistungen ge-
genüber dem Versicherungsnehmer zu erbringen. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass im Fall einer 
schlechten Leistung oder eines ungeeigneten Dienst-
leisters das Risiko entstünde, dass die Qualität der Ge-
schäftsorganisation wesentlich beeinträchtigt oder 
das operationelle Risiko übermäßig gesteigert würde. 
In diesem Sinne gelten für die ERGO Group folgende 
Tätigkeiten als wichtige Funktionen oder Versiche-
rungstätigkeiten (inkl. Schlüsselfunktionen):  

• Schlüsselfunktionen: 

- Risikomanagement-Funktion 

- Compliance-Funktion 

- Interne Revision 

- Versicherungsmathematische Funktion 

• Funktionen und Versicherungstätigkeiten, die für 
die Fähigkeit unseres Unternehmens zur Erfül-
lung unseres Kerngeschäfts grundlegend sind:  

- Bestandsverwaltung 

- Erbringung von Datenspeicherdiensten  

- Konzeption und Preisgestaltung der Versi-
cherungsprodukte 

- Leistungsbearbeitung 

- ORSA-Prozess  

- Rechnungswesen 

- Regelmäßige Wartung und Support der rele-
vanten IT-Systeme  

- Underwriting 

- Vermögensanlage/-verwaltung 

- Vertrieb 

• Weitere Funktionen oder Versicherungstätigkei-
ten, die unter Beachtung des Proportionalitäts-
prinzips für unser Unternehmen in vergleichbarer 
Weise unerlässlich sind: 

- Produktmanagement  

- Recht 

Unsere Gesellschaft hat folgende wichtige 
Funktionen oder wichtige Versicherungstä-
tigkeiten ausgegliedert: 
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Rang 1 Service Rang 2 Service Rang 3 Service Rang 4 Service 

ERGO Beratung und 
Vertrieb AG, Düssel-
dorf, derzeit Vertrag 
vom 1. September 
2020 

Vertrieb 

   

ERGO Group AG, Düs-
seldorf, derzeit Ver-
trag vom 28. März 

2025 in der Fassung 
des letzten Nachtra-
ges vom 28. Novem-

ber 2025 

Bestandsverwal-
tung 

Leistungsbearbei-
tung 

Compliancefunk-
tion 

Funktion des 
Geldwäschebe-
auftragten 

Interne Revisions-
funktion 

Risikomanage-
ment-Funktion 

Versicherungsma-
thematische 
Funktion 

Informations-
technologie 

ERGO Technology & 
Services Management 
AG, Düsseldorf, derzeit 
Vertrag vom 28. März 

2025 

Informations-
technologie 

ITERGO Informations-
technologie GmbH, 
Düsseldorf, derzeit 

Vertrag vom 28. März 
2025 in der Form des 

letzten Nachtrags 
vom 9. Dezember 

2025 

Informations-
technologie 

Kyndryl Deutschland 
GmbH, Frank-

furt/Main, derzeit 
Vertrag vom 21./27. 

Dezember 2021 

Mainframe sowie teil-
weise Server-Technolo-

gien 

Microsoft Ireland 
Operations Ltd., Dub-

lin/Irland, derzeit 
Vertrag vom 29./30. 

April 2020 bzw. 
14. August 2020 

Microsoft 365_Services 
(insbes. Teams, Ex-
change, SharePoint, 

OneDrive, Whiteboard, 
Office, Outlook, inkl. 

Cloudnutzung) 

Amazon Web Ser-
vices Inc., Se-

attle/USA, derzeit 
Rahmenvertrag der 
Münchener Rückver-
sicherungs-Gesell-
schaft AG vom 17. 

Dezember 2014 

Datenspeicherdienste 
zur Durchführung von 
Cash-Flow-Berechnun-
gen auf der Prophet-

Plattform 

 

ERGO Direkt AG, Fürth, 
derzeit Vertrag vom 
28. März 2025 

Informations-
technologie 

ERGO Technology Ser-
vices S.A., Sopot/Po-
len, derzeit Vertrag 
vom 22. Juli 2022 

betriebsnahe 
Aufgaben (RUN) 
im Bereich der 

Server-Technolo-
gien 

ERGO Life S.A., Gre-
venmacher/Luxem-
burg, derzeit Vertrag 
vom 7. Dezember 
2020 

Informations-
technologie 

Produktmanage-
ment 

  
Rechnungswesen 

Recht 

Reservierung 
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Vermögensan-
lage/-verwaltung, 
soweit nicht auf 

Münchener Rück-
versicherungs-Ge-

sellschaft AG in 
München, Mün-
chen,  oder auf 
MEAG MUNICH 
ERGO AssetMa-

nagement GmbH , 
München,ausglie-

dert, s.u. 

Münchener Rückversi-
cherungs-Gesellschaft 
AG in München, Mün-
chen, derzeit Vertrag 
vom 19. April 2024 

Vermögensan-
lage/-verwaltung: 

Finanzportfo-
lioverwaltung, 

Verwaltung des 
Grundvermögens 

MEAG MUNICH ERGO 
AssetManagement 

GmbH, München, der-
zeit Vertrag vom 
19./30. April 2024 

Vermögensan-
lage/-verwaltung: 
Backoffice-Funkti-
onen, Konzernfi-
nanzfunktionen 

 

Die Ausgliederungspartner gehören mit Ausnahme 
der ERGO Technology S.A. (Sopot/Polen), der Amazon 
Web Services Inc. (Seattle/USA), der Microsoft Ireland 

Operations Ltd. (Dublin/Irland) und der ERGO Life S.A. 
(Grevenmacher/Luxemburg) dem deutschen Rechts-
raum an. 

B.8 Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen zu Kapitel B „Gover-
nance-System“ sind den vorhergehenden Abschnit-
ten zu entnehmen. Für das Berichtsjahr hat unsere 

Gesellschaft keine weiteren wesentlichen Angaben zu 
machen.  
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C  Risikoprofil

Die operative Umsetzung des Risikomanagements 
umfasst die Identifikation, Analyse, Bewertung und 
Steuerung von Risiken. Dazu gehört auch die daraus 
abgeleitete Risikoberichterstattung. Bei der Betrach-
tung der Risiken analysieren und bewerten wir die Ri-
sikolage auch mit Blick auf Kumulrisiken und wechsel-
seitige Abhängigkeiten. Die Steuerung erfolgt anhand 
der in der Risikostrategie definierten qualitativen und 
quantitativen Größen. Die Betrachtung umfasst auch 
die ausgelagerten Prozesse und die damit verbunde-
nen Risiken. Mit unseren Risikomanagement-Prozes-
sen stellen wir sicher, dass wir sämtliche Risiken kon-
tinuierlich überwachen und bei Trigger- und Limit-
Verletzungen bzw. Veränderungen des Risikoprofils 
Gegenmaßnahmen einleiten können. 

Die interne Risikoberichterstattung informiert das Ma-
nagement regelmäßig über die Risikolage. Bei einer 
signifikanten Veränderung der Risikosituation erfolgt 
eine sofortige Berichterstattung an das Management 
unserer Gesellschaft. Sie erfolgt auch bei besonderen 
Ereignissen. 

Dieses Kapitel beschreibt das Risikoprofil unserer Ge-
sellschaft. Das Risikoprofil umfasst die folgenden Risi-
kokategorien: 

• Versicherungstechnisches Risiko 

• Marktrisiko 

• Kreditrisiko (bzw. Gegenparteiausfallrisiko4) 

• Liquiditätsrisiko 

• Operationelles Risiko 

• Andere wesentliche Risiken 

Die Verteilung der Solvenzkapitalanforderungen 
ergibt folgendes Bild und zeigt das Ranking der We-
sentlichkeit der einzelnen Risikomodule.5 

 

4 In der Standardformel werden das Migrations- sowie das Spreadrisiko dem Marktrisiko zugeordnet. 
5 Für das Liquiditätsrisiko sowie die im Abschnitt C.6 beschriebenen „anderen wesentlichen Risiken“ ist kein Solvenzkapital zu ermitteln. Folglich sind 

diese Risiken nicht in der Verteilung dargestellt. Zudem sind Diversifikationseffekte zwischen den Risikomodulen und die Verlustausgleichsfähigkeit 

der versicherungstechnischen Rückstellungen und latenten Steuern in der Übersicht nicht berücksichtigt. 

Anteil der Risikokategorien an der Solvenz-
kapitalanforderung 

 

 

 

• Versicherungstechnisches Risiko 

• Marktrisiko 

• Operationelles Risiko 

• Kreditrisiko 

 

Unsere Solvenzkapitalanforderung betrug zum 
31. Dezember 2025 214.023 Tsd. €. Unter Berücksich-
tigung der anrechenbaren Eigenmittel in Höhe von 
1.248.343 Tsd. € (wir verweisen auf Kapitel E dieses 
Berichts) ergab sich eine Solvenzquote in Höhe von 
583 %. 

Die Solvenzkapitalanforderung setzte sich aus den 
folgenden Beträgen zusammen, die sich aus den Risi-
kokategorien ergaben: 

• Lebensversicherungstechnisches Risikokapital: 
1.465.438 Tsd. € 

• Krankenversicherungstechnisches Risikokapital: 
437.437 Tsd. € 

• Marktrisikokapital: 999.705 Tsd. € 

• Kreditrisikokapital: 35.344 Tsd. € 

• Operationelles Risikokapital: 42.349 Tsd. € 

Auf diese Beträge wirken Diversifikationseffekte mit  
-778.645 Tsd. €, die Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen mit -

34%

1%
64%

1%
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1.908.447 Tsd. € sowie die latenten Steuern mit -
79.159 Tsd. € reduzierend. 

Im Folgenden werden für einige Risikokategorien6 die 
Risikoexponierung, die wesentlichen Risikokonzentra-
tionen, die verwendeten Risikominderungstechniken 
sowie die Beschreibung von Stresstests und Szenario-
analysen dargestellt. 

Wesentliche Veränderungen bei den Verfahren zur 
Bewertung der Risiken haben wir 2025 nicht vorge-
nommen. 

Wir bewerten die Risiken weiterhin mit der Standard-
formel, gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
hierzu, und verwenden die von EIOPA vorgegebene 
Zinsstrukturkurve. 

Unsere Gesellschaft verwendet keine Zweckgesell-
schaften im Sinne des Artikels 211 der Richtlinie 
2009/138/EG.  

 

6 Versicherungstechnisches Risiko, Marktrisiko, Kreditrisiko und Operationelles Risiko 
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C.1 Versicherungstechnisches Risiko 

Das Management der versicherungstechnischen Risi-
ken nimmt im Risikomanagement-System unseres 
Unternehmens eine herausgehobene Stellung ein. 
Kernelement dieses Managements ist zum einen die 
Kontrolle der Risikoverläufe. Zum anderen überprüfen 
wir die Rechnungsgrundlagen für die Berechnung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen und Bei-
träge regelmäßig. 

Die versicherungstechnischen Risiken bestehen darin, 
dass versicherte Leistungen im Lebensversicherungs-
geschäft von den Erwartungen abweichen können. 
Bei den Lebensversicherungsverträgen unserer Ge-
sellschaft wurde in der Regel die Prämie für die versi-
cherte Leistung bei Vertragsbeginn festgelegt. Das 
versicherungstechnische Risiko besteht also darin, 
dass der tatsächliche Aufwand für Kosten und Leis-
tungen und der erwartete Aufwand voneinander ab-
weichen. Dies kann aufgrund von Zufall, Irrtum oder 
einer Änderung der Erwartungen der Fall sein. Den er-
warteten Aufwand haben wir in der Tarifkalkulation 
und bei der Berechnung der Rückstellungen berück-
sichtigt. Dabei kalkulieren wir die Beiträge und Rück-
stellungen mit vorsichtig gewählten Rechnungs-
grundlagen. 

Risikoexponierung  

Die versicherungstechnischen Risiken unserer Gesell-
schaft umfassen das biometrische, das Storno- und 
das Kostenrisiko. Da unsere Gesellschaft auch Zinsga-
rantien ausspricht, ist auch das Zinsniveau für die ver-
sicherungstechnischen Risiken wesentlich. Beispiels-
weise wird das Langlebigkeitsrisiko durch ein niedri-
geres Zinsniveau erhöht. 

Biometrische Risiken entstehen, wenn sich die tat-
sächlichen Versicherungsleistungen (durch Tod, 
Langlebigkeit, Invalidität etc.) anders entwickeln, als 
wir es nach bester Schätzung erwartet haben. Wir 
überwachen diese Risiken anhand laufender Be-
standsanalysen. Dabei beziehen wir die neuesten ver-
fügbaren Erkenntnisse der Branche ein, insbesondere 
der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Wenn not-
wendig, passen wir die Deckungsrückstellung für den 
versicherten Bestand an. Zudem fließen die Erkennt-
nisse unserer Analysen in die Tarifierung ein. 

Die biometrischen Rechnungsgrundlagen, die wir bei 
der Berechnung der Deckungsrückstellung verwen-
den, sind nach Einschätzung des Verantwortlichen 
Aktuars angemessen. Sie enthalten ausreichende Si-
cherheitsspannen. 

Das Stornorisiko besteht darin, dass die Versiche-
rungsnehmer ihre vertraglichen Optionen (z.B. Rück-
kauf) anders als erwartet ausüben. Bei Tarifen, bei de-
nen Forderungen an den Versicherungsnehmer akti-
viert werden, berücksichtigen wir das Stornorisiko 
durch angemessene Wertberichtigungen dieser For-
derungen. Bei den Rentenversicherungsbeständen, 
bei denen wir eine Neubewertung der Deckungsrück-
stellung vorgenommen haben, haben wir die Storno-
wahrscheinlichkeiten, die wir zur Berechnung des Auf-
füllbedarfs verwenden, angemessen vorsichtig ge-
wählt. 

Das Kostenrisiko besteht darin, dass unserer Gesell-
schaft höhere Kosten entstehen als ursprünglich an-
genommen. Dies kann durch Inflation, aber auch aus 
anderen Gründen der Fall sein. 

Wesentliche Risikokonzentrationen  

In der Versicherungstechnik sind Konzentrationen in 
Form von Kumulereignissen möglich. Bestehende Ri-
sikokonzentrationen werden angemessen in den Risi-
komodellen bewertet und über ein konzernweit ein-
gerichtetes Frühwarnsystem in Bezug auf Risiken aus 
Langlebigkeit und Pandemiegeschehen vierteljährlich 
überwacht. 

Risikominderungstechniken  

Wesentliche Risikokonzentrationen, denen unsere 
Gesellschaft ausgesetzt ist, werden durch unsere 
Zeichnungs- und Annahmerichtlinien in Verbindung 
mit dem Internen Kontrollsystem sowie aktuariellen 
Analysen sichergestellt und verringert. Zusätzlich 
schließt unsere Gesellschaft Rückversicherungsver-
träge ab, welche die versicherungstechnischen Risi-
ken mindern. Diese Verträge dienen insbesondere der 
Reduktion des Risikos besonders hoher Einzelschäden 
oder kumulierter Schadenereignisse. 

Wir begegnen dem Kostenrisiko durch ein umfassen-
des Kostenmanagement sowie durch den abge-
schlossenen Ausgliederungs- und Dienstleistungsver-
trag mit der ERGO Group AG. 

Bei der Berechnung der Deckungsrückstellung berück-
sichtigen wir die künftigen Aufwendungen für den 
Versicherungsbetrieb angemessen. Für beitragsfreie 
Versicherungen bilden wir eine Teilrückstellung für 
Verwaltungskosten in beitragsfreien Zeiten. 
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Beschreibung von Stresstests und Szenario-
analysen  

Wir untersuchen für unsere Gesellschaft im Rahmen 
des ORSA Prozesses anhand verschiedener Stress-
tests und Szenarioanalysen die Auswirkungen von 
verschiedenen externen Einflüssen auf die Eigenmit-
tel und die Solvenzkapitalanforderung unserer Gesell-
schaft. Die berechneten Stresstests wurden auf der 
Basis eines Materialitätskonzeptes sowie anhand von 
Experteneinschätzungen hergeleitet. Sie spiegeln die 
potenziellen Stresse wider, denen unsere Gesellschaft 
in den kommenden Jahren ausgesetzt sein könnte. 
Die Stresstestauswahl wurde vom integrierten Risiko-
management mit dem Vorstand der Gesellschaft ab-
gestimmt. 

Stresstests: 

Im ORSA-Prozess 2025 wurde für unsere Gesellschaft 
im Bereich der versicherungstechnischen Risiken un-
tersucht, welche Auswirkungen adverse Veränderun-
gen der Parameter für das Stornoanstiegsrisiko hät-
ten. 

Das Ereignis „Stornoanstieg“ führt erwartungsgemäß 
zu einem Rückgang der Eigenmittel um 64.861 Tsd. € 
gegenüber dem Ausgangspunkt bedingt durch einen 
Rückgang in den zukünftigen versicherungstechni-
schen Ergebnissen aufgrund des Bestandsabriebs. Die 
Solvenzkapitalanforderung sinkt mit 19.983 Tsd. € 
annähernd im selben Verhältnis. Im Ergebnis steigt 
die Solvenzquote um 38 Prozentpunkte. Die Mindest-

solvenzkapitalanforderung sinkt gegenüber dem Aus-
gangspunkt um 4.996 Tsd. €. Im Ergebnis steigt die 
Mindestsolvenzquote um 153 Prozentpunkte. 

Die Gesellschaft ist damit weiterhin auskömmlich ka-
pitalisiert. 

Reverse-Stresstests: 

Als Reverse-Stresstests definieren wir Tests, die Um-
stände identifizieren, welche zu einem massiven Ab-
fall in der Solvenzquote führen könnten. 

Im ORSA-Prozess 2025 wurde für unsere Gesellschaft 
ein Reverse Stresstest berechnet, bei dem eine lang-
anhaltende Rezession der Weltwirtschaft unterstellt 
wird. Der Reverse Stresstest wird im Abschnitt C2 die-
ses Berichts beschrieben. 

Szenarioanalysen: 

Im Rahmen der Szenarioanalysen werden mögliche 
zukünftige Änderungen im regulatorischen und wirt-
schaftlichen Umfeld oder in der Geschäftsstrategie 
und ihre Auswirkung auf die Solvabilität des Unter-
nehmens untersucht.  

Die im ORSA-Prozess 2025 dargestellte qualitative 
Szenarioanalyse „Anhaltend hohe Marktvolatilität“ 
analysiert die Auswirkungen einer mindestens drei-
jährigen Phase erhöhter Schwankungen an den Kapi-
talmärkten. Diese Szenarioanalyse wird im Abschnitt 
C2 weiter erläutert. 
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C.2 Marktrisiko 

Wir investieren in die folgenden Anlageklassen: Ak-
tien, Beteiligungen, Immobilien und festverzinsliche 
Wertpapiere wie Anleihen. Auch sogenannte „Alter-
native Investments“ wie zum Beispiel Infrastruktur-
projekte ergänzen unser Portfolio. Dabei beachten wir 
den Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht („Pru-
dent Person Principle“). Das bedeutet: Wir legen unser 
Geld nur in Anlagen an, deren Art und Risiken wir ge-
nau kennen und verstehen. 

Wichtige Kriterien für unsere Entscheidungen sind 
Rendite, Sicherheit und Bonität. Aber auch die As-
pekte Liquidität, Diversifikation sowie vor allem die 
Struktur der versicherungstechnischen Verpflichtun-
gen sind für uns maßgebliche Steuerungsgrößen. 

Bei den Kapitalanlagerisiken handelt es sich um 
Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken. Diese Risiken 
berücksichtigen wir bei unseren Anlageentscheidun-
gen und gehen angemessen damit um. 

Risikoexponierung 

Das Marktrisiko drückt das Risiko von Verlusten oder 
negativen Einflüssen aus Kapitalmarktentwicklungen 
auf die finanzielle Situation eines Unternehmens aus. 
Es resultiert aus Preisänderungen und Schwankungen 
an den Kapitalmärkten. Im Wesentlichen besteht das 
Marktrisiko aus dem Zinsänderungsrisiko, dem Kursri-
siko bei Aktien, dem Wertänderungsrisiko bei Immo-
bilien und dem Wechselkursrisiko. Innerhalb des Zins-
änderungsrisikos unterscheiden wir das Risiko durch 
Veränderungen der (Basis-)Zinskurven (z.B. Swap Ra-
tes, Volatilitäten) und das Credit-Spread-Risiko. Ein 
möglicher Rückgang der Marktwerte kann je nach An-
lageklasse unterschiedliche Ursachen haben. 

Das Zinsniveau befindet sich – nach einem starken 
Zinsanstieg im Jahr 2022 – auf einem höheren Niveau 
im Vergleich zur Niedrigzinsphase. Jedoch ist die Vola-
tilität an den Kapitalmärkten nach wie vor hoch. 
Durch das gegenüber der Niedrigzinsphase höhere 
Zinsniveau mit entsprechenden Neu- und Wiederan-
lagezinsen bestehen erhöhte Ertragschancen. Die Ri-
sikotragfähigkeit der Gesellschaft ist unverändert ge-
geben. 

Wesentliche Risikokonzentrationen 

Der größte Teil unserer Kapitalanlagen entfällt mit 
69,0 % (Vorjahr: 76,4 %) auf Zinsträger (inkl. Depot-
forderungen). Hiervon sind 31,4 % (33,4 %) in Staats-

 
7 Entspricht dem als Aktien definierten Investmentanteil an Aktienfonds sowie den direkt gehaltenen Aktien ohne Absicherung. 
8 Entspricht – unabhängig vom Investmentanteil – allen Aktien nach Absicherung, ob direkt oder in Fonds gehalten (ökonomische Sicht). 

anleihen und 13,6 % (15,9 %) in Pfandbriefen inves-
tiert. Das Zinsniveau und die emittentenspezifischen 
Renditezuschläge haben somit einen erheblichen Ein-
fluss auf den Wert der Kapitalanlagen. Der Aktienan-
teil7 beträgt 13,1 %. Die durchgerechnete Aktien-
quote8 liegt bei 10,9 %. In Beteiligungen haben wir 
13,8 % (6,3 %) und in Immobilien 4,1 % (3,5 %) inves-
tiert. 

Risikominderungstechniken 

Die Marktrisiken steuern wir durch eine zielgerichtete 
Abstimmung der zukünftigen Zahlungsströme aus 
Vermögensanlagen, Prämien und Verpflichtungen 
(Asset Liability Management). Zudem setzen wir ge-
eignete Limit- und Frühwarnsysteme ein. Das Ziel ist 
die langfristige Sicherung des Kapitalanlageergebnis-
ses. Dafür passen wir unser Asset Liability Manage-
ment an sich verändernde Rahmenbedingungen an. 

Mithilfe derivativer Finanzinstrumente begrenzen wir 
Marktrisiken an den Kapitalmärkten und sorgen für 
eine angemessene Risikostreuung. 

Bei der Ermittlung der Werte von Immobilien sind 
nicht in jedem Fall jederzeit verfügbare Marktwerte 
vorhanden. Daher sind Gutachten oder allgemein an-
erkannte Bewertungsverfahren erforderlich. Der 
Markt für Gewerbeimmobilien ist weiterhin durch ein 
geringes Transaktionsvolumen geprägt. 

Wir nehmen Wertanpassungen im Anlagevermögen 
vor, soweit wir Wertminderungen als dauerhaft an-
nehmen oder Gründe für vorherige Wertminderungen 
entfallen. 

Wechselkursrisiken gehen wir nur beschränkt und un-
ter laufender Überwachung ein. 

Aufgrund der Werthaltigkeit unserer Kapitalanlagen 
sehen wir für die Erfüllung unserer Verpflichtungen 
gegenüber unseren Versicherungsnehmern keine Ge-
fährdungen.  

Beschreibung von Stresstests und Szenario-
analysen 

Wir untersuchen anhand verschiedener Stresstests 
und Szenarioanalysen die Auswirkungen externer Ein-
flüsse auf die Eigenmittel und die Solvenzkapitalan-
forderung unserer Gesellschaft. Die berechneten 
Stresstests wurden auf der Basis eines Materialitäts-
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konzeptes sowie anhand von Experteneinschätzun-
gen hergeleitet. Sie spiegeln mögliche nachteilige 
Entwicklungen wider, denen unsere Gesellschaft in 
den kommenden Jahren ausgesetzt sein könnte. Die 
Stresstestauswahl wurde vom Risikomanagement 
mit dem Vorstand der Gesellschaft abgestimmt. 

Stresstests:  

Im ORSA-Prozess 2025 wurde für unsere Gesellschaft 
im Bereich der Marktrisiken folgende Stresstests un-
tersucht: „Anstieg Swapkurve um 100bp“, „Anstieg 
Spread um 50bp“, „Rückgang Marktwerte handelba-
rer Eigenkapitalinstrumente um 30%“ und „Abwer-
tung aller Währungen gegen EUR um 15%“.  

Der Stresstest „Anstieg Swapkurve um 100bp“ führt 
zu einem Rückgang der Eigenmittel um 52.999 Tsd. €. 
Die Solvenzkapitalanforderung steigt leicht um 
1.076 Tsd.€ an. Im Ergebnis sinkt die Solvenzquote 
um 33 Prozentpunkte. Die Mindestkapitalanforderung 
steigt leicht um 269 Tsd. €, die Mindestsolvenzquote 
reduziert sich damit um 131 Prozentpunkte. 

Das Ereignis „Anstieg Spread um 50bp“ führt zu einem 
Rückgang der Eigenmittel um 5.353 Tsd. € aufgrund 
niedrigerer erwarteter Zinserträge. Die Solvenzkapi-
talanforderung verringert sich nur geringfügig um 
32 Tsd.€. Insgesamt sinkt die Solvenzquote leicht um 
3 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangspunkt. Die 
Mindestkapitalanforderung sinkt um 8 Tsd. €, die Min-
destsolvenzquote reduziert sich damit um 11 Prozent-
punkte. 

Das Ereignis „Rückgang Marktwerte handelbarer Ei-
genkapitalinstrumente um 30%“ führt zu einem Rück-
gang der Eigenmittel um 3.629 Tsd.€, die Solvenzka-
pitalanforderung reduziert sich um 1.548 Tsd.€. Im Er-
gebnis steigt die Solvenzquote leicht um 3 Prozent-
punkte. Die Mindestkapitalanforderung sinkt um 
387 Tsd. €, die Mindestsolvenzquote steigt damit 
leicht um 14 Prozentpunkte. 

Das Ereignis „Abwertung aller Währungen gegen EUR 
um 15%“ führt zu einem Rückgang der Eigenmittel 
um 14.117 Tsd.€, die Solvenzkapitalanforderung 
steigt um 1.386 Tsd.€. Im Ergebnis sinkt die Sol-
venzquote um 13 Prozentpunkte. Die Mindestkapital-
anforderung steigt leicht um 346 Tsd. €, die Mindest-
solvenzquote reduziert sich damit um 50 Prozent-
punkte. 

Reverse-Stresstests: 

Als Reverse-Stresstests definieren wir Tests, die Um-
stände identifizieren, welche zu einem massiven Ab-
fall in der Solvenzquote führen könnten.  

Im ORSA-Prozess 2025 wurde als Reserve-Stresstest 
ein extremes Szenario einer langanhaltenden Rezes-
sion der Weltwirtschaft untersucht. Die Aktienkurse 
werden aufgrund des geringen Vertrauens der Anle-
ger in die Wirtschaft und die Unternehmen sinken. 
Gleichzeitig werden die Zinsen steigen, da die Zentral-
banken versuchen werden, die Inflation zu bremsen. 
Zudem kommt es zu einer Abwertung aller Währun-
gen gegenüber dem Euro. Die Nachfrage nach Versi-
cherungsprodukten sinkt aufgrund der wirtschaftli-
chen Unsicherheit. Der Wettbewerb um die verblei-
benden Kunden zwingt die Versicherungsunterneh-
men, die Überschussbeteiligung stark zu erhöhen.  

Das Neugeschäftsrisiko und die erhöhte Überschuss-
beteiligung in diesem Szenario führen zu einem deut-
lichen Rückgang der Eigenmittel um 265.249 Tsd. €. 
Die Solvenzkapitalanforderung hingegen steigt um 
27.066 Tsd. €. Im Ergebnis sinkt die Solvenzquote um 
209 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangspunkt. 
Die Mindestkapitalanforderung steigt um 
6.767 Tsd. €, die Mindestsolvenzquote reduziert sich 
damit um 838 Prozentpunkte. 

Insgesamt ist die Solvenzquote auch in diesem Ext-
remszenario auf einem sehr auskömmlichen Niveau. 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit des oben genannten 
Szenarios wird von uns als sehr gering eingeschätzt. 
Insbesondere würde eine langanhaltende Rezession 
alle Versicherungsunternehmen treffen, sodass bezo-
gen auf die Solvenzkapitalausstattung die bisher ex-
zellente Marktposition der EVL stabil bleiben und wei-
terhin verkaufsfördernd wirken sollte. 

Szenarioanalysen: 

Bei Szenarioanalysen werden mögliche zukünftige 
Änderungen im regulatorischen Umfeld oder in der 
Geschäftsstrategie und ihre Auswirkung auf die Solva-
bilität des Unternehmens untersucht. 

Im ORSA-Prozess 2025 untersucht das Szenario „An-
haltend hohe Marktvolatilität“, wie sich eine mindes-
tens dreijährige Phase schwankender Kapitalmärkte 
auf die Gesellschaft auswirken kann. Unterstellt wer-
den dauerhaft hohe Leitzinsen, eine schwache Kon-
junktur in Europa sowie anhaltende Handels- und ge-
opolitische Konflikte. Aktienmärkte geraten unter 
Druck, Kapitalerträge bleiben volatil und insgesamt 
gedämpft. 

Unter Solvency II kann dies zu sinkenden ökonomi-
schen Eigenmitteln und einer niedrigeren Solvabili-
tätsquote führen. Besonders betroffen sind fondsge-
bundene und kapitalmarktnahe Produkte: Sinkende 
Marktwerte der Fonds reduzieren die Erträge aus 
Rückvergütungen, können das Neugeschäft belasten 
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und die Stornoquoten erhöhen. Dies kann den Liquidi-
tätsbedarf steigern und Anpassungen der Asset Allo-
cation erforderlich machen. Durch eine dynamische 
Asset Allocation, eine vorausschauende Liquiditäts-
steuerung und eine gezielte Anpassung der Kunden- 
und Produktstrategie kann die Widerstandsfähigkeit 
der Gesellschaft gegenüber einer solchen Marktphase 
nachhaltig gestärkt werden. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die untersuchten 
Stresstests und Szenarien die Ziele im Hinblick auf Ge-
schäftsstrategie und Geschäftsmodell nicht gefähr-
den. 
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C.3 Kreditrisiko 

Risikoexponierung  

Das Kreditrisiko beschreibt mögliche Verluste durch 
den vollständigen oder teilweisen Ausfall einer Ge-
genpartei. Es umfasst auch potenzielle Verluste auf-
grund der Veränderung der Kreditwürdigkeit einer Ge-
genpartei. Ein Rating unterhalb des Investment Gra-
des, also unterhalb von „BBB“ gemäß Standard & 
Poor’s, ist ein Indiz für eine schlechte Bonität bzw. für 
eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit einer Gegen-
partei. 

Wesentliche Risikokonzentration  

Das Kreditrisiko unserer Gesellschaft resultiert im We-
sentlichen aus den Kapitalanlagen, die der verab-
schiedeten Kapitalanlagestrategie folgen. Darüber 
hinaus hängt das Kreditrisiko von den allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Wir 
haben Maßnahmen implementiert, um Emittenten 
mit erhöhtem Ausfallrisiko rechtzeitig zu erkennen. 
Zudem überwachen wir Konzentrationen in Abhän-
gigkeit von Kontrahentenart und Rating. Auffallende 
Konzentrationen greifen wir zur näheren Untersu-
chung auf und leiten Handlungsempfehlungen dar-
aus ab.  

Risikominderungstechniken  

Das Ziel unserer Risikominderungstechniken ist die 
Begrenzung von potenziellen Verlusten durch Aus-
fälle oder Ratingveränderungen unserer Gegenpar-
teien. Das konzernweit gültige Kontrahentenlimitsys-
tem deckt die Überwachung des Ausfall- und Emit-
tentenrisikos ab. Das aus derivativen Produkten resul-
tierende Kontrahentenrisiko ist auf mehrere Emitten-
ten verteilt, die beim Rating eine Mindestanforderung 
von Investment Grade erfüllen. Die Limits basieren 
auf der Einschätzung ihrer finanziellen Situation. 

Diese Einschätzung stellt das Ergebnis von Funda-
mentalanalysen, Ratings und Marktdaten dar. 

Bei unseren festverzinslichen Anlagen steuern wir das 
damit verbundene Kreditrisiko, indem wir Emittenten 
mit angemessener Bonität auswählen und konzern-
weit gültige Kontrahentenlimits beachten. Das Rating 
externer Ratingagenturen ist nur eines von verschie-
denen Kriterien, die wir dabei berücksichtigen. Dar-
über hinaus führen wir eigene Analysen durch. Ex-
terne Emittentenratings unterziehen wir zusätzlich ei-
ner internen Plausibilitätsprüfung. Der Großteil unse-
rer Kapitalanlagen besteht aus Titeln von Emittenten 
mit guter bis sehr guter Bonität, worunter wir ein Ra-
ting von mindestens „A“ gemäß Standard & Poor’s 
verstehen. Bei den Zinsträgern entfielen zum Ende 
des Geschäftsjahres 67,5 (74,0) % der Anlagen auf die 
Ratingkategorien „A“ oder besser. 

Unsere Gesellschaft geht auch Kreditrisiken in Form 
von Hypothekendarlehen ein, die jedoch durch ein 
konsequentes Management von Sicherheiten aktiv 
begrenzt werden. 

Die Exponierung im Finanzsektor betrug nach Markt-
werten zum Ende des Geschäftsjahres insgesamt 
1.228.755 Tsd. €. Davon sind 474.224 Tsd. € (38,6 %) 
besichert. 

Beschreibung von Stresstests und Szenario-
analysen  

Im Rahmen der ORSA-Berichterstattung werden die 
Sensitivitäten für Risiken mit hohen Auswirkungen auf 
das Gesamt-Risikokapital unserer Gesellschaft ausge-
wiesen. Kreditrisiken gehören nicht zu dieser Katego-
rie und somit werden keine Risikosensitivitäten in die-
sem Kapitel ausgewiesen. 
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C.4 Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein 
Unternehmen aufgrund mangelnder Fungibilität der 
vorhandenen Aktiva nicht in der Lage ist, seinen fi-
nanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukom-
men. 

Das Liquiditätsrisiko ist nach der Solvency-II-Stan-
dardformel nicht zu modellieren. Es kann insbeson-
dere in Wechselwirkungen mit versicherungstechni-
schen Risiken entstehen (insbesondere durch hohe 
Schadenzahlungen) und wird durch das Liquiditätsri-
sikomanagement ausreichend gesteuert (Liquiditäts-
kriterium). 

Der bei künftigen Prämien einkalkulierte erwartete 
Gewinn zum vierten Quartal 2025 belief sich auf 
321.243 Tsd. €. 

Die in der Risikostrategie verankerte Liquiditätsüber-
wachung stellt für eine Vielzahl von ERGO Einzelge-
sellschaften und damit auch für die ERGO Group si-
cher, dass ausreichend Liquidität vorgehalten wird. 
Auf Ebene der ERGO Group ist ein Prozess definiert, 
der ein strukturiertes Vorgehen im Falle von Liquidi-
tätskrisen bzw. Liquiditätsengpässen vorgibt. 

Risikokonzentrationen hinsichtlich Liquidität liegen, 
vor allem aufgrund des hohen Bestandes an liquiden 
Kapitalanlagen, nicht vor. 

Risikominderungstechniken für das Liquiditätsrisiko 
verfolgen das Ziel, die Eintrittswahrscheinlichkeit so-
wie das Ausmaß der Verluste unserer Gesellschaft zu 
reduzieren. Im Berichtszeitraum hat unsere Gesell-
schaft eine Liquiditätsplanung zur Bestimmung be-
kannter und zukünftiger Zahlungsverpflichtungen so-
wie eine fortlaufende Überwachung und Anpassung 
durchgeführt, um die Risikoexponierung zu begren-
zen. 

Die Liquiditätsüberwachung wird über einen Value-
at-Risk-Ansatz, Safety-Margin-Ansatz und über ein 
Liquidity-Scoring-Modell operationalisiert. Dieses 

Scoring-Modell weist jedem Finanzinstrument ein Li-
quiditätsranking von 1 bis 11 (von liquide bis illiquide) 
zu. Diese Rankings überprüfen wir mindestens einmal 
jährlich. Im Fall von Liquiditätsturbulenzen am Markt 
führen wir Neubewertungen ad hoc durch. 

Die kurzfristige Safety Margin (KSM) beschreibt die 
Höhe der liquiden Sicherheitsmittel, die in der kurzfris-
tigen Liquiditätsplanung für den aktuellen Monat vor-
gehalten werden. Ziel dieser Sicherheitsmarge ist es, 
die kurzfristigen Schwankungen innerhalb der Zah-
lungsströme auszugleichen. Des Weiteren soll die 
Wahrscheinlichkeit, mit der die realen Zahlungs-
ströme die geplanten Ströme zuzüglich KSM überstei-
gen, quantifizierbar und beherrschbar gemacht wer-
den. Die KSM wird auf der Ebene einer einzelnen Ge-
sellschaft ermittelt. 

Dagegen soll die mittelfristige Safety Margin (MSM) 
die Abfederung von Planabweichungen ermöglichen, 
die nicht unter die KSM fallen. Dies sind in der Regel 
Planverschiebungen, die mehr als einen Monat in der 
Zukunft liegen. Zudem sollen mit dieser Sicherheits-
marge Überschreitungen der KSM abgefedert werden. 
Die MSM wird wie die KSM auf der Ebene der einzelnen 
Gesellschaft ermittelt. In der Regel werden die größ-
ten Planverschiebungen durch Ereignisse (z.B. starker 
Anstieg der Stornoquote) ausgelöst. Daher wird bei 
der Bestimmung der MSM ein szenariobasierter An-
satz gewählt. Die Höhe der MSM bemisst sich als die 
Differenz der Liquiditätswirkung des gewählten Sze-
narios abzüglich der durchschnittlichen Liquiditäts-
wirkung. 

Die vereinheitlichte MSM-Methodik für die ERGO Vor-
sorge basiert auf dem Ereignis einer Stornoquotener-
höhung um 60 %. 

31.12.2025  MSM  Liquid Assets 

  Tsd. €  Tsd. € 
ERGO Vorsorge Lebensversiche-
rung  

58.899  897.648 
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C.5 Operationelles Risiko 

Risikoexponierung 

Unter operationellen Risiken verstehen wir die Ge-
fahr von Verlusten aufgrund von unangemessenen 
Prozessen, Technologieversagen, menschlichen Feh-
lern, externen Ereignissen sowie Rechtsrisiken. 

Aus dem Betrieb des Kernversicherungsgeschäfts 
können operationelle Risiken für die Gesellschaft ent-
stehen, die in der Folge auch Rechtsrisiken nach sich 
ziehen können. Hierunter fallen insbesondere Risiken 
aus den vertragsrechtlichen Anforderungen an die 
Dokumentation, Information und Beratung von Kun-
den sowie die Gültigkeit von Vertragsklauseln. 

Wesentliche Risikotreiber operationeller Risiken sind 
Fehler in den IT-Systemen und manuelle Bearbei-
tungsfehler in den Geschäftsprozessen des versiche-
rungstechnischen Kerngeschäftes, den dazugehöri-
gen Unterstützungsprozessen (beispielsweise Rech-
nungslegungsprozessen) sowie übergreifenden Ma-
nagementprozessen. Manuelle Bearbeitungsfehler 
können insbesondere aus der fehlerhaften Erfassung, 
Verarbeitung und Weitergabe von Daten in den IT-
Systemen oder (elektronischen) Unterlagen entste-
hen. 

Operationelle Fehler könnten außerdem im Zusam-
menhang mit dem Design oder der Preisgestaltung 
bei Produktimplementierungen auftreten. 

Operationelle Risiken im Bereich des Datenschutzes 
und der IT- und Informationssicherheit sind weitere 
Risikotreiber der Gesellschaft. Im Kontext des Daten-
schutzes bestehen die wesentlichen Risiken aus der 
Weitergabe von vertraulichen und sensiblen Kunden-
daten und -informationen (z.B. allgemeinen und sen-
siblen Vertragsdaten des Kunden) an unberechtigte 
Dritte. Im Kontext der IT- und Informationssicherheit 
sind vor allem Cyberrisiken zunehmende Treiber für 
das operationelle Risiko. 

In den vergangenen Jahren konnten ein fortlaufender 
Anstieg von Cyberkriminalität und eine zunehmende 
Professionalisierung der Angreifer festgestellt wer-
den. Cyberangriffe stellen somit insbesondere durch 
die steigende Digitalisierung des Geschäftsmodells 
und der Geschäftsprozesse eine ernstzunehmende 
Gefahrenquelle für ERGO dar. Weitere Gefahrenquel-
len können durch Sicherheitslücken in Programmen 
entstehen. ERGO ist auf solche Situationen vorberei-
tet. Es gibt definierte und geübte Prozesse zur Analyse 
der jeweiligen Schwachstelle und ihrer möglichen 

Auswirkungen auf das Unternehmen sowie zur Einlei-
tung adäquater Gegenmaßnahmen. 

Wesentliche Risikokonzentrationen  

Schwächen im Kontrollumfeld sowie in den zentralen 
IT-Systemen können Auswirkungen auf den operati-
ven Versicherungsbetrieb haben und besitzen damit 
grundsätzlich kumulhafte Auswirkungen. Diesen Risi-
ken begegnen wir durch geeignete Schutzvorkehrun-
gen. 

Risikobewertung und -minderungstechniken 

Die operationellen Risiken, die mit unserer Geschäfts-
tätigkeit unmittelbar verbunden sind, identifizieren, 
bewerten und steuern wir im ORCS (Operational Risk 
Control System), welches gemeinsam mit dem CMS 
(Compliance Management System) die Kernelemente 
des gruppenweit integrierten Internen Kontrollsys-
tems bildet. 

Die Risikolage der Compliance-Risiken (inkl. der Fraud-
Risiken) werden jährlich im Rahmen einer Risikoana-
lyse untersucht. Die Ergebnisse werden in einem se-
paraten (Compliance-)Bericht an den Vorstand kom-
muniziert. Demnach ergibt sich für den Compliance-
Bereich der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG 
vor dem Hintergrund der gesetzlichen/ regulatori-
schen Anforderungen sowie der Konzernvorgaben der 
Munich Re insgesamt eine stabile Gesamtsituation. 

Wir sehen es als wichtig an, die Mitarbeiter für mögli-
che Gefahren zu sensibilisieren und die bestehende 
Risikokultur weiter zu optimieren. 

Zur vollständigen Erfüllung des Anfang 2025 in Kraft 
getretenen Digital Operational Resilience Acts (DORA) 
der EU wurden zentral gesteuerte Initiativen ergriffen. 
In einer gruppenweiten Analyse wurden Verbesse-
rungspotenziale und Handlungsbedarfe identifiziert 
und Handlungsmaßnahmen abgeleitet (z. B. die Ein-
führung einer DOR-Strategie). Ein Großteil der zu im-
plementierenden Maßnahmen konnte bereits abge-
schlossen werden. Unser Ziel ist stets, die Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen 
sicherzustellen. 

Darüber hinaus überwachen wir die Verfügbarkeit von 
internen Ressourcen, insbesondere für Projekttätig-
keiten. Im Falle knapper Ressourcen können wir somit 
zeitnah Maßnahmen initiieren. Zum Umgang mit po-
tenziellen Projektrisiken hat die Risikomanagement-
Funktion Mindestanforderungen in einer Richtlinie für 
Project Risk Management Governance  definiert. 
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Outsourcing- und Drittanbieterrisken zählen zu den 
wesentlichen Risikotreibern für operationelle Risiken. 
Durch unser Third-Party-Risk-Management-Rahmen-
werk haben wir gruppenweit einheitliche Vorgaben 
zum konsistenten und effektiven Umgang mit Risiken 
etabliert, denen unsere Gesellschaft durch ihre Bezie-
hungen zu Third Parties (Drittparteien) ausgesetzt ist.  

Unsere Business-Continuity-Management-Normen 
(BCM-Normen) definieren die Rahmenvorgaben für 
ein einheitliches Vorgehen im Hinblick auf das BCM 
und das Krisen- und Notfallmanagement. Ziele sind 
die Sicherstellung der Betriebskontinuität zeitkriti-
scher Prozesse und der Schutz unserer Beschäftigten 
sowie unserer Infrastruktur und Assets in Notfällen 
und Krisen. Unsere Rahmenvorgaben erhöhen die Wi-
derstandsfähigkeit von Funktionen, Prozessen und 
Standorten durch vordefinierte Prozesse und ermögli-
chen einen adäquaten Wiederanlaufprozess.  

Das Business-Continuity-Management-System 
(BCMS) umfasst bereits für viele zeitkritische Prozesse 
Pläne zum Wiederanlauf und zur Fortführung des Ge-
schäftsbetriebes (Business-Recovery-Pläne), die auf 
qualifizierten Business-Impact-Analysen basieren, 
und ergänzende Pläne (Resource-Recovery-Pläne) zur 
Wiederherstellung wesentlicher Nicht-IT-Ressourcen 
sowie Pläne zur Wiederherstellung des IT-Betriebes 
(Disaster-Recovery-Pläne). Eine Notfallorganisation 
sowie entsprechende Notfallpläne sind an allen rele-
vanten Unternehmensstandorten eingeführt. Die 
Funktionsfähigkeit wird im Rahmen von Übungen und 
Tests überprüft.  

Die quantitative Bewertung der wesentlichen operati-
onellen Risiken erfolgt über einen faktorbasierten An-
satz gemäß Standardformel. 
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C.6 Andere wesentliche Risiken
Strategische Risiken 

Wir bezeichnen strategische Risiken als Risiken aus 
sich im Nachhinein als falsch herausstellenden Ge-
schäftsentscheidungen bzw. der schlechten Umset-
zung von bereits getroffenen Entscheidungen. Wir bil-
den in den strategischen Risiken auch die mangelnde 
Anpassungsfähigkeit an die Veränderungen in der 
Umwelt des Unternehmens ab. Dazu zählen beispiels-
weise ein verändertes wirtschaftliches bzw. regulato-
risches Umfeld. Auch kann sich das Kundenverhalten 
ändern. Strategische Risiken beziehen sich auf die vor-
handenen und neuen Erfolgspotenziale. Sie treten oft 
mit einem zeitlichen Vorlauf, aber auch im Zusam-
menhang mit anderen Risiken auf. 

Die ERGO Vorsorge ist vielfältigen strategischen Risi-
ken ausgesetzt. So können sich beispielsweise Risiken 
durch die demografische Entwicklung ergeben. In die-
sem Zusammenhang ist die Gesellschaft auch dem 
branchenübergreifenden Risiko des Fachkräfteman-
gels ausgesetzt. Weitere Risiken können sich durch 
Veränderungen bei den Wettbewerbern ergeben. 
Diese Risiken können sich negativ auf die Erreichung 
der Neugeschäftsziele auswirken und beziehen sich 
insbesondere auf aktuelle und zukünftige Erfolgspo-
tenziale (Risiko des „künftig entgangenen Gewinns"). 
Sie stehen in Wechselwirkung zu anderen Risikokate-
gorien. Strategische Risiken entwickeln sich meist 
über einen längeren Zeitraum (z. B. aufgrund von 
Wettbewerbsthemen), können sich aber auch plötz-
lich realisieren (z. B. Rechtsrisiken). Sie haben bei Rea-
lisation eine tendenziell mehrjährige Auswirkung auf 
das Unternehmen und werden in der Planung berück-
sichtigt. 

Wir begegnen den strategischen Risiken, indem wir 
strategische Entscheidungsprozesse und Risikoma-
nagement miteinander verzahnen. Dies umfasst kul-
turelle wie organisatorische Aspekte. Zur Identifika-
tion, Bewertung und Steuerung strategischer Risiken 
haben wir einen regelmäßig wiederkehrenden Pro-
zess, bestehend aus strategischem Dialog und jährli-
cher Planung, etabliert. Bei der Identifikation und Be-
wertung strategischer Risiken verfolgen wir einen 
qualitativen Ansatz. 

Zudem greifen wir im Rahmen unserer ERGO Strate-
gieprogramme die strategischen Risiken auf und tra-
gen somit zur Minimierung dieser bei. 

Die Umsetzung des Anfang 2021 als Teil der „Munich 
Re Ambition 2025“ gestarteten ERGO Strategiepro-
gramms (ESP2) verlief insgesamt planmäßig. Der stra-
tegische Fokus lag auf profitablem Wachstum. Dazu 

hat die ERGO Group u. a. ihre Marktposition und Profi-
tabilität in Deutschland verbessert und ist im interna-
tionalen Geschäft gewachsen. Auch die fortgesetzte 
Modernisierung der IT-Infrastruktur stand weiterhin 
im Fokus. 

Mit Beginn des Jahres 2026 startete die Umsetzung 
des neuen ERGO Strategieprogramms (ESP3), welches 
Teil der „Munich Re Ambition 2030“ ist. Der strategi-
sche Fokus liegt weiterhin auf profitablem Wachstum 
– hierbei sind v. a. die effiziente Nutzung von künstli-
cher Intelligenz, die Ausweitung des außereuropäi-
schen Geschäfts sowie die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der europäischen Kernmärkte (inkl. 
Deutschland) im Fokus. 

Reputationsrisiken 

Das Reputationsrisiko wird definiert als das Risiko ei-
ner möglichen Rufschädigung des Unternehmens in-
folge einer negativen Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit (z. B. bei Kunden, Geschäftspartnern oder Be-
hörden). Das Reputationsrisiko der ERGO Vorsorge 
kann unter anderem durch negative mediale Wahr-
nehmung der Lebensversicherung insgesamt geprägt 
werden. Derzeit sind hier keine signifikanten Risiken 
zu erkennen. Zudem führt unser Unternehmensleit-
bild bei den Stakeholdern (insbesondere den Kunden) 
zu einer besonders hohen Erwartungshaltung an Pro-
fessionalität und Qualität. Dies beinhaltet auch das 
Wohlverhalten der Mitarbeiter. Insgesamt können 
operationelle Risiken in den Prozessen der Gesell-
schaft zu einem Anstieg des Reputationsrisikos füh-
ren. 

Darüber hinaus können auch Reputationsrisiken der 
ERGO Group AG bzw. anderer ERGO Gesellschaften auf 
die Reputation der ERGO Vorsorge ausstrahlen. Die 
Auswirkungen reichen von reduzierten Chancen (Neu-
geschäft, Vertriebspartner etc.) bis hin zu administra-
tivem Zusatzaufwand (z. B. Aufbereitung von Anfra-
gen der Presse, Aufsicht, Ratingagenturen und Inves-
toren). 

Die Mindestanforderungen an den Umgang mit Repu-
tationsrisiken haben wir in eine Leitlinie integriert. Da-
bei bildet die Leitlinie die Grundlage für ein einheitli-
ches und strukturiertes Vorgehen beim Umgang mit 
Reputationsrisiken. Zur Identifikation, Bewertung und 
Minimierung von Reputationsrisiken haben wir einen 
Steuerungs- und Kontrollprozess eingerichtet. Zudem 
gibt es bei der ERGO Group AG ein „Reputational Risk 
Committee“ (RRC). Auftrag des RRC ist, gemeldete 
(geschäftliche) Sachverhalte jedweder Fachbereiche 
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der ERGO und ihrer Tochtergesellschaften, die poten-
zielle Reputationsrisiken darstellen, einer objektiven 
und einheitlichen Bewertung zuzuführen. Dies kann 
auf Veranlassung des Vorstandes oder anderer Fach-
bereiche (nach Vorevaluation durch die zuständigen 
Bereiche Compliance, Integriertes Risikomanage-
ment oder ERGO Sustainability) geschehen. 

Emerging Risks 

Wir definieren Emerging Risks als Trends oder plötz-
lich eintretende Ereignisse, die sich durch ein hohes 
Maß an Unsicherheit in Bezug auf ihre Eintrittswahr-
scheinlichkeit und ihre möglichen Auswirkungen aus-
zeichnen. 

Emerging Risks stellen nicht nur Risiken dar, sondern 
können auch Chancen und Geschäftspotenziale mit 
sich bringen. Es ist daher wichtig, dass Emerging Risks 
ganzheitlich betrachtet werden. Themen, die für un-
sere Gesellschaft relevant sind, werden näher analy-
siert und bewertet. In diesem Zusammenhang be-
trachten wir auch z. B. künstliche Intelligenz, geopoli-
tische Konflikte oder auch die langfristigen Auswir-
kungen eines sich verändernden Klimas auf unsere 
Gesellschaft (siehe hierzu auch risikokategorieüber-
greifende Inhalte). 

Sonstige Risiken 

Änderungen in der Auslegung des nationalen bzw. in-
ternationalen Steuerrechts könnten Risiken für die 
Branche und unsere Gesellschaft nach sich ziehen. 
Auch können einzelne Gerichtsurteile rechtliche Fol-
gen für unsere Gesellschaft haben. Außerdem können 
sie sich auf unsere Reputation auswirken. Bei laufen-
den Prozessen beurteilen und bewerten wir mögliche 
daraus resultierende Verpflichtungen zeitnah. Wer-
den dabei potenzielle monetäre Aufwendungen iden-
tifiziert, berücksichtigen wir diese umgehend durch 
die Bildung von Rückstellungen. 

Risikokategorieübergreifende Risiken 

Bestimmte Risiken oder Ereignisse können auf meh-
rere Risikokategorien gleichzeitig ausstrahlen und 
eine übergreifende Auswirkung haben. Im Folgenden 
behandeln wir Nachhaltigkeitsrisiken (inkl. Klimawan-
delrisiken), geopolitische Konflikte einschließlich der 
damit einhergehenden Folgen und Entwicklungen auf 
den Kapitalmärkten sowie künstliche Intelligenz. 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingun-
gen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unter-
nehmensführung, deren Eintreten negative Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben 

können. Dies schließt klimabezogene Risiken wie phy-
sische Risiken (z. B. Extremwetterereignisse) und 
Transitionsrisiken ein. 

Nachhaltigkeitsrisiken können sich auf alle bekannten 
Risikokategorien auswirken und sind daher integraler 
Bestandteil des Managements dieser Risiken. Wir be-
rücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte nicht nur in un-
serem Risikomanagement-Kreislauf, sondern auch in 
unserem Geschäftsbetrieb, unserem versicherungs-
technischen Kerngeschäft sowie unserem Kapitalan-
lageportfolio. So bestehen z. B. Ausschlusskriterien bei 
Investitionen in Aktien und Unternehmensanleihen. 

Im Jahr 2025 haben wir die Auswirkungen von Nach-
haltigkeitsrisken auf unsere Gesellschaft erneut über-
prüft. Dabei stellt der Klimawandel das zentrale Nach-
haltigkeitsrisiko dar, weil er unser Unternehmen an 
vielen Stellen und auch in der langfristigen Perspek-
tive tangieren kann. Wir bewerten – basierend auf den 
aktuellen Erkenntnissen und unserer heutigen Sicht-
weise – die potenziellen Risiken als nicht wesentlich. 
Gründe sind, dass die Auswirkungen des Klimawan-
dels eher langfristig im Bestand sichtbar würden und 
unsere (Risikomanagement-)Prozesse derart ausge-
staltet sind, dass wir sachgerecht auf die Risiken eines 
sich wandelnden Klimas reagieren können. 

Wir haben Risikotreiber im Zusammenhang mit dem 
Einsatz bzw. dem Nicht-Einsatz künstlicher Intelligenz 
(KI) untersucht. Für unsere Gesellschaft können sich 
Auswirkungen auf das versicherungstechnische Ri-
siko, das Reputationsrisiko, das strategische Risiko 
(„Verpassen des Trends“) und auf die operationellen 
Risiken ergeben. Auch bestehen Verbindungen zu 
Emerging Risks. Insbesondere im Bereich der operati-
onellen Risiken sind Aspekte der Informationssicher-
heit betroffen. Wir behandeln diese risikokategorie-
übergreifenden Risiken in unserem Risikomanage-
ment-Kreislauf. Zur Erfüllung der rechtlichen und re-
gulatorischen Anforderungen bezüglich der KI-Risiken 
haben wir entsprechende Maßnahmen ergriffen. Dies 
beinhaltet die Schaffung einer KI-Governance-Funk-
tion, die die Überwachung der Umsetzung des grup-
penweiten Rahmenwerks verantwortet. Schulungs-
maßnahmen ergänzen die Governance und fördern 
die Kompetenz der Mitarbeiter im Umgang mit KI. 

Auch geopolitische Konflikte oder kriegerische Ausei-
nandersetzungen können die Risikosituation unserer 
Gesellschaft potenziell beeinflussen. Mit Blick auf die 
globalen Kapitalmärkte haben die derzeitigen geopo-
litischen Konflikte und Kriege weiterhin das Potenzial, 
Unsicherheit und Volatilität zu erhöhen. In diesem Zu-
sammenhang könnten sich für unsere Gesellschaft 
mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf das 
Marktrisiko, das Kreditrisiko und weiter auf die opera-
tionellen Risiken (wie Cyberrisiken) ergeben. Derzeit 
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gibt es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ak-
tiv- und Passivseite unserer Bilanz sowie auf die Sol-
venz. Dennoch könnten sich durch negative Marktent-
wicklungen Auswirkungen auf der Aktivseite ergeben. 

Nach dem Abschlussstichtag kam es zu einer Ver-
schärfung der geopolitischen Spannungen durch mili-
tärische Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Die 

Gesellschaft zeichnet kein versicherungstechnisches 
Geschäft in den betroffenen Ländern. Zudem können 
die aktuellen Entwicklungen Auswirkungen auf Kapi-
talmärkte, Rohstoffpreise und Wechselkurse haben. 
Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich aufgrund der er-
höhten Unsicherheit Umfang und Dauer der wirt-
schaftlichen Folgen nicht verlässlich abschätzen. Bis-
lang haben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf 
das Risikoprofil der Gesellschaft ergeben. 

C.7 Sonstige Angaben 

Alle wesentlichen Informationen zu Kapitel C „Risi-
koprofil“ sind den vorhergehenden Abschnitten zu 

entnehmen. Für das Berichtsjahr hat unsere Gesell-
schaft keine weiteren wesentlichen Angaben zu ma-
chen. 
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D  Bewertung für Solvabilitätszwecke

Der Ansatz und die Bewertung der Vermögenswerte, 
versicherungstechnischen Rückstellungen und sonsti-
gen Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich unter der 
Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit und nach dem Grundsatz der Einzelbewertung. 

Die Bewertung in der Solvabilitätsübersicht erfolgt 
konsistent zum ökonomischen Wert. Als ökonomi-
scher Wert ist der Marktpreis definiert. Solange in den 
Solvency-II-Vorschriften keine anderen Methoden ge-
fordert werden, erfolgt die Bewertung nach den Vor-
schriften der International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS). Der Jahresabschluss unserer Gesell-
schaft wird in den nach den internationalen Rech-
nungslegungsvorschriften IFRS aufgestellten Kon-
zernabschluss der Munich Re einbezogen. Hierfür er-
stellen wir Abschlussdaten nach IFRS. 

Für die Diskontierung verwenden wir risikolose Basis-
zinskurven. Wir haben keine Anpassungen hinsicht-
lich Volatilität oder Matching vorgenommen. Die risi-
kolose Basiszinskurve wird für jede Währung und Fäl-
ligkeit getrennt auf der Grundlage aller relevanten 
Daten und Informationen über die betreffende Wäh-
rung und Fälligkeit berechnet. Die Sätze werden auf 
transparente, vorsichtige, verlässliche und objektive 

sowie im Zeitverlauf konsistente Art und Weise be-
stimmt. 

Der Ansatz und die Bewertung in der Finanzberichter-
stattung nach HGB erfolgen hingegen entsprechend 
den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs (HGB), 
des Aktiengesetzes (AktG), des Gesetzes über die Be-
aufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) 
und der Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen (RechVersV). 

Neben den Unterschieden in der Bewertung einzelner 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unterschei-
det sich auch die Struktur der Solvabilitätsübersicht 
von der Bilanzstruktur der RechVersV. Aus diesem 
Grund ist eine direkte Gegenüberstellung aller Bilanz-
positionen nicht vollständig möglich. Selbst bei iden-
tischer Bewertung können sich die Werte innerhalb 
der einzelnen Positionen aufgrund unterschiedlicher 
Grundgesamtheiten unterscheiden. 

Aktiva und Passiva, deren Restlaufzeit nicht mehr als 
ein Jahr beträgt, bewerten wir grundsätzlich mit dem 
Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag. Alle übri-
gen Posten in Fremdwährung bilanzieren wir mit ih-
rem Währungskurs am Buchungstag unter Beachtung 
des Niederstwertprinzips.
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D.1 Vermögenswerte 

Nachfolgend stellen wir die Grundlagen, Methoden 
und Hauptannahmen, auf die sich die Bewertung für 
Solvabilitätszwecke stützt, getrennt für jede Klasse 
von Vermögenswerten dar. Ferner erläutern wir die 
wesentlichen Unterschiede zur Bewertung nach HGB 
im Jahresabschluss. 

Die folgende Tabelle zeigt diese Vermögenswerte in 
der Solvabilitätsübersicht und der Finanzberichtser-
stattung nach HGB zum 31. Dezember 2025: 

 

      

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
    Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Geschäfts- oder Firmenwert   0 0
Abgegrenzte Abschlusskosten   0 0
Immaterielle Vermögenswerte  0 972 -972
Latente Steueransprüche  0 0 0
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen  0 0 0
Immobilien und Sachanlagen für den Eigenbedarf  14 14 0
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) 4.565.619 4.707.723 -142.104
 Immobilien (außer zur Eigennutzung)  12.522 7.680 4.842
 Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen  665.044 641.802 23.243
 Aktien  4.867 4.480 387
  Aktien - notiert 0 0 0
  Aktien - nicht notiert 4.867 4.480 387
 Anleihen  2.061.864 2.250.039 -188.175
  Staatsanleihen 971.126 1.065.421 -94.295
  Unternehmensanleihen 1.069.682 1.144.619 -74.936
  Strukturierte Schuldtitel 21.056 40.000 -18.944
  Besicherte Wertpapiere 0 0 0
 Organismen für gemeinsame Anlagen  1.793.649 1.776.723 16.927
 Derivate  670 0 670
 Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten  27.002 27.000 2
 Sonstige Anlagen  0 0 0
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  3.397.421 3.427.408 -29.987
Darlehen und Hypotheken  470.196 513.185 -42.989
 Policendarlehen  8.264 8.226 38
 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen  0 0 0
 Sonstige Darlehen und Hypotheken  461.931 504.959 -43.027
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von:  31.533 68.970 -37.436
 Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen 

Krankenversicherungen  0 0 0
  Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen 0 0 0
  Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen 0 0 0
 Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenver-

sicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versi-
cherungen  15.106 36.900 -21.794

  Nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen 95 7.696 -7.601
  Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebun-

denen Versicherungen 15.011 29.204 -14.193
 Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden  16.428 32.070 -15.642
Depotforderungen  3.397 3.534 -137
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern  48.072 281.039 -232.968
Forderungen gegenüber Rückversicherern  0 0 0
Forderungen (Handel, nicht Versicherung)  49.755 53.667 -3.913
Eigene Anteile (direkt gehalten)  0 0 0
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber 
noch nicht eingezahlte Mittel 

 
0 0 0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  222.666 222.666 0
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte  10.658 10.658 0
Vermögenswerte insgesamt 8.799.330 9.289.836 -490.506

Die folgenden Positionen sind keine Vermögensbe-
standteile der ERGO Vorsorge und werden daher nicht 
detailliert erläutert: 

• Überschuss bei den Altersversorgungs-
leistungen 
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• Aktien – notiert 

• Sonstige Anlagen 

• Nichtlebensversicherungen und nach Art der 
Nichtlebensversicherung betriebene Krankenver-
sicherungen 

• Nichtlebensversicherungen außer Krankenversi-
cherungen 

• Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene 
Krankenversicherung 

• Forderungen gegenüber Rückversicherern 

• Eigene Anteile (direkt gehalten) 

• In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Be-
träge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch 
nicht eingezahlte Mittel.  

Geschäfts- oder Firmenwert 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Geschäfts- oder Firmenwert   0 0

 
Gemäß den Gesetzesvorgaben gibt es in der Solvabili-
tätsübersicht keinen derivativen oder originären Ge-
schäfts- oder Firmenwert. 

Unter HGB besteht zum Bilanzstichtag kein derivativer 
oder originärer Geschäfts- oder Firmenwert. 
  

Abgegrenzte Abschlusskosten 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Abgegrenzte Abschlusskosten   0 0

 
In der Solvabilitätsübersicht besteht ein Aktivierungs-
verbot für abgegrenzte Abschlusskosten. Wir berück-
sichtigen diese bei der Bewertung der versicherungs-
technischen Rückstellungen.  

Die Aktivierung von Aufwendungen für den Abschluss 
von Versicherungsverträgen ist gemäß § 248 Abs. 1 
Nr. 3 HGB im handelsrechtlichen Abschluss verboten. 
Demnach erfolgt kein Ausweis.   

Immaterielle Vermögenswerte 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Immaterielle Vermögenswerte   972 -972

In der Solvabilitätsübersicht setzen wir nur immateri-
elle Vermögenswerte an, die einzeln veräußert wer-
den können. Zusätzlich muss nachgewiesen werden, 
dass für diese ein Preis an aktiven Märkten für ähnli-
che Vermögenswerte vorliegt. Ein Markt gilt als aktiv, 
sofern Transaktionen in ausreichender Häufigkeit und 
ausreichendem Umfang stattfinden und somit lau-
fend Kursinformationen zur Verfügung stehen. Tref-
fen diese Voraussetzungen zu, ist ein Ansatz zum 

Marktwert möglich. Anderenfalls bewerten wir imma-
terielle Vermögenswerte nach aufsichtsrechtlichen 
Bewertungsgrundsätzen mit null. 

Nach HGB bewerten wir immaterielle Vermögensge-
genstände mit den Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten. Diese sind um planmäßige lineare Abschrei-
bungen vermindert. Dabei legen wir die entspre-
chende voraussichtliche Nutzungsdauer zugrunde.  
  

Latente Steueransprüche 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Latente Steueransprüche 0 0 0
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Die Grundlage für die Ermittlung der latenten Steuern 
unter Solvency II ist Artikel 15 i. V. m. Artikel 9 DVO 
(EU) 2015/35. 

Für den Ansatz und die Bewertung von Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten sind gemäß Artikel 9 
Abs. 1 und Abs. 2 DVO die IFRS-Vorschriften maßgeb-
lich, sofern diese mit Artikel 75 der Richtlinie 
2009/138/EG im Einklang stehen. Da es sich bei laten-
ten Steuerforderungen um einen Vermögenswert 
handelt, werden auch für den Ansatz und die Bewer-
tung von latenten Steueransprüchen unter Solvency 
II die Vorschriften des International Accounting Stan-
dard (IAS) 12 angewendet. Weiterhin werden die ein-
schlägigen Auslegungsentscheidungen der BaFin be-
rücksichtigt. 

Die Berechnung der latenten Steueransprüche erfolgt 
anhand der Differenzen zwischen dem Ansatz und der 
Bewertung der Vermögenswerte gemäß Artikel 75 der 
Richtlinie 2009/138/EG und dem Ansatz und der Be-
wertung der Vermögenswerte zu Steuerzwecken. Für 
die Ermittlung der latenten Steuern werden individu-
elle Steuersätze angewendet. Am Bilanzstichtag be-
reits beschlossene Änderungen des Steuersatzes und 
der Steuergesetze werden beachtet. 

Latente Steueransprüche werden dann bilanziert, 
wenn Aktivposten in der Solvabilitätsübersicht niedri-
ger oder Passivposten höher anzusetzen sind als in 
der Steuerbilanz der ERGO Vorsorge und sich diese Dif-
ferenzen in der Zukunft mit steuerlicher Wirkung wie-
der ausgleichen werden (temporäre Differenzen).  

Latente Steueransprüche werden aktiviert, soweit 
ausreichend steuerpflichtige temporäre Differenzen 
bestehen, die sich erwartungsgemäß im gleichen 

Zeitraum auflösen werden wie die abziehbaren tem-
porären Differenzen. Sind darüber hinaus weitere ab-
ziehbare temporäre Differenzen vorhanden, werden 
latente Steueransprüche darauf nur insoweit ange-
setzt, als wahrscheinlich ist, dass künftige Gewinne im 
gleichen Zeitraum wie die Auflösung der abziehbaren 
temporären Differenzen zu erwarten sind. Hierzu wird 
eine 2-Jahres-Ergebnisplanung zugrunde gelegt. 

In der Solvabilitätsübersicht beliefen sich die aktiven 
latenten Steuern zum 31. Dezember 2025 auf  
198.046 (171.832) Tsd. €. Die passiven latenten Steu-
ern betrugen 384.837 (383.040) Tsd. €. Saldiert blieb 
ein Überschuss der passiven latenten Steuern in Höhe 
von 186.792 (211.208) Tsd. €.  

Weitere Erläuterungen der latenten Steuern finden 
sich im Abschnitt D.3 „Sonstige Verbindlichkeiten“ 
dieses Berichts unter „Latente Steuerschulden“. 

In der Handelsbilanz werden weder aktive noch pas-
sive latente Steuern angesetzt.  

Es besteht eine gewerbe- und körperschaftsteuerliche 
Organschaft zur ERGO Group. Die ERGO Group als Or-
ganträgerin bilanziert in Ausübung des Wahlrechts 
nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB im Geschäftsjahr aktive 
latente Steuern.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtlicher 
und handelsrechtlicher Bewertung entspricht somit 
dem Wertansatz nach Solvency II.  

Zum 31. Dezember 2025 bestanden bei der ERGO Vor-
sorge keine steuerlichen Verlustvorträge.   
 

Immobilien und Sachanlagen für den Eigenbedarf 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Immobilien und Sachanlagen für den Eigenbedarf 14 14 0

 
Zum Bilanzstichtag besaßen wir keine eigengenutzten 
Immobilien. 

Wir weisen hier die Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung aus. In der Solvabilitätsübersicht übernehmen 
wir im Sinne der Wesentlichkeit und Proportionalität 
für diese Position den Wertansatz nach IFRS.  

Die Anschaffungskosten werden über die geplante 
Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei Vorliegen einer Indikation überprüfen wir die ur-
sprünglich angesetzte Nutzungsdauer und Abschrei-
bungsmethode und nehmen gegebenenfalls Ab-
schreibungen auf einen niedrigeren Wert vor.  

Die unter den Sachanlagen ausgewiesenen Gegen-
stände bewerten wir mit den Anschaffungskosten, 
vermindert um die in Anlehnung an das Steuerrecht 
zulässigen Abschreibungen. Wir bewerten diese Posi-
tion wie in der HGB-Bilanz. 
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Immobilien (außer zur Eigennutzung) 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Immobilien (außer zur Eigennutzung) 12.522 7.680 4.842

 

Wir weisen hier konzerngenutzte Immobilien und 
Grundstücke sowohl in der Solvabilitätsübersicht als 
auch nach HGB aus. In der Solvabilitätsübersicht er-
folgt die Bewertung konzerngenutzter Immobilien 
und Grundstücke mit den beizulegenden Zeitwerten.  

Nach HGB erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten, vermindert um plan- und 
außerplanmäßige Abschreibungen. Zuschreibungen 
gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB erfolgten höchstens 
bis zu den Anschaffungskosten, sofern der Grund für 
den niedrigeren Wertansatz aus früheren Geschäfts-
jahren entfallen ist.

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen 
 

Vermögenswert  Solvency II HGB  Unterschied
  Tsd. € Tsd. €  Tsd. €

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen 665.044 641.802  23.243

  

Wir bewerten verbundene Unternehmen in der Solva-
bilitätsübersicht standardmäßig mit Marktpreisen, die 
an aktiven Märkten für identische Vermögensgegen-
stände notiert sind. Wenn keine Marktpreise vorlie-
gen, bewerten wir Unternehmen, die für die Konzern-
konsolidierung eine Solvabilitätsübersicht erstellen, 
mit unserem Anteil am Überschuss der Vermögens-
werte über die Verbindlichkeiten. Die Unternehmen, 
die nicht unter diese Vorgabe fallen, bewerten wir mit 
unserem Anteil am aktuellen Eigenkapital nach IFRS 
abzüglich eines dort eventuell bilanzierten Geschäfts- 
oder Firmenwerts und des Werts anderer immateriel-
ler Vermögenswerte sowie ausstehender Einlagen.  

Wir weisen Beteiligungen nach § 7 Nr. 4 VAG aus. Bei 
der Bestimmung eines verbundenen Unternehmens 
anhand der Kapitalbeteiligung (direkt oder im Wege 
der Kontrolle) berücksichtigen wir unseren prozentu-
alen Stimmrechtsanteil und unsere prozentuale Be-
teiligung am Grundkapital unabhängig von den 
Stimmrechten. Wenn einer der beiden Anteile mehr 
als 20 % beträgt, behandeln wir dieses Unternehmen 
in der Solvabilitätsübersicht als verbundenes Unter-
nehmen. 

Weitere Beteiligungen setzen wir auf Basis des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit mit dem jeweiligen für 
IFRS ermittelten Marktwert an. Sofern eine Bewertung 
mit notierten Marktpreisen nicht möglich ist, setzen 
wir auch Beteiligungen mit dem anteiligen Über-
schuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkei-
ten aus ihrer Solvabilitätsübersicht bei der Mutterge-
sellschaft an. 

Für keines unserer verbundenen Unternehmen und 
keine unserer Beteiligungen liegt ein Marktpreis, bei-
spielsweise Börsenkurs, an aktiven Märkten vor. 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Be-
teiligungen haben wir nach HGB mit den Anschaf-
fungskosten bzw. mit den ihnen beizulegenden nied-
rigeren Wertansätzen bewertet.   

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtlicher 
und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich durch 
die unterschiedlichen Bewertungsmethoden (Zeit-
wert und Anschaffungskosten) und ist auf die derzeit 
tendenziell höher liegenden Marktwerte zurückzufüh-
ren.   

Aktien – notiert und nicht notiert 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Aktien  4.867 4.480 387

 Aktien - notiert  0 0 0

 Aktien - nicht notiert 4.867 4.480 387

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir Aktien mit 
ihren beizulegenden Zeitwerten. Sofern Preisnotie-
rungen auf aktiven Märkten wie der Börse verfügbar 
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sind, setzen wir diese an. Sofern keine Marktwerte ver-
fügbar sind, erfolgt die Bewertung anhand von Bewer-
tungsmodellen, bei denen wir so weit wie möglich be-
obachtbare Marktparameter verwenden. 

Anteile an Versicherungsunternehmen, die unter die 
Solvency-II-Vorschriften fallen, bewerten wir mit un-
serem Anteil am Überschuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten in der jeweiligen aktuell 
verfügbaren Solvabilitätsübersicht. 

Weitere Anteile an Nicht-Versicherungsunterneh-
men, hier keine strategischen Beteiligungen, bewer-
ten wir auf Basis des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit mit dem jeweiligen Marktwert, der für die Be-
wertung nach IFRS herangezogen wird. Für keines die-
ser Unternehmen wird eine Bilanz nach IFRS erstellt. 

Aktien haben wir unter HGB zu Anschaffungskosten 
angesetzt. Sie sind mit einem niedrigeren Börsenkurs 
bewertet, soweit die wie Anlagevermögen gehalte-
nen Wertpapiere einer dauerhaften und die wie Um-
laufvermögen geführten Wertpapiere auch einer vo-
rübergehenden Wertminderung unterliegen. Wir ha-
ben von der Wahlmöglichkeit des § 341 b Abs. 2 HGB 
Gebrauch gemacht, nach der die zur dauernden Ver-
mögensanlage bestimmten Wertpapiere nach den für 
Anlagevermögen geltenden Vorschriften bewertet 
werden können.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich 
durch die unterschiedlichen Bewertungsmethoden 
(Zeitwert und Anschaffungskosten) und ist auf die 
derzeit tendenziell höher liegenden Marktwerte zu-
rückzuführen. 

Anleihen 
     

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied

   Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Anleihen  2.061.864 2.250.039 -188.175

 Staatsanleihen  971.126 1.065.421 -94.295

 Unternehmensanleihen  1.069.682 1.144.619 -74.936

 Strukturierte Schuldtitel  21.056 40.000 -18.944

 Besicherte Wertpapiere  0 0 0

 
In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir an Börsen 
notierte Anleihen mit der jeweiligen Preisnotierung 
zum Bilanzstichtag an der Börse, soweit wir diese als 
aktiven Markt einstufen. 

Sofern keine Preisnotierungen auf aktiven Märkten 
verfügbar sind, erfolgt die Bewertung anhand von Be-
wertungsmodellen, bei denen wir so weit wie möglich 
beobachtbare Marktparameter verwenden. Hierzu 
verwenden wir für das zu bewertende Finanzinstru-
ment Parameter, die am Markt – direkt oder indirekt – 
zu beobachten sind, bei denen es sich jedoch nicht um 
notierte Marktpreise handelt. Sofern das Instrument 
eine festgelegte Vertragslaufzeit besitzt, müssen die 
für die Bewertung verwendeten Parameter über die 
gesamte Vertragslaufzeit des Instruments beobacht-
bar sein. Außerdem nutzen wir für einige Kapitalanla-
gen Werte von Preisanbietern, bei denen nicht nach-
weisbar ist, dass diese auf Basis tatsächlicher Markt-
transaktionen zustande gekommen sind. Im Wesent-
lichen wenden wir dieses Vorgehen bei Inhaber-
schuldverschreibungen und Rentenfonds, Schuld-
scheindarlehen und Pfandbriefen an. 

Bei weiteren Kapitalanlagen verwenden wir auch Be-
wertungsmethoden, die auf nicht am Markt be-
obachtbaren Parametern basieren. Dies ist nur zuläs-
sig, sofern keine beobachtbaren Marktdaten verfüg-
bar sind. Die verwendeten Parameter spiegeln unsere 

Annahmen darüber wider, welche Einflussgrößen die 
Marktteilnehmer bei der Preissetzung berücksichtigen 
würden. Wir verwenden dazu die besten verfügbaren 
Informationen, einschließlich unternehmensinterner 
Daten. 

Wir überprüfen regelmäßig zu jedem Quartalsstich-
tag, ob die Zuordnung unserer Kapitalanlagen zu den 
Leveln der Bewertungshierarchie noch zutreffend ist. 
Sofern sich Veränderungen bei der Basis für die Be-
wertung ergeben haben, weil beispielsweise ein Markt 
nicht mehr aktiv ist oder weil bei der Bewertung auf 
Parameter zurückgegriffen wurde, die eine andere Zu-
ordnung erforderlich machen, nehmen wir die erfor-
derlichen Anpassungen vor. 

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir hier zusätzlich 
die noch nicht fälligen Zinsforderungen zu den Wert-
papieren, Inhaberschuldverschreibungen, Namens-
schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen 
aus. 

Nach HGB bewerten wir Anleihen zu den Anschaf-
fungskosten oder wir legen ihnen den niedrigeren 
Börsen- oder Marktwert am Bilanzstichtag zugrunde. 
Namensschuldverschreibungen sind dagegen mit 
dem Nennbetrag bewertet. Agio- und Disagiobeträge 
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(Aufgeld und Abgeld) werden durch aktive und pas-
sive Rechnungsabgrenzungsposten über die Laufzeit 
der Namensschuldverschreibungen verteilt. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen Aufsichtsrecht und 
Handelsrecht ergibt sich durch niedrigere Marktwerte. 
Aufgrund des aktuell höheren Zinsumfelds liegen die 

Marktwerte von schon länger im Portfolio vorhande-
nen Positionen, und damit die Werte in der Solvabili-
tätsübersicht, zum Teil deutlich unter den HGB-Bilanz-
werten. Anteilige noch nicht fällige Zinsforderungen 
sind in der Solvabilitätsübersicht in dieser Position 
enthalten. In der HGB-Bilanz weisen wir diese als Zins-
forderungen aus.   

Organismen für gemeinsame Anlagen 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Organismen für gemeinsame Anlagen 1.793.649 1.776.723 16.927

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) sam-
meln das Kapital der Anleger und legen es nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung in ein Portfolio verschie-
dener Vermögenswerte an. Im Wesentlichen weisen 
wir hier unsere Investmentfonds, auch Spezialfonds, 
aus. 

In der Regel erfolgt die Bewertung in der Solvabilitäts-
übersicht anhand von zum Bilanzstichtag vorliegen-
den Preisnotierungen an der Börse oder anhand von 
Preisen externer Anbieter. Bei der Bewertung der Spe-
zialfonds wird der Rücknahmepreis, der Net Asset Va-
lue, ermittelt, wobei die Aktiva und Passiva der Fond-
bestände den Bewertungen des Direktbestandes fol-
gen. 

Nach HGB bewerten wir OGA zu Anschaffungskosten. 
Sie sind mit einem niedrigeren Börsenkurs oder einem 
entsprechenden Renditekurs bewertet, soweit die wie 
Anlagevermögen gehaltenen Wertpapiere einer dau-
erhaften und die wie Umlaufvermögen geführten 
Wertpapiere auch einer vorübergehenden Wertmin-
derung unterliegen. Wir haben von der Wahlmöglich-
keit des § 341b Abs. 2 Satz 1 HGB Gebrauch gemacht, 
nach dem die zu der dauernden Vermögenslage be-
stimmten Wertpapiere nach den für Anlagevermögen 
geltenden Vorschriften bewertet werden können. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich 
durch die unterschiedlichen Bewertungsverfahren. 
  

Derivate 
Vermögenswert  Solvency II  HGB Unterschied
  Tsd. €  Tsd. € Tsd. €

Derivate 670  0 670

 

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir Derivate 
mit ihrem beizulegenden Zeitwert. Sofern Preisnotie-
rungen auf aktiven Märkten wie der Börse verfügbar 
sind, setzen wir diese an. Sofern keine Marktwerte ver-
fügbar sind, erfolgt die Bewertung anhand von Bewer-
tungsmodellen, bei denen wir so weit wie möglich be-
obachtbare Marktparameter verwenden. 

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir Derivate mit 
einem positiven Marktwert aus. 

Nach HGB weisen wir zum 31. Dezember 2025 einen  
Wert von null aus, da es sich um schwebende Ge-
schäfte handelt. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtlicher 
und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich durch 
die unterschiedlichen Bewertungsverfahren.

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge 3.397.421 3.427.408 -29.987
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Bei Vermögenswerten für index- und fondsgebun-
dene Verträge handelt es sich um Anlagen der Versi-
cherungsnehmer aus fondsgebundenen Lebensversi-
cherungen.  

Die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inha-
bern von Lebensversicherungspolicen sind in der HGB-

Bilanz und in der Solvabilitätsübersicht mit dem bei-
zulegenden Zeitwert angesetzt.   

Der Unterschiedsbetrag ist auf eine RV-Index-Partizi-
pation zurückzuführen, welche unter Solvency II als 
Rückversicherung behandelt wird. 

Darlehen und Hypotheken 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied

   Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Darlehen und Hypotheken  470.196 513.185 -42.989

 Policendarlehen  8.264 8.226 38

 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen  0 0 0

 Sonstige Darlehen und Hypotheken  461.931 504.959 -43.027

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir Darlehen 
und Hypotheken mit ihren beizulegenden Zeitwerten, 
anhand von Bewertungsmodellen, bei denen wir so 
weit wie möglich beobachtbare Marktparameter ver-
wenden. Den unter sonstigen Darlehen ausgewiese-
nen Cash-Pool bewerten wir mit dem Nennwert. 

In der HGB-Bilanz bewerten wir Hypotheken und Dar-
lehen mit Anschaffungskosten. Differenzbeträge zwi-
schen den Anschaffungskosten und dem Rückzah-
lungsbetrag haben wir jährlich unter der Anwendung 

der kapitalmarktabhängigen Effektivzinsmethode 
amortisiert. Bei Endfälligkeit entsprechen die Bilanz-
werte den Nennwerten. Der Cash-Pool wird nach HGB 
ebenfalls mit dem Nennwert bewertet. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen Aufsichtsrecht und 
Handelsrecht ergibt sich durch die Marktwerte, die in 
der Regel über den entsprechenden fortgeführten An-
schaffungskosten liegen, welche nach Handelsrecht 
als Obergrenze der Bewertung angesetzt werden. 
  

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen  
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied

   Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen  31.533 68.970 -37.436

 Nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen  95 7.696 -7.601

 
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexge-
bundenen Versicherungen  15.011 29.204 -14.193

 Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden  16.428 32.070 -15.642

 

Die Bilanzierung einforderbarer Beträge aus Rückver-
sicherungsverträgen in der Solvabilitätsübersicht und 
nach handelsrechtlichen Vorschriften beschreiben wir 

im Abschnitt D.2 „Versicherungstechnische Rückstel-
lungen“.   

Depotforderungen 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Depotforderungen  3.397 3.534 -137

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir Depotfor-
derungen mit ihren beizulegenden Zeitwerten. Den 
Stand der Depots zum Bilanzstichtag diskontieren wir 
auf Basis der angenommenen Zahlungsströme hin-
sichtlich Zeit und Währung. Die Annahmen hierfür 
korrespondieren mit den Annahmen der mit den De-
pots verbundenen übernommenen versicherungs-
technischen Rückstellungen. Das individuelle Ausfall-
risiko des abgebenden Erstversicherers, der Gegen-

partei, berücksichtigen wir durch eine negative An-
passung. Die hierbei angewandte Ausfallwahrschein-
lichkeit leiten wir aus den externen Ratings anerkann-
ter Agenturen (External Credit Assessment Institu-
tion) ab.  

In der HGB-Bilanz bewerten wir Depotforderungen mit 
dem Nennbetrag. 
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Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtlicher 
und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich durch 

den unterschiedlichen Wert in der Solvabilitätsüber-
sicht aufgrund der Berücksichtigung des Ausfallrisi-
kos.   

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied

  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern 48.072 281.039 -232.968

 
In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position unsere Forderungen gegenüber Versiche-
rungsnehmern und Vermittlern aus dem selbst abge-
schlossenen Versicherungsgeschäft aus. Ebenfalls 
enthalten sind Forderungen gegenüber Versicherun-
gen. Diese betreffen überfällige Abrechnungsforde-
rungen aus dem übernommenen Rückversicherungs-
geschäft. Ein Betrag ist dann als überfällig zu betrach-
ten, wenn der vertraglich vereinbarte Fälligkeitster-
min überschritten ist. 

Aus Gründen der Wesentlichkeit verzichten wir bei 
diesen sehr kurzfristigen Forderungen auf eine Dis-
kontierung.  

Nach HGB und in der Solvabilitätsübersicht bewerten 
wir die Forderungen grundsätzlich mit dem Nennwert 
unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos. 

Bei Forderungen gegenüber Versicherungsnehmern 
und Vermittlern berücksichtigen wir das Ausfallrisiko 
bei Schuldnern im Mahnverfahren und bei den übri-
gen Forderungen aus der HGB-Bilanz mit dem Durch-
schnitt der letzten drei Jahre bei den Pauschalwertbe-
richtigungen und den Einzelwertberichtigungen. Das 
individuelle Ausfallrisiko der Abrechnungsforderun-
gen berücksichtigen wir durch eine negative Anpas-
sung. Die hierbei angewandte Ausfallwahrscheinlich-
keit leiten wir aus den externen Ratings anerkannter 
Agenturen ab. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Solvabilitäts-
übersicht und HGB resultiert im Wesentlichen aus 
dem unterschiedlichen Ausweis der nicht fälligen For-
derungen gegenüber dem Versicherungsnehmer. In 
der Solvabilitätsübersicht sind diese eine weitere Teil-
komponente des Besten Schätzwerts für die versiche-
rungstechnischen Rückstellungen.   

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 49.755 53.667 -3.913

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position alle weiteren Forderungen aus. Hierzu gehö-
ren unter anderem Steuerforderungen und Forderun-
gen gegenüber verbundenen Unternehmen.  

An dieser Stelle zeigen wir auch die Aktivierung des 
Erstattungsanspruchs nach HGB gegenüber der ERGO 
Group. Die ERGO Group hat mit unserer Gesellschaft 
den Schuldbeitritt zu Pensionszusagen vereinbart. Sie 
bilanziert die dafür von uns erhaltenen Deckungsmit-
tel sowie die Pensionsrückstellungen und erfüllt im 
Außenverhältnis sämtliche Pensionsverpflichtungen. 
Daher besteht diese Forderung nur in der Solvabili-
tätsübersicht. Das Ausfallrisiko der ERGO Group schät-
zen wir als nicht wesentlich ein. Aus diesem Grund 
nehmen wir keine negative Anpassung des Forde-
rungsbetrags vor. 

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir die noch nicht 
fälligen Zinsforderungen von Inhaberschuldverschrei-
bungen, Namensschuldverschreibungen und Schuld-
scheindarlehen unter den Anleihen aus. 

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir die Forde-
rungen grundsätzlich zu ihrem beizulegenden Zeit-
wert. Aus Gründen der Wesentlichkeit verzichten wir 
bei Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu ei-
nem Jahr auf eine Diskontierung. Forderungen mit ei-
ner Restlaufzeit von über einem Jahr diskontieren wir 
auf Basis der Restlaufzeit und Währung. Das Ausfall-
risiko der Forderungen berücksichtigen wir – neben 
dem bereits nach HGB abgeleiteten Durchschnitt der 
angesetzten Einzelwertberichtigungen – durch eine 
negative Anpassung. Die hierbei eingehende Ausfall-
wahrscheinlichkeit leiten wir – wenn möglich – aus 
den externen Ratings anerkannter Agenturen ab. Bei 
einem Großteil der Forderungen sind keine externen 
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Ratings von anerkannten Ratingagenturen vorhan-
den. Für diese Forderungen verwenden wir die 
schlechteste Bonitätseinstufung. 

Nach HGB bilanzieren wir die Forderungen grundsätz-
lich zum Nennwert, gegebenenfalls abzüglich geleis-
teter Tilgungen und unter Abzug von Einzelwertbe-
richtigungen.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich 
zum einen aus den unterschiedlichen Bewertungs-

methoden. Zum anderen wird die Aktivierung des Er-
stattungsanspruchs ausschließlich in der Solvabili-
tätsübersicht ausgewiesen und die IFRS-Umbewer-
tung aus den Pensionsverpflichtungen mit den Ver-
bindlichkeiten gegenüber der ERGO Group AG saldiert. 
Hieraus ergibt sich ein Überhang der Forderungen. In 
der HGB-Bilanz hingegen werden die Pensionsver-
pflichtungen aufgrund des Schuldbeitritts vollständig 
bei der ERGO Group AG bilanziert. Nach HGB weisen 
wir die Zinsforderungen unter der Position Forderun-
gen (Handel, nicht Versicherungen) aus.  
 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 222.666 222.666 0

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir diese Posi-
tionen, im Wesentlichen Bargeldbestände und lau-
fende Guthaben bei Kreditinstituten, analog zu IFRS 
mit ihrem Nennwert. Das Ausfallrisiko berücksichti-
gen wir durch eine regelmäßige Überprüfung der 
Werthaltigkeit und daraus folgende notwendige Ab-
schreibung. 

Nach HGB bewerten wir diese ebenfalls mit dem 
Nennwert. 

Es ergibt sich keinen Unterschiedsbetrag zwischen 
Aufsichtsrecht und Handelsrecht. 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte 
  

Vermögenswert  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte 10.658 10.658 0

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position alle weiteren Vermögensgegenstände aus, 
die nicht den oben genannten Positionen zuordenbar 
sind.  

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um voraus-
gezahlte Versicherungsleistungen. Wir bewerten 
diese Positionen in der Solvabilitätsübersicht analog 

zur IFRS-Bilanz mit den Anschaffungskosten unter Be-
rücksichtigung erforderlicher Wertberichtigungen. 

Nach HGB bewerten wir die sonstigen Vermögensge-
genstände ebenfalls mit den Anschaffungskosten un-
ter Berücksichtigung erforderlicher Wertberichtigun-
gen.  
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D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen

Die folgende Tabelle zeigt die Werte der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen je Geschäftsbe-
reich in der Solvabilitätsübersicht:

Versicherungstechnische Rückstellungen für Erst- und Rückversicherungsgeschäft nach Art der 
Lebensversicherung und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung 2025 

 

  

Art des Versicherungsgeschäfts Geschäftsbereich Bester Risikomarge Versicherungs-

  Schätzwert  technische
    Rückstellung
  in Tsd. € in Tsd. € in Tsd. €

Nach Art der Lebensversicherung Verträge mit Optionen  

betriebene Krankenversicherung oder Garantien -305.281 13.960 -291.321

Lebensversicherung außer Versicherung mit Über-   

Krankenversicherung, einschl. schussbeteiligung 4.560.436 101.840 4.662.276

fondsgebundenes Geschäft Index- und fondsgebun- 

dene Versicherung 2.671.685 47.883 2.719.568

Gesamt  6.926.840 163.683 7.090.523

Versicherungstechnische Rückstellungen – 
Allgemein 

Die betriebenen Geschäftsbereiche sind in Abschnitt 
A.1 „Geschäftstätigkeit“ beschrieben. 

In der Solvabilitätsübersicht sind für sämtliche Versi-
cherungsverpflichtungen gegenüber Versicherungs-
nehmern und Anspruchsberechtigten versicherungs-
technische Rückstellungen zu bilden. Diese sind auf 
vorsichtige, verlässliche und objektive Art und Weise 
zu berechnen. 

Aufgrund des Geschäftsumfangs und der angebote-
nen Produkte liegen keine versicherungstechnischen 
Rückstellungen im Geschäftsbereich aktive Kranken-
rückversicherung vor. 

Zusatzversicherungen ordnen wir dem Geschäftsbe-
reich der Hauptversicherung zu. 

Die ERGO Vorsorge verwendet das unternehmensindi-
viduelle stochastische Unternehmensmodell (SUM) 
zur Berechnung der versicherungstechnischen Rück-
stellungen. Dabei berechnen wir die versicherungs-
technischen Rückstellungen für die ERGO Vorsorge 
gesamthaft. Anschließend verteilen wir den Gesamt-
wert mittels Schlüsselung auf die Geschäftsbereiche 
(überschussberechtigt, fondsgebunden und Kranken-
versicherung). 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen der 
ERGO Vorsorge berechnen wir ausschließlich als Bes-
ten Schätzwert zuzüglich Risikomarge. Grund dafür ist 
die Struktur der Verpflichtungen. 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen der ak-
tiven Lebensrückversicherung berechnen sich aus 
dem Marktwert der Depotforderungen, vermindert 
um den Marktwert des Rückversicherungsergebnis-
ses. Den Marktwert des Rückversicherungsergebnis-
ses berechnen wir aus den Zahlungsströmen der Ze-
denten. Diese diskontieren wir mit der maßgeblichen 
risikolosen Zinsstrukturkurve.  

Die versicherungstechnischen Rückstellungen im Ge-
schäftsbereich Krankenversicherung spiegeln im We-
sentlichen die Verpflichtungen aus eingetretenen 
Leistungsfällen wider. Grund hierfür ist, dass diese 
Versicherungen keinen Sparanteil enthalten. 

Versicherungstechnische Rückstellungen – 
Bester Schätzwert 

Den besten Schätzwert einer versicherungstechni-
schen Rückstellung berechnen wir, indem wir alle re-
levanten versicherungstechnischen Zahlungsströme 
mit dem SUM stochastisch und dynamisch projizieren 
und mit der jeweils maßgeblichen risikolosen Zins-
strukturkurve diskontieren. Dazu werden unter ande-
rem berücksichtigt: 

• Prämienzahlungen und damit in Zusammenhang 
stehende Zahlungsströme 

• Zahlungen an Versicherungsnehmer und An-
spruchsberechtigte, einschließlich künftiger 
Überschussbeteiligungen 

• Sämtliche bei der Bedienung der Versicherungs-
verpflichtungen anfallenden Aufwendungen 
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Für die Berechnung der versicherungstechnischen 
Cashflows leiten wir realistische Rechnungsgrundla-
gen her. Die Rechnungsgrundlagen beziehen sich un-
ter anderem auf Sterblichkeit, Invalidität, Storno, Kos-
ten sowie das dynamische Kundenverhalten. Das dy-
namische Kundenverhalten besteht im SUM nur aus 
den materiell relevanten Optionen zu Rückkauf und 
Kapitalwahlrecht. Dynamisches Kundenverhalten ist 
bei fondsgebundenem Geschäft nicht nachweisbar. 
Grundlage für die Herleitung der realistischen Rech-
nungsgrundlagen sind Analysen der historischen Da-
ten. Wir analysieren das frühere Verhalten der Versi-
cherungsnehmer und bewerten das erwartete Verhal-
ten prospektiv. Dabei verwenden wir etablierte aktua-
rielle Methoden. 

Wir wenden im Modell die realistischen Rechnungs-
grundlagen auf den modellierten Vertragsbestand 
der ERGO Vorsorge an. Das Berechnungsergebnis ist 
der Beste Schätzwert für die versicherungstechni-
schen Rückstellungen. Der modellierte Vertragsbe-
stand besteht aus einer Gruppierung des gesamten 
Versicherungsbestandes unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Bedingungen: 

1. Die Risiken der Verträge aus einer Gruppe 
dürfen sich nicht signifikant in ihrer Art un-
terscheiden. 

2. Das Gruppieren darf nicht das zugrundelie-
gende Risiko oder die Kosten der einzelnen 
Verträge verfälschen. 

3. Die Gruppierung liefert ungefähr den glei-
chen Besten Schätzwert wie eine Berech-
nung auf Basis der einzelnen Verträge. Dies 
gilt speziell im Hinblick auf die eingebetteten 
finanziellen Garantien und vertraglichen Op-
tionen. 

Nach Kontrollen und Überprüfungen bestätigen wir, 
dass die vorgenommenen Gruppierungen angemes-
sen sind. 

Die Projektionsdauer beträgt 60 Jahre. Die dann noch 
nicht abgewickelten Bestände berücksichtigen wir im 
Besten Schätzwert auf geeignete Art und Weise. 

Das SUM simuliert eine Vielzahl von möglichen Ent-
wicklungen des Unternehmens auf Basis von Kapital-
marktszenarien. Im Modell sind dynamische Ent-
scheidungsregeln hinterlegt, sodass diese an den je-
weiligen Kapitalmarkt angepasst sind. Die dynami-
schen Entscheidungsregeln beschränken sich aus 
Gründen der Komplexitätsreduktion auf die wesentli-
chen Zielgrößen. 

Bei der Berechnung des Besten Schätzwerts beziehen 
wir zukünftige Managementmaßnahmen ein. Diese 
klassifizieren wir wie folgt: 

• Maßnahmen in der Ausschüttungspolitik 
(an Aktionär und Versicherungsnehmer) 

• Maßnahmen im Rahmen der Kapitalan-
lagestrategie (zum Beispiel Neuanlage-
strategie sowie Obergrenzen in den in-
dexgebundenen Asset-Klassen) 

• Maßnahmen zum Bestands- und Pro-
duktmanagement der Passivseite 

• Maßnahmen im Rahmen der Sicher-
heitsmittel- und Bilanzpolitik 

Die in den Versicherungsprodukten enthaltenen Ga-
rantien und Optionen werden im Modell stochastisch 
und dynamisch bewertet. Sie sind ein Teil der Position 
Bester Schätzwert.  

Wir weisen den Besten Schätzwert gemäß der Brutto-
methode aus, also ohne Abzug der aus Rückversiche-
rungsverträgen einforderbaren Beträge. Den Besten 
Schätzwert der aus Rückversicherungsverträgen ein-
forderbaren Beträge berechnen wir nach Solvency II 
gesondert. 

Versicherungstechnische Rückstellungen – 
Risikomarge 

Die Risikomarge ist der Betrag, den ein Versicherungs-
unternehmen über den Erwartungswert der versiche-
rungstechnischen Verpflichtungen hinaus verlangen 
würde, um diese zu übernehmen. Das heißt: Die Risi-
komarge ist grundsätzlich so zu ermitteln, dass sie die 
Kosten der Bereitstellung von Eigenmitteln in Höhe 
der zur Abwicklung der Verpflichtungen erforderli-
chen Solvenzkapitalanforderungen über den gesam-
ten Abwicklungszeitraum umfasst. 

Die Risikomarge berechnen wir auf Basis des versiche-
rungstechnischen und des operationellen Risikos so-
wie des Ausfallrisikos, bestehend aus Forderungen 
aus dem Versicherungsgeschäft. Zur Berechnung der 
Risikomarge nehmen wir eine Projektion der zukünfti-
gen Solvenzkapitalanforderungen aus den genannten 
Risiken vor. Dazu werden individuelle Risikotreiber zur 
Erstellung der jeweiligen Projektion der Solvenzkapi-
talanforderung pro Risiko-Untermodul verwendet, 
welche dann als zukünftige Solvenzkapitalanforde-
rungen gemäß Standardformel aggregiert werden. 

Die zukünftigen Solvenzkapitalanforderungen diskon-
tieren wir mit der risikofreien Basiszinskurve je Wäh-
rung. Die Risikomarge beträgt 6 % der diskontierten 
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zukünftigen Solvenzkapitalanforderungen. Wir vertei-
len sie auf die einzelnen Geschäftsbereiche. Der Ver-
teilungsschlüssel hierfür ist die aktuelle Solvenzkapi-
talanforderung je Geschäftsbereich. 

Unsicherheit bei der Berechnung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen 

Da ein Modell nach Definition eine Abstraktion der 
Wirklichkeit ist, sind Vereinfachungen bei der Model-
lierung erlaubt. 

Ein Modell ist daher mit Unsicherheiten behaftet und 
es bestehen Abhängigkeiten von den getroffenen An-
nahmen.  

Außerdem können in einem sich stetig ändernden 
Umfeld Modelländerungen und -anpassungen not-
wendig werden. Eine laufende Weiterentwicklung des 
Modells hinsichtlich Methoden und Annahmen wird 
daher grundsätzlich für sinnvoll erachtet und im Rah-
men des Modelländerungsprozesses berücksichtigt.  

Die Vereinfachungen betreffen die ökonomischen und 
nicht ökonomischen Annahmen, Managementmaß-
nahmen sowie Maßnahmen zum zukünftigen Verhal-
ten von Versicherungsnehmern. 

Wir begründen unsere Annahmen anhand aktuariel-
ler Methoden und orientieren uns unter anderem an 
den Veröffentlichungen der BaFin sowie der Deut-
schen Aktuarsvereinigung e. V. (kurz: DAV).  

Auch mit den getroffenen Vereinfachungen bilden wir 
den Wert und das Risiko des Lebensversicherungsge-
schäfts der ERGO Vorsorge adäquat ab. 

Die Vereinfachungen im Modell untersuchen wir re-
gelmäßig im Rahmen von internen und externen 
Überprüfungen auf ihre Angemessenheit. Auf diese 
Weise wird ihre Angemessenheit sichergestellt. Die 
Unsicherheiten werden so dauerhaft begrenzt 

-Bewertungs- und Ausweisunterschiede zwischen Solvency II und HGB 

Die folgende Tabelle vergleicht die versicherungs-
technischen Rückstellungen brutto nach HGB mit de-
nen nach Solvency II: 

 

Art des Versicherungsgeschäfts Geschäftsbereich Solvency II HGB Unterschied

  in Tsd. € in Tsd. € in Tsd. €

Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherung 
Verträge mit Op-
tionen oder Ga-
rantien 

-291.321 279.369  -570.690

Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebunde-
nes Geschäft 

     
Versicherung mit 
Überschussbetei-
ligung 

4.662.276 4.652.026 10.250

Index- und 
fondsgebundene 
Versicherung 

2.719.568 3.938.013 -1.218.445

Gesamt  7.090.523 8.869.408 -1.778.885

 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen nach 
HGB gliedern sich in die Rückstellung für Beitragsüber-
träge, die Deckungsrückstellung (inklusive der fonds-
gebundenen), der Rückstellung für noch nicht abge-
wickelte Versicherungsfälle und in die Rückstellung 
für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung.  

Die versicherungstechnischen Rückstellungen sind 
nach HGB gemäß den Wertverhältnissen am Ab-
schlussstichtag bewertet.  

Die HGB-Deckungsrückstellung für überschussberech-
tigtes Geschäft berechnen wir einzelvertraglich pros-
pektiv mit dem Rechnungszins. Dabei berücksichtigen 
wir die Zinszusatzreserve und die Reserveauffüllung. 
Die Deckungsrückstellung der fondsgebundenen Le-

bensversicherungen errechnen wir nach der retro-
spektiven Methode. Hierzu bewerten wir die vorhan-
denen Anteileinheiten der einzelnen Versicherungen 
am Bilanzstichtag zum Zeitwert. Für Versicherungen, 
deren Rechnungszins über dem Referenzzinssatz 
liegt, stellen wir eine entsprechende Zinszusatzre-
serve. Diese ist Teil der Deckungsrückstellung. Die ein-
maligen Abschlussaufwendungen beitragspflichtiger 
Versicherungen berücksichtigen wir unter Beachtung 
der handels- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
durch Zillmerung der Deckungsrückstellung. Bei Tari-
fen, die eine Verteilung der Abschlussvergütungen 
über die Laufzeit des Vertrags vorsehen, wird die De-
ckungsrückstellung nicht gezillmert. 

Die HGB-Deckungsrückstellung jeder Versicherung 
wird mindestens in Höhe des jeweiligen garantierten 
Rückkaufswertes angesetzt. 
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Der Ausweis erfolgt nach HGB gemäß der Nettome-
thode. Das heißt: Auf der Passivseite wird der Anteil 
des Rückversicherers vom entsprechenden Bruttobe-
trag subtrahiert. Nach HGB werden für in Rückde-
ckung gegebene Versicherungen die Rechnungs-
grundlagen der Erstversicherung beibehalten. Für in 
Rückdeckung übernommene und die daraus weiter 
rückgedeckten Versicherungen richtet sich die De-
ckungsrückstellung nach den Angaben der Vorversi-
cherer. 

Nach Solvency II sind für die versicherungstechni-
schen Rückstellungen Marktwerte zu bestimmen. 
Hierzu sind die erwarteten zukünftigen versiche-
rungstechnischen Zahlungsströme auf Basis realisti-
scher Rechnungsgrundlagen (2. Ordnung) als Bester 
Schätzwert zu berechnen. Die Rückstellungen werden 
nach Solvency II prospektiv berechnet, sodass bei 
fondsgebundenen Rentenversicherungen zusätzlich 
der Übergang in die Rentenbezugszeit (mit Hilfe von 
Übergangswahrscheinlichkeiten hergeleitet über 
Best-Estimate-Annahmen) und die damit verbundene 
Umwandlung in eine konventionelle Rückstellung be-
rücksichtigt wird. Die konventionellen Rückstellungen 
unter Solvency II werden zudem anders als die HGB-
Deckungsrückstellung mit Best-Estimate-Annahmen 
bzgl. Zins und Biometrie und unter Berücksichtigung 
des Zeitwerts der Optionen und Garantien bestimmt.  

Nach HGB werden die versicherungstechnischen 
Rückstellungen (Deckungsrückstellung) dagegen mit 
den tariflichen Rechnungsgrundlagen (1. Ordnung) 
errechnet. Gegebenenfalls nehmen wir Anpassungen 
vor, wenn neuere Erkenntnisse zu den Rechnungs-
grundlagen vorliegen. Zudem unterscheiden sich 
auch die angesetzten Diskontierungen zwischen HGB 
und Solvency II. Darüber hinaus werden die versiche-
rungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II 
nach der Bruttomethode, nach HGB dagegen nach der 
Nettomethode ausgewiesen. 

Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen entspricht unter Solvency II dem aktuellen Be-

trag, den Versicherungsunternehmen zahlen müss-
ten, wenn sie ihre Versicherungsverpflichtungen un-
verzüglich auf ein anderes Versicherungsunterneh-
men übertragen würden.  

Dadurch werden implizit künftig erwartete Gewinne 
berücksichtigt. Hierdurch werden die Rückstellungen 
gegenüber HGB reduziert. 

Die Beitragsüberträge und die sonstigen versiche-
rungstechnischen Rückstellungen gibt es unter 
Solvency II nicht als separate Positionen. Sie fließen 
in den Besten Schätzwert ein. Dies trifft auch auf das 
Ansammlungsguthaben der Versicherungsnehmer 
zu. Nach HGB ist es in der Position Sonstige Verbind-
lichkeiten enthalten, bei Solvency II hingegen geht es 
ebenfalls in den Besten Schätzwert ein. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Versicherungs-
nehmern aus freier RfB und Schlussüberschussanteil-
fonds werden unter Solvency II ökonomisch umbe-
wertet. Sie werden als Surplus Funds den Eigenmitteln 
zugeordnet.  

Die Aufwände aus passiver Rückversicherung wirken 
erhöhend auf die versicherungstechnischen Rückstel-
lungen nach Solvency II. Die einforderbaren Beträge 
aus passiver Rückversicherung werden in der Solvabi-
litätsübersicht aktiviert. Die Rückversicherung beein-
flusst die versicherungstechnischen Rückstellungen 
nur gering. So betrug zum 31. Dezember 2025 der An-
teil der Rückversicherer an der Brutto-Deckungsrück-
stellung nach HGB 0,44%. 

Zum 31. Dezember 2025 betrugen die einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungsverträgen 31.533 
Tsd. € nach Solvency II. 

Die oben genannten Effekte führen insgesamt zu Be-
wertungsunterschiede von Positionen mit Bezug zu 
den versicherungstechnischen Rückstellungen vor 
Steuer, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt 
werden: 

Bilanzposition  Solvency II HGB Unterschied

 in Tsd. € in Tsd. € in Tsd. €

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen -31.533 -68.970 37.436

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern -48.072 -281.039 232.968

Versicherungstechnische Rückstellungen 7.090.523 8.869.408 -1.778.885
Gesamt  7.010.918 8.519.399 -1.508.481
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Volatilitäts- und Matching-Anpassungen, An-
passungen der risikofreien Zinskurve und 
Übergangsmaßnahmen („Long-Term-Gua-
rantee-Maßnahmen unter Solvency II“) 

Eine Matching-Anpassung gemäß § 80 VAG, eine 
Volatilitätsanpassung gemäß § 82 VAG oder einen vo-
rübergehenden Abzug gemäß § 352 VAG haben wir 
nicht vorgenommen.  

Eine vorübergehende risikolose Zinskurve gemäß 
§ 351 VAG haben wir ebenfalls nicht verwendet. 

Einforderbare Beträge aus Rückversiche-
rungsverträgen 

Die passive Rückversicherung der ERGO Vorsorge er-
folgt auf Gruppenebene innerhalb der Munich Re und 
außerhalb der Gruppe bei der RGA (RGA International 
Reinsurance Company dac) und GEN RE (General Rein-
surance AG). Die gruppeninternen Rückversicherer 
sind die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
AG, Neue Rückversicherungs-Gesellschaft AG.   

Gegenstand der passiven Lebensrückversicherung 
sind hauptsächlich biometrische Risiken. Ziel der bio-
metrischen Rückversicherung ist die Absicherung ge-
gen Spitzenrisiken, das heißt gegen einzelne oder ge-
häufte Schadenfälle mit sehr hohen Versicherungs-
leistungen. 

Die Aufwände aus passiver Rückversicherung wirken 
erhöhend auf die versicherungstechnischen Rückstel-
lungen nach Solvency II. Die einforderbaren Beträge 
aus passiver Rückversicherung werden in der Solvabi-
litätsübersicht aktiviert. 

Versicherungstechnische Rückstellungen – 
Zusatzangaben zu Geschäftsbereichen 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen im Ge-
schäftsbereich Krankenversicherung spiegeln im We-
sentlichen die Verpflichtungen aus eintretenden und 
eingetretenen Leistungsfällen wider, da diese Versi-
cherungen keinen Sparanteil enthalten. Die Risiko-
marge wiederum beziffert die im Vergleich zu ande-
ren Geschäftsbereichen hohen versicherungstechni-
schen Risiken der laufenden Versicherungsverträge. 

Wesentliche Änderungen der zugrunde ge-
legten Annahmen gegenüber dem vorange-
gangenen Berichtszeitraum 

Wie oben beschrieben verwenden wir bei der Berech-
nung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
bestimmte Annahmen. Im Jahr 2025 haben wir die 
Annahmen zu den Rechnungsgrundlagen zweiter 
Ordnung für Kosten, Sterblichkeit, Invalidität, Storno 
und Reaktivierung gemäß dem internen Überprü-
fungsrhythmus aktualisiert. Die neuen Rechnungs-
grundlagen haben wir bei der Berechnung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen verwendet.  
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D.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Verbind-
lichkeiten per 31. Dezember 2025 dargestellt und er-
läutert, inklusive deren Grundlagen und Annahmen. 

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen Verbindlich-
keiten unter Angabe ihrer Wertansätze in der Solvabi-
litätsübersicht und der HGB-Bilanz.

Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Eventualverbindlichkeiten 57 0 57

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen 2.031 1.972 58

Rentenzahlungsverpflichtungen 10.930 0 10.930

Depotverbindlichkeiten 50.262 60.518 -10.256

Latente Steuerschulden 186.792 0 186.792

Derivate 5.601 0 5.601

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30 30 0

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern 78.320 121.398 -43.078

Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern 0 0 0

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) 126.440 112.464 13.976

Nachrangige Verbindlichkeiten 0 0 0

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten 0 540 -540

Verbindlichkeiten insgesamt 460.464 296.924 163.541

Die folgenden Positionen sind nicht Bestandteil der 
sonstigen Verbindlichkeiten der ERGO Vorsorge und 
werden daher nicht detailliert erläutert: 

• Finanzielle Verbindlichkeiten außer Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten 

• Verbindlichkeiten gegenüber Rückversi-
cherern 

• Nachrangige Verbindlichkeiten  

Eventualverbindlichkeiten 
 
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Eventualverbindlichkeiten 57 0 57

 

 
Eventualverbindlichkeiten sind insbesondere dadurch 
gekennzeichnet, dass am Bilanzstichtag unklar ist, ob 
und wann aus ihnen eine Zahlungsverpflichtung folgt. 
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Schätzung 
der am Bilanzstichtag vorhandenen Wahrscheinlich-
keit einer Zahlungspflicht zu. Diese Einschätzung 
„trennt“ die Eventualverbindlichkeiten von Rückstel-
lungen und Verbindlichkeiten. Liegt die Einschätzung 
der Wahrscheinlichkeit unter 50 %, ist die Verbindlich-
keit als Eventualverbindlichkeit zu interpretieren. 
Nicht als Eventualverbindlichkeit erfasst sind Zah-
lungsströme, welche bereits innerhalb der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen abgebildet werden. 

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position Eventualverbindlichkeiten aus, wenn 

1. die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungspflicht 
unter 50 % liegt und 

2. die Position wesentlich für die Einschätzung 
der Solvabilität zum Berichtstermin und für 
die Zukunft ist. 

Die Bewertung erfolgt auf Einzelbasis. Die zukünftigen 
Zahlungsströme gewichten wir mit der jeweils zuge-
ordneten Eintrittswahrscheinlichkeit. Zahlungs-
ströme mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr dis-
kontieren wir auf Basis der entsprechenden Restlauf-
zeit und Währung unter Anwendung der risikolosen 
Zinsstrukturkurve. 

Eventualverbindlichkeiten, die wir nicht zuverlässig 
bewerten können oder deren Eintrittswahrscheinlich-
keit als sehr gering eingeschätzt wird, bilanzieren wir 
nicht.  

Nach HGB weisen wir hier keinen Wert aus. 
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Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen 
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen 2.031 1.972 58

 

In der Solvabilitätsübersicht nehmen wir bei der Be-
wertung der sonstigen Rückstellungen analog zu IFRS 
(IAS 37) eine bestmögliche Schätzung vor und be-
stimmen den Betrag, der erforderlich ist, um die ge-
genwärtige Verpflichtung am Bilanzstichtag abzulö-
sen. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den wir 
bei vernünftiger Beurteilung für die Ablösung oder 
den Transfer der Verpflichtung an einen Dritten am Bi-
lanzstichtag aufwenden müssten. Wir berücksichti-
gen dabei erwartete Kosten- und Preissteigerungen. 
Die Bewertung erfolgt auf Einzelsatzbasis. Rückstel-
lungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
diskontieren wir auf Basis der entsprechenden Rest-
laufzeit und Währung, sofern der Zinseffekt wesent-
lich ist. Die Diskontierung erfolgt mit Zinssätzen nach 
IFRS, die die derzeitigen Marktverhältnisse abbilden. 

Im Wesentlichen handelt es sich um Rückstellungen 
für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und 
um Rückstellungen für Leistungen an Vorstände (Tan-
tiemen). 

Nach HGB setzen wir die Rückstellungen mit einer 
Laufzeit bis zu einem Jahr mit dem nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-
betrag an. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr 
als einem Jahr bilanzieren wir mit ihrem Erfüllungsbe-
trag und diskontiert.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich 
aus der unterschiedlichen Diskontierung.  
 

Rentenzahlungsverpflichtungen 
  

Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Rentenzahlungsverpflichtungen 10.930 0 10.930

Die aufgeführten Rentenzahlungsverpflichtungen 
stammen hauptsächlich aus beitrags- und leistungs-
orientierten Pensionszusagen für die Zeit nach der 
Pensionierung ehemaliger Mitarbeiter.  

In der Solvabilitätsübersicht bilanzieren wir die Ren-
tenzahlungsverpflichtungen bei der Einzelgesell-
schaft. 

Die Bewertung folgt den Vorgaben nach IFRS (IAS 19). 
Bei der Bewertung der Rentenzahlungsverpflichtun-
gen verwenden wir allgemein anerkannte biometri-
sche Rechnungsgrundlagen. Diese passen wir auf un-
ternehmensspezifische Verhältnisse an. Die Berech-
nung selbst erfolgt nach dem Anwartschaftsbarwert-
verfahren. 

Nach dieser Methode errechnet sich die Höhe der Ver-
pflichtungen aus der zum Stichtag bereits verdienten 
Anwartschaft nach einem versicherungsmathemati-
schen Verfahren. Dabei berücksichtigen wir auch er-
wartete künftige jährliche Gehaltssteigerungen (im 
Mittel 2,75 %) und Rentensteigerungen (2,00 %) (Dy-
namisierung). 

Die Ermittlung des Barwerts der Rentenzahlungsver-
pflichtungen erfolgt als diskontierter Barwert des er-
warteten Zahlungsstroms der Rentenzahlungsver-
pflichtungen. Als Rechnungsgrundlage dienten die 
modifizierten „Richttafeln von 2018 G“ von Heubeck 
mit einem Rechnungszins von 3,90 %. 

Für einen Teil der Rentenzahlungsverpflichtungen ha-
ben wir uns durch Gruppen- und Einzelversicherungen 
rückgedeckt. Ansprüche aus diesen Versicherungen 
hat nur unsere Gesellschaft. 

Die Rentenzahlungsverpflichtungen und Überschüsse 
bei den Altersversorgungsleistungen nach HGB und 
IFRS werden im Rahmen einer Schuldbeitrittsverein-
barung bei der ERGO Group AG bilanziert.  

Die Bewertung der Rentenzahlungsverpflichtungen in 
der HGB-Bilanz erfolgt grundsätzlich nach den glei-
chen Methoden.  

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich 
aus dem Ausweis der Rentenzahlungsverpflichtungen 
nach HGB bei der ERGO Group und in der Solvabilitäts-
übersicht bei der Einzelgesellschaft. 
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Depotverbindlichkeiten 
  

Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Depotverbindlichkeiten 50.262 60.518 -10.256

In der Solvabilitätsübersicht und HGB weisen wir un-
ter dieser Position Depotverbindlichkeiten aus dem in 
Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft ge-
genüber Rückversicherern aus.  

Wir setzen die Depotverbindlichkeiten in der Solvabi-
litätsübersicht mit ihrem beizulegenden Zeitwert an. 

Die Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung 
gegebenen Versicherungsgeschäft sind einbehaltene 
Sicherheiten für die an Rückversicherer und Retrozes-
sionäre in Rückdeckung gegebenen versicherungs-
technischen Rückstellungen. Diese Verbindlichkeiten 

lösen keine Zahlungsströme aus. Die Veränderungen 
der Depotverbindlichkeiten leiten sich im Regelfall aus 
den Veränderungen der zugehörigen in Rückdeckung 
gegebenen versicherungstechnischen Rückstellun-
gen ab. Daher haben Depotverbindlichkeiten keine 
vertraglich fixierte Fälligkeit, ihre Abwicklung erfolgt 
grundsätzlich in Abhängigkeit von der Abwicklung der 
korrespondierenden Rückstellungen. 

Während für Solvency-II-Zwecke die Depotverbind-
lichkeiten mit ihrem Marktwert anzusetzen sind, wer-
den sie nach HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bilan-
ziert.   

Latente Steuerschulden 
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Latente Steuerschulden 186.792 0 186.792

Grundlegende Informationen zu den Bewertungsme-
thoden der latenten Steuern finden sich im Abschnitt 
D.1 „Vermögenswerte“ unter „Latente Steueransprü-
che“ wieder. 

Die latenten Steuern werden saldiert ausgewiesen. 
Für das Geschäftsjahr 2025 verbleibt ein Überschuss 
der passiven latenten Steuern in Höhe von 186.792 
(211.208) Tsd. €. 

Nach HGB setzen wir keine latenten Steueransprüche 
oder Steuerschulden an. Dies ist darauf zurückzufüh-

ren, dass sich in der HGB-Bilanz insgesamt eine la-
tente Steuerentlastung ergibt und wir das Wahlrecht 
nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Ansatz latenter 
Steueransprüche nicht ausüben. 

Der Unterschied der Werte in der Solvenzübersicht ge-
genüber den Werten in der HGB-Bilanz resultiert aus 
dem Ansatz der latenten Steueransprüche und -
schulden unter Solvency II.  

  

Derivate 
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II  HGB Unterschied
  Tsd. €  Tsd. € Tsd. €

Derivate 5.601  0 5.601

 

Die grundsätzliche Bewertung von Derivaten wird in 
Abschnitt D.1 dieses Berichts beschrieben. In der Sol-
vabilitätsübersicht weisen wir hier Derivate mit einem 
negativen Marktwert aus. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30 30 0
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Wir bewerten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten in der Solvabilitätsübersicht mit dem beizule-
genden Zeitwert, ohne etwaige Verbesserungen oder 
Verschlechterungen des eigenen Kreditrisikos des Un-
ternehmens zu berücksichtigen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten set-
zen wir nach HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag an. 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern 
  

Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern 78.320 121.398 -43.078

 
In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position unsere Verbindlichkeiten gegenüber Versi-
cherungsnehmern und Vermittlern aus dem selbst 
abgeschlossenen Versicherungsgeschäft aus. Eben-
falls enthalten sind überfällige Abrechnungsverbind-
lichkeiten aus dem übernommenen Rückversiche-
rungsgeschäft. Ein Betrag ist dann als überfällig zu be-
trachten, wenn der vertraglich vereinbarte Fälligkeits-
termin überschritten ist. Wir bewerten die Verbind-
lichkeiten mit dem beizulegenden Zeitwert zum Ab-
schlussstichtag, ohne etwaige Verbesserungen oder 
Verschlechterungen des eigenen Kreditrisikos des Un-
ternehmens zu berücksichtigen.  

Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Verbindlichkeiten 
entspricht der beizulegende Zeitwert dem Erfüllungs-
betrag. Nach HGB sind diese Verbindlichkeiten in Höhe 
ihrer tatsächlichen Verpflichtung mit dem Erfüllungs-
betrag zu bilanzieren. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Solvabilitäts-
übersicht und HGB resultiert aus dem unterschiedli-
chen Ausweis der Ansammlungsguthaben der Versi-
cherungsnehmer. In der Solvabilitätsübersicht sind 
die Ansammlungsguthaben eine weitere Teilkompo-
nente des Besten Schätzwertes für die versicherungs-
technischen Rückstellungen.   

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)
  

Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) 126.440 112.464 13.976

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position alle weiteren Verbindlichkeiten aus. 

Im Wesentlichen handelt es sich um Verbindlichkei-
ten aus Gewinnabführungsverträgen, Verbindlichkei-
ten aus Steuern und sonstige Verbindlichkeiten. 

In der Solvabilitätsübersicht bewerten wir die Ver-
bindlichkeiten mit dem beizulegenden Zeitwert zum 
Abschlussstichtag, ohne etwaige Verbesserungen 
oder Verschlechterungen des eigenen Kreditrisikos 
des Unternehmens zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Verbindlichkeiten 
entspricht der beizulegende Zeitwert dem Erfüllungs-
betrag. Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr diskontieren wir auf Basis der Restlaufzeit 
und Währung.  

Der Effekt aus der Diskontierung ist unwesentlich. 

Nach HGB sind diese Verpflichtungen in Höhe ihrer 
tatsächlichen Verpflichtung mit dem Erfüllungsbetrag 
auf der Passivseite auszuweisen. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen aufsichtsrechtli-
cher und handelsrechtlicher Bewertung ergibt sich im 
Wesentlichen aus einem Überhang der Verbindlich-
keiten gegenüber der ERGO Group nach HGB. Dieser 
resultiert aus der Saldierung der Verbindlichkeiten mit 
den handelsrechtlichen Forderungen. Infolge des in 
der Solvabilitätsübersicht aktivierten Erstattungsan-
spruchs sind diese nach HGB geringer.  
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Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht an anderer Stelle ausgewiesen wer-
den

  
Sonstige Verbindlichkeiten  Solvency II HGB Unterschied
  Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten 0 540 -540

 

In der Solvabilitätsübersicht weisen wir unter dieser 
Position alle weiteren Verbindlichkeiten aus, die nicht 
den oben genannten Positionen zuzuordnen sind. Im 
Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zinsabgren-
zungen aus Kapitalanlagen.  

Grundsätzlich bewerten wir alle übrigen Verbindlich-
keiten in der Solvabilitätsübersicht zu ihren beizule-
genden Zeitwerten. Sofern der Diskontierungseffekt 
unwesentlich ist, verzichten wir jedoch auf die Abzin-
sung der betroffenen Verbindlichkeiten.  

Nach HGB werden die Sonstigen Verbindlichkeiten mit 
dem Erfüllungsbetrag angesetzt.  
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D.4 Alternative Bewertungsmethoden 

Alternative Bewertungsmethoden sind erforderlich, 
wenn für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
keine Marktpreise verfügbar sind, die an den aktiven 
Märkten für identische Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten notiert sind (Art. 10 Abs. 2 DVO) und die 
ökonomischen Werte auch nicht mithilfe von Markt-
preisen abgeleitet werden können, die an aktiven 
Märkten für ähnliche Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten notiert sind (Art. 10 Abs. 3 DVO). 

Bei der Anwendung alternativer Bewertungsmetho-
den nutzt die ERGO Vorsorge Bewertungsmodelle, die 
mit einem oder mehreren der folgenden Ansätze 
nach Art. 10 Abs. 7 DVO in Einklang stehen: 

• Marktbasierter Ansatz (Marktansatz), bei dem 
Preise und andere maßgebliche Informationen 
genutzt werden, die durch Markttransaktionen 
entstehen, an denen identische oder ähnliche 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder Grup-
pen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 
beteiligt sind 

• Einkommensbasierter Ansatz (Ertragswertver-
fahren), bei dem künftige Zahlungsströme oder 

Aufwendungen und Erträge in einen einzigen ak-
tuellen Betrag umgewandelt werden; der beizu-
legende Zeitwert spiegelt die gegenwärtigen 
Markterwartungen hinsichtlich dieser künftigen 
Beträge wider 

• Kostenbasierter oder auf den aktuellen Wieder-
beschaffungskosten basierender Ansatz, der 
den Betrag widerspiegelt, der gegenwärtig erfor-
derlich wäre, um die Dienstleistungskapazität ei-
nes Vermögenswerts zu ersetzten. 

Die alternativen Bewertungsmethoden werden regel-
mäßig überprüft, um ihre Anwendung stets im Ein-
klang mit den Vorschriften gemäß Solvency II durch-
zuführen. Die jeweils gewählte Methode liefert erfah-
rungsgemäß die beste Bewertung. Bewertungsunsi-
cherheiten liegen im Wesentlichen in der Bestim-
mung zukünftiger Zahlungsströme und der Berück-
sichtigung von Spreads, in Abhängigkeit von Emittent, 
Laufzeit und Rating.  

In der folgenden Tabelle sind alle finanziellen Posten 
dargestellt, in denen alternative Bewertungsmetho-
den bei der Bewertung für Solvabilitätszwecke zur An-
wendung kamen: 

 

    

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
 
Alternative Bewertungsmethoden 

Immobilien (außer Eigennutzung)  einkommensbasierter Ansatz 

Anteile an verbundenen Unternehmen einschließlich Beteiligungen 

 

einkommensbasierter Ansatz 
marktbasierter Ansatz 
Ansatz gem. Artikel 13 DVO 

Aktien (nicht börsennotiert)  marktbasierter Ansatz 

Anleihen 
 

marktbasierter Ansatz 
einkommensbasierter Ansatz 

Organismen für gemeinsame Anlagen 
 

einkommensbasierter Ansatz 
marktbasierter Ansatz 

Darlehen und Hypotheken  einkommensbasierter Ansatz 

Depotforderungen  einkommensbasierter Ansatz 

Forderungen  einkommensbasierter Ansatz 

Verbindlichkeiten  einkommensbasierter Ansatz 

    

D.5 Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen zu Kapitel D „Bewer-
tung für Solvabilitätszwecke“ sind den vorhergehen-
den Abschnitten zu entnehmen. Für das Berichtsjahr 

hat unsere Gesellschaft keine weiteren wesentlichen 
Angaben zu machen.  
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E  Kapitalmanagement 

E.1 Eigenmittel 

Management der Eigenmittel 

Die ERGO Vorsorge stellt mit einem aktiven Kapital-
management sicher, dass die Eigenmittelausstattung 
stets angemessen ist. So decken die vorhandenen Ei-
genmittel den Kapitalbedarf aus den Anforderungen 
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Unsere Fi-
nanzkraft soll dabei profitable Wachstumsmöglich-
keiten eröffnen, aber auch nach großen Schadener-
eignissen oder substanziellen Schwankungen unserer 
Vermögenswerte grundsätzlich gewahrt bleiben. Da-
bei wollen wir die Anforderungen an die Eigenmittel-
ausstattung jederzeit deutlich erfüllen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind die aufsichtsrechtli-
chen Eigenmittel und Kapitalanforderungen ein we-
sentlicher Bestandteil unseres jährlichen Planungs-
zyklus. Im Rahmen dieser Planung projizieren wir die 

verfügbaren Eigenmittel und Kapitalanforderungen 
über einen Planungshorizont von zwei Jahren. Grund-
lage hierfür sind alle wesentlichen Faktoren, vor allem 
die Entwicklung unserer Kapitalanlagen und IFRS-De-
ckungsrückstellungen.  

Der wesentliche Treiber für den Anstieg der Eigenmit-
tel in den Planjahren ist das stark wachsende Neuge-
schäft. Gegenläufig wirken der Anstieg der Risiko-
marge und des latenten Steueraufwands. 

Das Gesamtrisikokapital steigt über den Planungszeit-
raum an. Der Anstieg der Risikokapitalzahlen korres-
pondiert mit dem Anstieg im Neugeschäft und dem 
damit einhergehenden Bestandswachstum

Struktur, Höhe und Qualität der Eigenmittel 

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der 
Eigenmittel per 31. Dezember 2025:

    
Basiseigenmittel 2025  Total Tier 1 Tier 1 Tier 2 Tier 3
  nicht gebunden  
  gebunden   
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile)  5.113 5.113  0 

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio 583 583  0 

Überschussfonds 492.240 492.240   

Vorzugsaktien 0 0 0 0

Ausgleichsrücklage 750.407 750.407   

Nachrangige Verbindlichkeiten 0 0 0 0
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steuer-
ansprüche 0   0
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestand-
teile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmit-
tel genehmigt wurden 0 0 0 0 0

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen 1.248.343 1.248.343 0 0 0
Anrechnungsfähiger Betrag der Eigenmittel zur Bede-
ckung des SCR 1.248.343 1.248.343 0 0 0
Anrechnungsfähiger Betrag der Eigenmittel zur Bede-
ckung des MCR 1.248.343 1.248.343 0 0 
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Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der 
Eigenmittel per 31. Dezember 2024: 

Basiseigenmittel 2024  Total Tier 1 Tier 1 Tier 2 Tier 3
  nicht gebunden  
  gebunden   
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile)  5.113 5.113  0 

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio 583 583  0 

Überschussfonds 459.081 459.081   

Vorzugsaktien 0 0 0 0

Ausgleichsrücklage 687.181 687.181   

Nachrangige Verbindlichkeiten 0 0 0 0
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steuer-
ansprüche 0   0
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestand-
teile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmit-
tel genehmigt wurden 0 0 0 0 0

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen 1.151.958 1.151.958 0 0 0
Anrechnungsfähiger Betrag der Eigenmittel zur Bede-
ckung des SCR 1.151.958 1.151.958 0 0 0
Anrechnungsfähiger Betrag der Eigenmittel zur Bede-
ckung des MCR 1.151.958 1.151.958 0 0 

Zum Bilanzstichtag stellte die ERGO Vorsorge fol-
gende Tier-1-Eigenmittel: 

• Eingezahltes Grundkapital (Ordinary share capi-
tal) in Höhe von 5.113 (5.113) Tsd. € 

• Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio 
(Share premium account) in Höhe von 
583 (583) Tsd. € 

• Überschussfonds (Surplus funds) in Höhe von 
492.240 (459.081) Tsd. € 

• Ausgleichsrücklage (Reconciliation reserve) in 
Höhe von 750.407 (687.181) Tsd. € 

Die Eigenmittel werden entsprechend ihrer Werthal-
tigkeit in drei Qualitätsklassen unterteilt, wobei 
Klasse 1 die höchste Werthaltigkeit bedeutet. Die 
Summe der Eigenmittel der Klasse 1 in Höhe von 
1.248.343  (1.151.958) Tsd. € steht vollständig zur De-
ckung der Solvenzkapitalanforderung zur Verfügung. 

Der Überschussfonds zählt im Sinne von § 93 Abs. 
1 VAG zu den Tier-1-Eigenmitteln. Der Überschuss-
fonds wird als Barwert der Auszahlungen aus der zum 
Bewertungsstichtag nicht festgelegten handelsrecht-
lichen Rückstellung für Beitragsrückerstattung ermit-
telt. Der Überschussfonds ist 2025 durch eine höhere 
Zuführung zur RfB gestiegen, was auf positive Ge-
schäftsentwicklungen und eine verbesserte Finanz-
lage hinweist. 

Die als „Ausgleichsrücklage“ bezeichnete Position 
ergibt sich als Überschuss der Vermögenswerte über 
die Verbindlichkeiten abzüglich der in der Tabelle ge-

nannten Basiseigenmittelbestandteile. Sie ist im Ge-
schäftsjahr auf 750.407 (687.181) Tsd. € gestiegen. 
Die wesentlichen Gründe für die Veränderung sind: 

• Bestandsentwicklung innerhalb des Geschäfts-
jahres, 

• versicherungstechnisches Neugeschäft aus dem 
Geschäftsjahr 2025, 

• Änderungen bei einzelnen versicherungstechni-
schen Annahmen und Anpassungen des Bewer-
tungsmodells, 

• Veränderungen am Kapitalmarkt, insbesondere 
der Anstieg der Zinsen, 

• Rückgang der Risikomarge und der latenten Steu-
ern sowie saldiert mit gesunkener Gewinnabfüh-
rung. 

Basiseigenmittel werden in die Qualitätsstufe 1 
(Tier 1) eingestuft, wenn sie eine hohe Qualität auf-
weisen und Verluste vollständig aufnehmen. Dies soll 
es einem Unternehmen ermöglichen, seine Ge-
schäftstätigkeit fortzusetzen. 

Daher umfasst Tier 1 nur Eigenmittelpositionen, die 
im Wesentlichen die Merkmale der dauerhaften Ver-
fügbarkeit und Nachrangigkeit gegenüber allen ande-
ren Verbindlichkeiten im Fall der Liquidation aufwei-
sen. Darüber hinaus sind diese vier Merkmale zu be-
rücksichtigen: 

1. ausreichende Dauer bzw. Laufzeit, 
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2. fehlende Verpflichtungen oder Anreize zur 
Rückzahlung des Nominalbetrages, 

3. keine obligatorischen festen Kosten 

4. und keine sonstigen Belastungen. 

Tier-1-Eigenmittelposten stellen die höchste Güteka-
tegorie dar und dürfen nach § 94 Abs. 1 VAG unbe-
schränkt zur Bedeckung der Solvabilitätskapitalanfor-
derung herangezogen werden. 

Tier 2 umfasst Eigenmittelposten, die das Merkmal 
der Nachrangigkeit gegenüber allen anderen Verbind-
lichkeiten im Fall der Liquidation unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der oben genannten Merkmale auf-
weisen.  

Tier 3 umfasst alle Eigenmittelpositionen, die die Kri-
terien der Tier 1 oder 2 nicht erfüllen. 

Auf Basis unserer derzeitigen Geschäftsstrategie se-
hen wir keine Notwendigkeit, Eigenmittel zurückzu-
zahlen oder neue Eigenmittel aufzunehmen. Dies 
könnte sich lediglich bei möglichen größeren Akquisi-
tionen als erforderlich erweisen. 

Mit unserer alleinigen Eigentümerin, der ERGO Group 
AG, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde ein 
Gewinn in Höhe von 23.400 (28.800) Tsd. € abgeführt, 
der in der Solvabilitätsübersicht als Verbindlichkeit 
berücksichtigt wird. Die ERGO Vorsorge führte im Jahr 
2025 keine Finanzierungsmaßnahmen durch. Derzeit 
planen wir auch keine Finanzierungsmaßnahmen für 
das Jahr 2026.

 

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen 
dem Überschuss in Solvabilitätsübersicht und dem Ei-
genkapital nach HGB per 31. Dezember 2025 und 
2024: 

Unterschiede zwischen dem Überschuss in der Solvabilitätsübersicht und 
dem Eigenkapital nach HGB 

     
 

 
2025 

 
2024

  Tsd. €  Tsd. €

Eigenkapital nach Handelsrecht 
 

123.505  123.505

Gezeichnetes Kapital  5.113  5.113

Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0 0

Kapitalrücklage 108.796 108.796

Gewinnrücklage 9.596 9.596

Bewertungsdifferenzen 1.124.838 1.028.453

Immaterielle Vermögenswerte  -972  -1.042

Kapitalanlagen -142.104 -63.742

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen -37.436 -39.419

Versicherungstechnische Rückstellungen  1.778.885  1.582.809

Latente Steuern -186.792 -211.208

Sonstige Bilanzpositionen (aktivisch) -309.993 -247.858

Sonstige Bilanzpositionen (passivisch) 23.251 8.913

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten 1.248.343 1.151.958

Anrechnungsfähige Eigenmittel  1.248.343 1.151.958

Die Höhe des Grundkapitals und das darauf entfallene 
Emissionsagio sind in der HGB-Bilanz und der Solvabi-
litätsübersicht identisch. 

Wesentliche Unterschiede ergeben sich aus den in 
Kapitel D dieses Berichts ausgeführten Bewertungs-
unterschieden einzelner Vermögenswerte und Ver-
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bindlichkeiten. Diese führen in Summe zu einer deut-
lichen Abweichung zwischen den Gewinnrücklagen 
nach HGB und der Ausgleichsrücklage in der Solvabili-
tätsübersicht. Zu nennen sind hier vor allem 

• ein höherer Ansatz bei der Bewertung von Anlei-
hen nach dem Marktpreis in der Solvabilitäts-
übersicht gegenüber dem Ansatz der Anschaf-
fungskosten in der HGB-Bilanz 

• und ein abweichender Ansatz der versicherungs-
technischen Rückstellungen in Solvency II ge-
genüber HGB.  

Angaben zu latenten Steuern

Grundlegende Informationen zu latenten Steuern fin-
den sich im Abschnitt D.1 „Vermögenswerte“ unter 
„Latente Steueransprüche“. An dieser Stelle machen 
wir Angaben gem. Art. 297 DVO zu latenten Steuern. 

Der berechnete Betrag der aktiven latenten Steuern 
entsprach zum 31. Dezember 2025 dem Betrag der 
anerkannten aktiven latenten Steuern und betrug 
0 Tsd. €. Die passiven latenten Steuern betrugen 
186.792 Tsd. €. Aufgrund des bestehenden Pas-
sivüberhangs bei der ERGO Vorsorge ist die Werthal-
tigkeit der latenten Steueransprüche nachgewiesen. 
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindest-
kapitalanforderung 

Übersicht der Solvenzkapitalanforderung des Unternehmens und der Mindestkapitalanforderung 
zum Ende des Berichtszeitraums sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

Die aufsichtsrechtlich relevante Berechnung der Sol-
venzkapitalanforderung (SCR) erfolgt mit der Stan-
dardformel, basierend auf den gesetzlichen Vorgaben 
zur Solvency-II-Richtlinie. Als Zinsstrukturkurve 
wurde die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für 
das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-

versorgung (EIOPA) vorgegebene Zinskurve verwen-
det. Übergangsmaßnahmen wurden nicht angewen-
det. 

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Be-
trags der Solvenzkapitalanforderung nach Risikomo-
dulen zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums:9  

Solvenzkapitalanforderung nach Standardformel  
31.12.2025

Tsd. € 
31.12.2024

Tsd. €

Marktrisikokapital  999.705 701.637

Gegenparteiausfallrisikokapital  35.344 23.102

Lebensversicherungstechnisches Risikokapital  1.465.438 1.382.555

Krankenversicherungstechnisches Risikokapital  437.437 429.810

Nichtlebensversicherungstechnisches Risikokapital  0 0

Diversifikation  -778.645 -652.697

Risikokapital immaterieller Vermögenswerte  0 0

Brutto-Basissolvenzkapitalanforderung  2.159.280 1.884.407

Operationelles Risikokapital  42.349 48.303

Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen  -1.908.447 -1.661.668

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern  -79.159 -86.734

Solvenzkapitalanforderung (SCR)  214.023 184.309

Mindestkapitalanforderung (MCR)  53.506 46.077
 

Insgesamt steigt die Basissolvenzkapitalanforderung 
um 274.873 Tsd. € (15 %). Die größten Treiber sind 
das Lebensversicherungstechnische- sowie das 
Marktrisiko. 

Die Veränderungen der Risiken sind vordergründlich 
durch den von der Gesellschaft eingeschlagenen 
Wachstumspfad sowie der Kapitalmarktentwicklung 
erklärt. 

Im Jahr 2025 wurden Modell- bzw. Annahmenände-
rungen im stochastischen Unternehmensmodell um-
gesetzt. Die Änderungen wirken sich auf das Risikoka-
pital der Gesellschaft aus und spiegeln sich insbeson-

 
9 Gemäß Art. 297 Abs. 2 Buchstabe (a) DVO weisen wir darauf hin, dass die endgültigen Beträge der Solvenzkapitalanforderung und der Mindestkapi-

talanforderung noch der aufsichtlichen Prüfung unterliegen.  

dere in den Veränderungen des Markt- und versiche-
rungstechnischen Risikos in Leben und Gesundheit 
wider. 

Zur besseren Risikosteuerung schließt unsere Gesell-
schaft Rückversicherungsverträge ab. 

Die Solvenzkapitalanforderung zum 31. Dezem-
ber 2025 reduziert sich durch die Verlustausgleichsfä-
higkeit latenter Steuern um 79.159 Tsd. € (Vor-
jahr: 86.734 Tsd. €). Dies resultiert im Wesentlichen 
aus latenten Steuerverbindlichkeiten, die sich aus Be-
wertungsdifferenzen der Wertansätze von Vermö-
genswerten und Verbindlichkeiten nach HGB und Sol-
vency II ergeben. Dadurch wird die Tatsache berück-
sichtigt, dass für das jeweils aktuelle Geschäftsjahr im 
Falle von Verlusten, welche durch die Berechnung der 
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Solvenzkapitalanforderung simuliert werden, keine 
oder geringere Steuerzahlungen anfallen.  

Die Ermittlung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter 
Steuern erfolgt nach Artikel 207 der Delegiertenver-
ordnung 2015/35. Unsere Gesellschaft hat im Ge-
schäftsjahr keine Verlustausgleichsfähigkeit latenter 
Steuern wegen Rücktrag oder wahrscheinlicher künf-
tiger steuerpflichtiger Gewinne, die gegen etwaige la-
tente Steueransprüche aufgerechnet werden könn-
ten, geltend gemacht. 

Im Berichtszeitraum kommt es insgesamt aus den 
oben genannten Gründen zu einem Anstieg der Sol-
venzkapitalanforderung um 29.714 Tsd. € (16 %). 
Zum 31. Dezember 2025 beträgt damit die Solvenzka-
pitalanforderung 214.023 Tsd. €. 

Zur Messung der ökonomischen Risikotragfähigkeit 
werden die anrechnungsfähigen Eigenmittel in Höhe 
von 1.248.367 Tsd. € der Solvenzkapitalanforderung 
in Höhe von 214.023 Tsd. € gegenübergestellt. Zum 
31. Dezember 2025 beträgt die Solvenzquote der 
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG 583 % (Vor-
jahr: 625 %).  

Die Mindestkapitalanforderung wird über einen Fak-
toransatz berechnet, welcher im Wesentlichen auf 
Basis der Prämien und versicherungstechnischen 
Rückstellungen beruht. Gleichzeitig muss das MCR 
mindestens 25 % und darf höchstens 45 % des SCR 
betragen.  

Zum 31. Dezember 2025 sind folgende Größen in die 
Berechnungen der Mindestkapitalanforderung einge-
flossen: 

• Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – 
künftige Überschussbeteiligungen 

• Verpflichtungen aus index- und fondsgebunde-
nen Versicherungen 

• Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)ver-
sicherungsverpflichtungen 

Aus den gleichen Gründen wie bei der Solvenzkapital-
anforderung kommt es im Berichtszeitraum zu einem 
Anstieg der Mindestkapitalanforderung von 
7.429 Tsd. € (16 %). Die Mindestkapitalanforderung 
zum 31. Dezember 2025 beträgt damit 53.506 Tsd. €.  

Zur Bedeckung der Mindestkapitalanforderung in 
Höhe von 53.506 Tsd. € stehen Eigenmittel in Höhe 
von 1.248.367 Tsd. € zur Verfügung, womit sich eine 
MCR-Bedeckungsquote von 2333 % (Vorjahr: 2500 %) 
ergibt. 

Vereinfachte Berechnungen 

Es wurden keine vereinfachten Berechnungen gemäß 
Kapitel III Abschnitt 6 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 vorgenommen. 

Unsere Gesellschaft verwendet keine unternehmens-
spezifischen Parameter gemäß Artikel 104 Absatz 7 
der Richtlinie 2009/138/EG. 

Unsere Gesellschaft hat weder einen Kapitalaufschlag 
noch unternehmensspezifische Parameter gemäß Ar-
tikel 110 der Richtlinie 2009/138/EG angewendet. 
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E.3 Verwendung des durationsbasierten Un-
termoduls Aktienrisiko bei der Berech-
nung der Solvenzkapitalanforderung

Der deutsche Gesetzgeber hat keinen Gebrauch von 
der Option gemacht, die Verwendung eines durati-
onsbasierten Submoduls Aktienrisiko zuzulassen. 

Folglich wendet unsere Gesellschaft das durationsba-
sierte Untermodul Aktienrisiko nicht an. 

 

E.4 Unterschiede zwischen der Standardfor-
mel und etwa verwendeten internen Mo-
dellen

Als Einzelunternehmen bewerten wir unsere Risiken 
mithilfe der Standardformel. Eine Erläuterung der Un-
terschiede entfällt somit.   

E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanfor-
derung und Nichteinhaltung der Solvenz-
kapitalanforderung 

Wir hielten im Berichtszeitraum sowohl die Mindest-
kapitalanforderung als auch die Solvenzkapitalanfor-
derung ein.  

E.6 Sonstige Angaben 

Alle wesentlichen Informationen zu Kapitel „E Kapi-
talmanagement“ sind den vorhergehenden Abschnit-
ten zu entnehmen. Für das Berichtsjahr hat unsere 
Gesellschaft keine weiteren wesentlichen Angaben zu 
machen.  
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Anhang 

Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft 
AktG Aktiengesetz 
BaFin 
 
bAV 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Bonn 
Betriebliche Altersvorsorge 

CCO Chief Compliance Officer 
CEO 
CFO 

Chief Executive Officer 
Chief Financial Officer 

CRO 
DAX 

Chief Risk Officer 
Deutscher Aktienindex 

DAV 
DeckRV 

Deutsche Aktuarvereinigung 
Deckrückstellungsverordnung 

DVO Delegierte Verordnung 
EIOPA European Insurance and Occupatio-

nal Pensions Authority (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Al-
tersversorgung) 

EU Europäische Union 
GDV 
 
GmbH 

Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V., Berlin  
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung 

HGB Handelsgesetzbuch 
IAS International Accounting Standards 
IFRS International Financial Reporting 

Standards 
IKS Internes Kontrollsystem 
IRM Integriertes Risikomanagement 
IT Informationstechnologie 
KfW 
KG 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Kommanditgesellschaft 

KSM 
Ltd 

Kurzfristige Safety Margin 
Limited 

MCR Minimum Capital Requirement 
Mindestkapitelanforderung 

MEAG MEAG MUNICH ERGO AssetManage-
ment GmbH, München 

MSM Mittelfristige Safety Margin 
Non-SLT  Non similar to life techniques 

Tarife nach Art der Nichtlebenversi-
cherung 

OGA 
 
ORCS 

Organismen für gemeinsame Anla-
gen 
Operational Risk Control System 

ORSA Own Risk and Solvency Assessment 
QRT Quantitative Reporting Templates 

Berichtsformular 
RechVersV Verordnung über die Rechnungsle-

gung von Versicherungsunternehmen 
RfB Rückstellung für Beitragsrückerstat-

tung  
RIC ERGO Reputation and Integrity Com-

mittee 
RLTM Risk Limit and Trigger Manual 
RMF Risikomanagement-Funktion 
RSR 
 
SII 

Regular Supervisory Report 
Regelmäßiger aufsichtlicher Bericht 
Solvency II 

SCR Solvency Capital Requirement 
Solvenzkapitalanforderung 

SFCR Solvency and Financial Condition Re-
port 
Bericht über Solvabilität und Finanz-
lage 

SUM Stochastisches Unternehmensmodell  
SLT Similar to Life Techniques 

Tarife nach Art der Lebensversiche-
rung 

VAG 
VAIT 
 
vt. 

Versicherungsaufsichtsgesetz 
Versicherungsaufsichtlichen Anforde-
rungen an die IT 
versicherungstechnisch 

VMF 
 
ZZR 

Versicherungsmathematische Funk-
tion 
Zinszusatzreserve 
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Quantitative Reporting Templates (QRT) 
für das Berichtsjahr 2025 

Dieser Anhang enthält die folgenden für unsere Gesell-
schaft relevanten QRT gemäß Art. 4 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015 / 2452 der Kommission 
vom 2. Dezember 2015:  

S.02.01.02 (Bilanz)  

S.04.05.21 (Prämien, Forderungen, Aufwendungen 
nach Ländern)  

S.05.01.02 (Prämien, Forderungen, Aufwendungen 
nach Geschäftsbereichen)  

S.12.01.02 (Versicherungstechnische Rückstellungen in 
der Lebensversicherung und in der nach Art der Le-
bensversicherung betriebenen Krankenversicherung)  

S.23.01.01 (Eigenmittel)  

S.25.01.21 (Solvenzkapitalanforderung – für Unterneh-
men, die die Standardformel verwenden)  

S.28.01.01 (Mindestkapitalanforderung – nur Lebens-
versicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- 
oder Rückversicherungstätigkeit) 
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S.02.01.02    
    

Bilanz    
Solvabilität-II-

Wert
Tsd. €

Vermögenswerte    C0010
Immaterielle Vermögenswerte  R0030  0
Latente Steueransprüche  R0040  0
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen  R0050  0
Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf  R0060  14
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge)  R0070  4.565.619

Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080  12.522
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090  665.044
Aktien R0100  4.867

Aktien – notiert R0110  0
Aktien – nicht notiert R0120  4.867

Anleihen R0130  2.061.864
Staatsanleihen R0140  971.126
Unternehmensanleihen R0150  1.069.682
Strukturierte Schuldtitel R0160  21.056
Besicherte Wertpapiere R0170  0

Organismen für gemeinsame Anlagen R0180  1.793.649
Derivate R0190  670
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200  27.002
Sonstige Anlagen R0210  0

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  R0220  3.397.421
Darlehen und Hypotheken  R0230  470.196

Policendarlehen R0240  8.264
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250  0
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260  461.931

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von:  R0270  31.533
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherun-
gen 

R0280  
0

Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290  0
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0300  0

Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer 
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen 

R0310  
15.106

nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0320  95
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherun-
gen 

R0330  
15.011

Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340  16.428
Depotforderungen  R0350  3.397
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern  R0360  48.072
Forderungen gegenüber Rückversicherern  R0370  0
Forderungen (Handel, nicht Versicherung)  R0380  49.755
Eigene Anteile (direkt gehalten)  R0390  0
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht einge-
zahlte Mittel 

 R0400  
0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  R0410  222.666
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte  R0420  10.658
Vermögenswerte insgesamt  R0500  8.799.330
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Bilanz    
Solvabilität-II-

Wert
Tsd. €

Verbindlichkeiten    C0010
Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung  R0510  0

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520  0
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530  0
Bester Schätzwert R0540  0
Risikomarge R0550  0

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560  0
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570  0
Bester Schätzwert R0580  0
Risikomarge R0590  0

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung 
(außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) 

R0600  
4.370.955

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610  -291.321
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620  0
Bester Schätzwert R0630  -305.281
Risikomarge R0640  13.960

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer 
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) 

R0650  
4.662.276

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660  0
Bester Schätzwert R0670  4.560.436
Risikomarge R0680  101.840

Versicherungstechnische Rückstellungen – fonds- und indexgebundene Versicherungen  R0690  2.719.568
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700  0
Bester Schätzwert R0710  2.671.685
Risikomarge R0720  47.883

Eventualverbindlichkeiten  R0740  57
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen  R0750  2.031
Rentenzahlungsverpflichtungen  R0760  10.930
Depotverbindlichkeiten  R0770  50.262
Latente Steuerschulden  R0780  186.792
Derivate  R0790  5.601
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  R0800  30
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  R0810  0
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern  R0820  78.320
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern  R0830  0
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)  R0840  126.440
Nachrangige Verbindlichkeiten  R0850  0

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860  0
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870  0

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten  R0880  0
Verbindlichkeiten insgesamt  R0900  7.550.988
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten  R1000  1.248.343
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S.04.05.21      
QRT 
S.05.02.01         

               

Prämien, Forderungen und Aufwendungen 
nach Ländern (Nichtlebensversicherungs- 
und -rückversicherungsverpflichtungen) 

   

Herkunfts- 
land 
 

 

 

Wichtigste fünf Länder: (nach gebuchten Bruttoprämien) – Nichtlebensver-
sicherungsverpflichtungen 
 

 

    Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
  R0010  
    C0010 C0020 C0020 C0020 C0020 C0020
Gebuchte Prämien – brutto         

Gebuchte Bruttobeiträge  
(Direktversicherungsgeschäft)  R0020  0 0 0 0 0 0
Gebuchte Bruttobeiträge  
(proportionale Rückversicherung)  R0021  0 0 0 0 0 0
Gebuchte Bruttobeiträge  
(nichtproportionale Rückversicherung)  R0022  0 0 0 0 0 0

Verdiente Prämien – brutto    
Verdiente Bruttobeiträge  
(Direktversicherungsgeschäft)  R0030  0 0 0 0 0 0
Verdiente Bruttobeiträge  
(proportionale Rückversicherung)  R0031  0 0 0 0 0 0
Verdiente Bruttobeiträge  
(nichtproportionale Rückversicherung)  R0032  0 0 0 0 0 0

Aufwendungen für Versicherungsfälle – 
brutto    

Aufwendungen für Versicherungsfälle 
(Direktversicherungsgeschäft)  R0040  0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle 
(proportionale Rückversicherung)  R0041  0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle 
(nichtproportionale Rückversicherung)  R0042  0 0 0 0 0 0

Angefallene Aufwendungen – 
brutto    

Angefallene Brutto-Aufwendungen 
(Direktversicherungsgeschäft)  R0050  0 0 0 0 0 0
Angefallene Brutto-Aufwendungen 
(proportionale Rückversicherung)  R0051  0 0 0 0 0 0
Angefallene Brutto-Aufwendungen 
(nichtproportionale Rückversicherung)  R0052  0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

Prämien, Forderungen und Aufwendungen 
nach Ländern (Lebensversicherungs- und 
-rückversicherungsverpflichtungen) 

   

Herkunfts- 
land 
 

 

 

Wichtigste fünf Länder: (nach gebuchten Bruttoprämien) – Lebensversiche-
rungsverpflichtungen 
 

 

    Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
  R1010  Österreich Luxemburg
    C0030 C0040 C0040 C0040 C0040 C0040
Gebuchte Bruttobeiträge  R1020  1.512.142  150  66  0  0  0
Verdiente Bruttobeiträge  R1030  1.512.142 150 66 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle  R1040  512.455 163 8 0 0 0
Angefallene Brutto-Aufwendungen  R1050  243.411 0 0 0 0 0
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S.05.01.02                 
                 
Prämien, Forderungen und Aufwendun-
gen nach Geschäftsbereichen 

    

Geschäftsbereich für:  
Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen  
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) 
0 
0 
0 

    

Krankheits- 
kostenver- 
sicherung 

 
 

Tsd. € 

Ein-
kommens-
ersatzver-
sicherung

Tsd. €

Arbeits-
unfallver-
sicherung

Tsd. €

 Kraftfahr-
zeughaft-

pflichtver-
sicherung

Tsd. €

 Sonstige
Kraftfahrt-
versicher-

ung

Tsd. €

See-, Luft-
fahrt- und
Transport-
versicher-

ung
Tsd. €

 Feuer- und
andere

Sachver-
sicherungen

Tsd. €
    C0010 C0020 C0030  C0040  C0050 C0060  C0070
Gebuchte Prämien        

Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110  0 0 0  0  0 0  0
Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes proportionales Geschäft 

R0120  
0 0 0

 
0

 
0 0

 
0

Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes nicht- 
proportionales Geschäft 

R0130      

Anteil der Rückversicherer R0140  0 0 0  0  0 0  0
Netto R0200  0 0 0  0  0 0  0

Verdiente Prämien        
Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210  0 0 0  0  0 0  0
Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes proportionales Geschäft 

R0220  
0 0 0

 
0

 
0 0

 
0

Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes nicht- 
proportionales Geschäft 

R0230      

Anteil der Rückversicherer R0240  0 0 0  0  0 0  0
Netto R0300  0 0 0  0  0 0  0

Aufwendungen für Versicherungsfälle        
Brutto – Direktversicherungsgeschäft  R0310  0 0 0  0  0 0  0
Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes proportionales Geschäft 

 R0320  
0 0 0

 
0

 
0 0

 
0

Brutto – in Rückdeckung über- 
nommenes nicht- 
proportionales Geschäft 

 R0330      

Anteil der Rückversicherer  R0340  0 0 0  0  0 0  0
Netto  R0400  0 0 0  0  0 0  0

Angefallene Aufwendungen  R0550  0 0 0  0  0 0  0
Bilanz – Sonstige versicherungs-techni-
sche Aufwendungen / Einnahmen  R1200      

Gesamtaufwendungen  R1300      
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QRT               
                   

    

Geschäftsbereich für: 
Nichtlebensversicherungs- und 
Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und 
in Rückdeckung übernommenes 
proportionales Geschäft) 

 

Geschäftsbereich für: 
in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Ge-
schäft 

 

Gesamt

Allgemeine
Haftpflicht-

versicher-
ung

Tsd. €

Kredit- und
Kautions-
versicher-

ung

Tsd. €

Rechts- 
schutzver- 
sicherung 

 
 

Tsd. € 

Beistand 
 
 
 
 

Tsd. € 

Verschie-
dene

finanzielle
Verluste

Tsd. €

 Krankheit

Tsd. €

 Unfall

Tsd. €

See,
Luftfahrt 

und
Transport

Tsd. €

 Sach

Tsd. €

 

Tsd. €
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120  C0130  C0140 C0150  C0160 C0200

     
0 0 0 0 0  0 

0  0

0 0 0 0 0
0
0

  
0

  
0
0
0 0

 
0 0

 
0 0

0 0 0 0 0  0  0 0  0 0
0 0 0 0 0  0  0 0  0 0

     
0 0 0 0 00   0

0 0 0 0 0
0
0

  
0

  
0
0
0 0  0 0  0 0

0 0 0 0 0  0  0 0  0 0
0 0 0 0 0  0  0 0  0 0

     
0 0 0 0 00   0

0 0 0 0 0
0
0

  
0

  
0
0
0 0  0 0  0 0

0 0 0 0 0  0  0 0  0 0
0 0 0 0 0  0  0 0  0 0
0 0 0 0 0  0  0 0  0 0

     0
     0
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Prämien, Forderungen und Aufwendungen 
nach Geschäftsbereichen 

   Geschäftsbereich für: 
Lebensversicherungsverpflichtungen 

    

Krankenversicherung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsd. € 

Versicherung
mit Überschuss-

beteiligung

Tsd. €

Index- und fonds-
gebundene Ver-

sicherung

Tsd. €
    C0210 C0220 C0230
Gebuchte Prämien     

Brutto  R1410  156.491 894.267 460.126
Anteil der Rückversicherer  R1420  4.954 7.577 1.988
Netto  R1500  151.536 886.690 458.138

Verdiente Prämien     
Brutto  R1510  156.491 894.267 460.126
Anteil der Rückversicherer  R1520  4.954 7.577 1.988
Netto  R1600  151.536 886.690 458.138

Aufwendungen für Versicherungsfälle     
Brutto  R1610  129.548 302.072 80.705
Anteil der Rückversicherer  R1620  1.879 2.022 817
Netto  R1700  127.669 300.050 79.887

Angefallene Aufwendungen  R1900  35.610 123.233 80.024
Bilanz – Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen / Einnahmen  R2500   
Gesamtaufwendungen  R2600   
Gesamtbetrag Rückkäufe  R2700  52.496 62.651 63.380
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0 
0 

    
 

Lebensrückversicherungsverpflichtungen 
 

Gesamt

Sonstige Lebens-
versicherung

Tsd. €

Renten aus Nicht-
lebensversicherungs-

verträgen und im
Zusammenhang mit

Krankenversicherungs-
verpflichtungen

Tsd. €

 

Renten aus Nicht-
lebensversicherungs-

verträgen und im
Zusammenhang mit

anderen Versiche-
rungsverpflichtungen

(mit Ausnahme von
Krankenversicherungs-

verpflichtungen)
Tsd. €

Krankenrück-
versicherung

Tsd. €

 Lebensrückver-
sicherung

Tsd. € Tsd. €
C0240 C0250  C0260 C0270  C0280 C0300

  
1.258 0  0 0  216 1.512.358

0 0  0 0  0 14.520
1.258 0  0 0  216 1.497.838

  
1.258 0  0 0  216 1.512.358

0 0  0 0  0 14.520
1.258 0  0 0  216 1.497.838

  
131 0  0 0  172 512.626

0 0  0 0  0 4.718
131 0  0 0  172 507.908
357 0  0 0  0 239.224

  46.383
  285.606

0 0  0 0  0 178.527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG Kapitalmanagement 89
Bericht über Solvabilität und Finanzlage 2025 Quantitative Reporting Templates (QRT)

für das Berichtsjahr 2025

 

 

S.12.01.02                 
                 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
in der Lebensversicherung und in 
der nach Art der Lebensversicherung 
betriebenen Krankenversicherung    

Versiche-
rung mit

Überschuss-
beteiligung

 Index- und 
fondsgebun-
dene Versi-
cherung 

     Sonstige 
Lebensver-
sicherung 

    

    Tsd. €

 

Tsd. €

 Verträge
ohne

Optionen
und

Garantien

Tsd. €

 Verträge
mit

Optionen
oder

Garantien

Tsd. € Tsd. €

Verträge
ohne

Optionen
und

Garantien

Tsd. €

Verträge
mit

Optionen
oder

Garantien

Tsd. €
0    C0020  C0030  C0040  C0050 C0060 C0070 C0080
Versicherungstechnische Rück- 
stellungen als Ganzes berechnet  R0010 0  0   0
Gesamthöhe der einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungs- 
verträgen/ gegenüber Zweckgesell- 
schaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegenpartei- 
ausfällen bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen als Ganzes berechnet  R0020 0  0   0
Versicherungstechnische Rück- 
stellungen berechnet als Summe aus 
bestem Schätzwert und Risikomarge     
Bester Schätzwert     
Bester Schätzwert (brutto)  R0030 4.557.309   0  2.671.685 0 0
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen/ gegen- 
über Zweckgesellschaften und 
Finanzrückversicherungen nach 
der Anpassung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiausfällen 

 

R0080 15.011   0  16.428 0 0
Bester Schätzwert abzüglich der 
einforderbaren Beträge aus Rück- 
versicherungsverträgen/ gegenüber 
Zweckgesellschaften und Finanzrück- 
versicherungen – gesamt  R0090 4.542.298   0  2.655.257 0 0
Risikomarge  R0100 101.776  47.883   0
Versicherungstechnische Rückstellungen – 
gesamt  R0200 4.659.085  2.719.568   0
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 0      
                 

Renten aus
Nichtlebens-

versicherungs-
verträgen und im

Zusammenhang

In Rück-
deckung

über-
nommenes

Geschäft

 Gesamt
(Lebens-
versiche

rung außer
Krankenver-

Krankenversicherung 
(Direktversicherungsgeschäft) 

Renten aus
Nichtlebens-

versicherungs-
verträgen und  

Krankenrück-
versicherung

(in Rück-
deckung

Gesamt
(Kranken-

versicherung
nach Art der

mit anderen
Versicherungs-

verpflichtungen
(mit Ausnahme

von Kranken-
versicherungs-

verpflichtungen)
Tsd. € Tsd. €

 sicherung,
einschl.

fonds-
gebundenes

Geschäft)

Tsd. €

Verträge
ohne

Optionen
und

Garantien

Tsd. €

Verträge
mit

Optionen
oder

Garantien

Tsd. €

im Zusammen-
hang mit

Krankenver-
sicherungsver-

pflichtungen

Tsd. €

 

über
nommenes

Geschäft)

Tsd. €

Lebensver-
sicherung)

Tsd. €
C0090 C0100  C0150 C0160 C0170 C0180 C0190  C0200 C0210

0 0  0 0
0
0 0  0 0

0 0  0 0

0
0
0
0
0
0
0
0 0  0 0

 

0
0
0  

  
0 3.127  7.232.121 0 -305.281 0  0 -305.281

0 0  31.439

0
0
0
0
0
0 -132 227 0  0 95

0 3.127  7.200.682

0
0
0
0
0 132 -305.508 0  0 -305.376

0 64  149.723 13.960 0  0 13.960

0 3.191  7.381.844 -291.321
0
0 0  0 -291.321
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S.23.01.01             
             
Eigenmittel    Gesamt

Tsd. €

 Tier 1 –
nicht ge-

bunden 
Tsd. €

 Tier 1 –
gebunden

Tsd. €

Tier 2 
 
 

Tsd. € 

Tier 3 
 
 

Tsd. € 
    C0010  C0020  C0030 C0040 C0050 
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen 
Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 

   
    

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010  5.113  5.113  0  
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030  583  583  0  
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender 
Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen R0040  0  0  0  
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit R0050  

0   0 0 0 
Überschussfonds R0070  492.240  492.240    
Vorzugsaktien R0090  0   0 0 0 
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110  0   0 0 0 

Ausgleichsrücklage  R0130  750.407  750.407    
Nachrangige Verbindlichkeiten R0140  0   0 0 0 
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160  0    0 
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittel- 
bestandteile, die von der Aufsichtsbehörde 
als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180 

 
0  0  0 0 0 

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die 
Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die 
Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen 

 
 

 
    

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die 
Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die 
Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen R0220 

 
0     

Abzüge        
Abzüge für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230  0  0  0 0 0 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen  R0290  1.248.343  1.248.343  0 0 0 
Ergänzende Eigenmittel        

Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grund- 
kapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300  

0   0  
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender 
Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, 
die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, 
aber auf Verlangen eingefordert werden können R0310 

 

0   0  
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die 
auf Verlangen eingefordert werden können R0320  

0   0 0 
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nach- 
rangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0330  

0   0 0 
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 
Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340  

0   0  
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach 
Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350  

0   0 0 
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß 
Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0360  

0   0  
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nach- 
zahlung – andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 
Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0370 

 
0   0 0 

Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390  0   0 0 
Ergänzende Eigenmittel gesamt  R0400  0   0 0 
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S.23.01.01        
             
Eigenmittel 

 

 

 

Gesamt

Tsd. €

 Tier 1 –
nicht ge-

bunden 
Tsd. €

 Tier 1 –
gebunden

Tsd. €

Tier 2 
 
 

Tsd. € 

Tier 3 
 
 

Tsd. € 
    C0010  C0020  C0030 C0040 C0050 
Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel          

Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR 
zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0500  

1.248.343  1.248.343  0 0 0 
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR 
zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0510  

1.248.343  1.248.343  0 0  
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähigen Eigenmittel R0540  

1.248.343  1.248.343  0 0 0 
Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähigen Eigenmittel R0550 

 
1.248.343  1.248.343  0 0  

SCR  R0580  214.023     
MCR  R0600  53.506     
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR  R0620  583%     
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR  R0640  2333%     
        
    C0060     
Ausgleichsrücklage        

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700  1.248.343     
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710  0     
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720  0     
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730  497.936     
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Mat-
ching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740  

0     
Ausgleichsrücklage  R0760  750.407     
Erwartete Gewinne        

Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn 
(EPIFP) – Lebensversicherung R0770  321.243     
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn 
(EPIFP) – Nichtlebensversicherung R0780  0     

Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien 
einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP)  R0790  321.243     
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S.25.01.21         

         

Solvenzkapitalanforderung – für Unternehmen, die die Standard-
formel verwenden 

   

Brutto-
Solvenzkapital-

anforderung

Tsd. €

USP

Tsd. €

Vereinfachungen

Tsd. €
    C0110 C0090 C0120
Marktrisiko  R0010  999.705 0
Gegenparteiausfallrisiko  R0020  35.344
Lebensversicherungstechnisches Risiko  R0030  1.465.438 12 - None 0
Krankenversicherungstechnisches Risiko  R0040  437.437 26 - None 0
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko  R0050  0 0 0
Diversifikation  R0060  -778.645
Risiko immaterieller Vermögenswerte  R0070  0
Basissolvenzkapitalanforderung  R0100  2.159.280
    
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung    C0100
Operationelles Risiko  R0130  42.349
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen 

 R0140  
-1.908.447

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern  R0150  -79.159
Kapitalanforderung für Geschäfte nach 
Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG 

 R0160  
0

Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag  R0200  214.023
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt  R0210  0
Solvenzkapitalanforderung  R0220  214.023
Weitere Angaben zur SCR    
Kapitalanforderung für das durationsbasierte 
Untermodul Aktienrisiko 

 R0400  
0

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung 
für den übrigen Teil 

 R0410  
0

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen 
für Sonderverbände 

 R0420  
0

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen 
für Matching-Adjustment-Portfolios 

 R0430  
0

Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven 
Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände nach Artikel 304 

 R0440  
0

         

Vorgehensweise beim Steuersatz    Ja/Nein    

    C0109    

Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes  R0590  Ja    

         

Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern 
(LACDT)    

LAC DT

Tsd. €

    

    C0130    

LAC DT  R0640  -79.159    

LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten  R0650  -79.159    

LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne  R0660  0    

LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr  R0670  0    

LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre  R0680  0    

Maximale LAC DT  R0690  -79.159    
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S.28.01.01           
    
Mindestkapitalanforderung – nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit 
    Tsd. €    Tsd. € Tsd. € 
Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensver- 
sicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen   

  
C0010   

MCRNL-Ergebnis R0010  0   
 Bester Schätzwert

(nach Abzug der Rück-
versicherung/Zweck-

gesellschaft) und ver-
sicherungstechnische

Rückstellungen als
Ganzes berechnet

 Gebuchte Prämien 
(nach Abzug der 

Rückversicherung) 
in den letzten 

zwölf Monaten 

 C0020 C0030 
Krankheitskostenversicherung und 
proportionale Rückversicherung      R0020  0 0 
Einkommensersatzversicherung und 
proportionale Rückversicherung  R0030  0 0 
Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversicherung  R0040  0 0 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0050  0 0 
Sonstige Kraftfahrtversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0060  0 0 
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0070  0 0 
Feuer- und andere Sachversicherungen und 
proportionale Rückversicherung     R0080  0 0 
Allgemeine Haftpflichtversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0090  0 0 
Kredit- und Kautionsversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0100  0 0 
Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversicherung     R0110  0 0 
Beistand und proportionale Rückversicherung     R0120  0 0 
Versicherung gegen verschiedene finanzielle 
Verluste und proportionale Rückversicherung     R0130  0 0 
Nichtproportionale Krankenrückversicherung     R0140  0 0 
Nichtproportionale Unfallrückversicherung     R0150  0 0 
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und 
Transportrückversicherung     R0160  0 0 
Nichtproportionale Sachrückversicherung     R0170  0 0 

 

  



 

 

 

S.28.01.01        
  

Mindestkapitalanforderung – nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit 
    Tsd. €    Tsd. € Tsd. € 
Bestandteil der linearen Formel für Lebensver- 
sicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen    

   
C0040   

MCRL-Ergebnis R0200  -265.664   

  

Bester Schätzwert
(nach Abzug der Rück-

versicherung/Zweck-
gesellschaft) und ver-
sicherungstechnische

Rückstellungen als Gan-
zes berechnet

 Gesamtes Risiko- 
kapital 

(nach Abzug der 
Rückversicherung/ 

Zweck- 
gesellschaft) 

  C0050  C0060 
Verpflichtungen mit Überschuss- 
beteiligung – garantierte Leistungen   R0210  0  

 

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – 
künftige Überschussbeteiligungen   R0220  6.411.857  

 

Verpflichtungen aus index- und fonds- 
gebundenen Versicherungen   R0230  2.655.257  

 

Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- 
und Kranken(rück)versicherungen   R0240  0  

 

Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)- 
versicherungsverpflichtungen   R0250  70.237.129 

     
Berechnung der Gesamt-MCR     

  C0070   
Lineare MCR  R0300  -265.664   
SCR  R0310  214.023   
MCR-Obergrenze  R0320  96.310   
MCR-Untergrenze  R0330  53.506   
Kombinierte MCR  R0340  53.506   
Absolute Untergrenze der MCR  R0350  4.000   
       
    C0070   
Mindestkapitalanforderung R0400  53.506   
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